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791-1-U

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Naturschutzgesetzes

vom 21. Februar 2020

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), 
das zuletzt durch Art. 11a Abs. 4 des Gesetzes vom  
10. Dezember 2019 (GVBl. S. 686) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In Art. 1 wird die Überschrift wie folgt gefasst:

„Art. 1

Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur 
(abweichend von § 2 Abs. 4  

Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)“.

2. In Art. 3 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „(BNatSchG)“ 
gestrichen.

3. Art. 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 8

Kompensationsmaßnahmen 
(Art. 8 Abs. 1 Satz 2 abweichend von  

§ 14 Abs. 3 BNatSchG; 
Art. 8 Abs. 3 abweichend von  

§ 15 Abs. 7 und 8 BNatSchG)“.

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2§ 15 Abs. 7 und 8 BNatSchG und darauf ge-
stützte Verordnungen des Bundes finden keine 
Anwendung.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft.

München, den 21. Februar 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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791-1-13-U

Verordnung 
zur Definition der Biotoptypen 

Streuobstbestände und arten- und strukturreiches Dauergrünland

vom 4. Februar 2020

Auf Grund von Art. 23 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 
2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch 
Art. 11a Abs. 4 des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 
(GVBl. S. 686) geändert worden ist, verordnet die Bayeri-
sche Staatsregierung:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Na-
turschutzgesetzes (AVBayNatSchG) vom 18. Juli 2000 
(GVBl. S. 495, BayRS 791-1-13-U), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 26. November 2019 (GVBl. S. 693) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 5 wird folgender Teil 3 eingefügt:

„Teil 3

Gesetzlich geschützte Biotope

(zu Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 7 BayNatSchG)

§ 6

Streuobstbestände

(1) 1Extensiv genutzt im Sinne des Art. 23 Abs. 1 
Nr. 6 BayNatSchG sind Obstbaumwiesen oder -wei-
den mit einer Dichte von nicht mehr als 100 Bäumen 
pro Hektar, einem Baumabstand von grundsätzlich 
nicht weniger als 10 m und nicht mehr als 20 m sowie 
einem so fortgeschrittenen Bestandsalter, dass von 
einem biotoptypischen Artenreichtum ausgegangen 
werden kann. 2Ein ausreichendes Bestandsalter im 

Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die 
überwiegende Anzahl der Bäume einen Stammum-
fang von mindestens 50 cm in einer Höhe von 1 m 
über dem Boden aufweist.

(2) Hochstämmig im Sinne des Art. 23 Abs. 1 
Nr. 6 BayNatSchG sind Baumbestände, bei denen 
mindestens 75 % des Bestandes ihren Kronenan-
satz in mindestens 180 cm Höhe über dem Boden 
haben.

§ 7

Arten- und strukturreiches Dauergrünland

Arten- und strukturreiches Dauergrünland im 
Sinne des Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG sind die 
Lebensraumtypen Nrn. 6440, 6510 und 6520 nach 
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG.“

2. Der bisherige Teil 3 wird Teil 4.

3. Die bisherigen §§ 6 und 7 werden die §§ 8 und 9.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft.

München, den 4. Februar 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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206-1-1-D

Verordnung 
zur Änderung der  

Bayerischen Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung

vom 11. Februar 2020

Auf Grund 

 – des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 des Bayerischen Behinder-
tengleichstellungsgesetzes (BayBGG) vom 9. Juli 
2003 (GVBl. S. 419, BayRS 805-9-A), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 359 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 

 – des Art. 5 Abs. 2 Satz 3 des Bayerischen E-Govern- 
ment-Gesetzes (BayEGovG) vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 458, BayRS 206-1-D), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 138 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 

verordnet die Bayerische Staatsregierung: 

§ 1

Änderung der  
Bayerischen Barrierefreie  

Informationstechnik-Verordnung

Die Bayerische Barrierefreie Informationstech-
nik-Verordnung (BayBITV) vom 8. November 2016 (GVBl. 
S. 314, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch § 1 Abs. 139 
der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Bayerische Verordnung  
über die elektronische Verwaltung und  
die barrierefreie Informationstechnik  

(Bayerische E-Government-Verordnung –  
BayEGovV)“.

2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 1 und 2 
ersetzt:

„1Die in Art. 13 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BayBGG) 
umschriebenen Angebote der Informations-
technik sind so zu gestalten, dass sie die in § 3 
Abs. 1 der Barrierefreie-Informationstechnik-Ver-

ordnung (BITV 2.0) aufgeführten Anforderun-
gen und Bedingungen erfüllen. 2§ 3 Abs. 2 bis 4 
BITV 2.0 gilt entsprechend.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

3. In § 2 Satz 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Angabe „§ 1 Abs. 1 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 1 Abs. 1 Satz 3“ und 
die Angabe „§ 1 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 1 
Abs. 4“ ersetzt.

5. In § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird nach der Angabe „§ 1 
Abs. 1 Satz 1“ die Angabe „und 2“ eingefügt.

§ 2

Änderung der  
Bayerischen E-Government-Verordnung

Die Bayerische E-Government-Verordnung  
(BayEGovV) vom 8. November 2016 (GVBl. S. 314,  
BayRS 206-1-1-D), die zuletzt durch § 1 dieser Verord-
nung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 wird nach dem Wort 
„E-Government-Gesetzes“ die Angabe „(BayEGovG)“ 
eingefügt.

2. § 5a wird § 6a und wie folgt gefasst:

„§ 6a

Übergangsvorschriften

(1) § 6 findet keine Anwendung auf Rechnungen 
über einen Bauauftrag im Sinne des § 103 Abs. 3 
GWB, deren Wert den gemäß § 106 GWB jeweils 
maßgeblichen Schwellenwert unterschreitet.
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(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind für 
mobile Anwendungen öffentlicher Stellen im Sinne 
des Art. 3 Nr. 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102 in der 
am 30. September 2018 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung sind für 
Websites öffentlicher Stellen im Sinne des Art. 3 
Nr. 1 der Richtlinie (EU) 2016/2102, die vor dem  
30. September 2018 veröffentlicht wurden, in der am 
30. September 2018 geltenden Fassung weiter an-
zuwenden.“

3. Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt:

„§ 6

Empfang und Verarbeitung  
elektronischer Rechnungen

(1) 1Die in Art. 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2  
BayEGovG geregelte Pflicht zum Empfang und 
zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen setzt  
voraus, dass 

1. der Wert des vergebenen öffentlichen Auftrags, 
der Wert des vergebenen Auftrags oder der Ver-
tragswert der vergebenen Konzession 

a) bei Gemeinden, Gemeindeverbänden, 
Landratsämtern und sonstigen der Aufsicht 
des Freistaates Bayern unterstehenden ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts 
den gemäß § 106 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) je-
weils maßgeblichen Schwellenwert und

b) bei den übrigen Behörden den Betrag von 
1 000 € ohne Umsatzsteuer erreicht oder 
überschreitet,

2. die elektronische Rechnung in einem Daten-
austauschstandard ausgestellt ist, der der eu-
ropäischen Norm EN 16931-1:2017 und einer 
der in dem Anhang zu dem Durchführungsbe-
schluss (EU) 2017/1870 genannten Syntaxen 
entspricht, und

3. die elektronische Rechnung 

a) ein durch den Rechnungsempfänger vorge-
gebenes Identifikationskennzeichen,

b) die Zahlungsbedingungen,

c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungs-

empfängers und

d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers

enthält.

2Die Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 2 gilt  
als erfüllt, wenn die elektronische Rech-
nung den Anforderungen gemäß der Be-
kanntmachung des Bundesministeriums 
des Innern des Standards XRechnung vom 
21. Dezember 2017 (BAnz AT 28. Dezember 
2017 B 1) in der jeweils geltenden Fassung  
entspricht.

(2) 1Elektronische Rechnungen, bei denen 
die Voraussetzungen nach Abs. 1 Satz 1 nicht er-
füllt sind, können unverzüglich zurückgewiesen 
werden. 2Sie gelten im Falle der Zurückweisung 
als nicht zugegangen.“

4. Der bisherige § 6 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) Der Überschrift wird das Wort „ , Außerkrafttre-
ten“ angefügt.

b) Der Wortlaut wird Satz 1.

c) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Außer Kraft treten:

1. § 6a mit Ablauf des 17. April 2023,

2. § 6a Abs. 2 mit Ablauf des 30. Juni 2021,

3. § 6a Abs. 3 mit Ablauf des 30. September 
2020.“

§ 3

Weitere Änderung der  
Bayerischen E-Government-Verordnung

§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Bayerischen E-Gover-
nment-Verordnung (BayEGovV) vom 8. November 
2016 (GVBl. S. 314, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt 
durch § 2 dieser Verordnung geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

1. der Wert des vergebenen öffentlichen Auftrags, 
der Wert des vergebenen Auftrags oder der 
Vertragswert der vergebenen Konzession den 
Betrag von 1 000 € ohne Umsatzsteuer erreicht 
oder überschreitet,“.

„
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§ 4

Inkrafttreten

(1) § 1 tritt am 1. März 2020 in Kraft.

(2) § 2 tritt am 18. April 2020 in Kraft. 

(3) § 3 tritt am 18. April 2022 in Kraft.

München, den 11. Februar 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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791-2-1-U

Verordnung  
über das Nationale Naturmonument  

Weltenburger Enge

vom 11. Februar 2020

Auf Grund des Art. 12 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 51 
Abs. 1 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes  
(BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 
791-1-U), das zuletzt durch Art. 11a Abs. 4 des Gesetzes 
vom 10. Dezember 2019 (GVBl. S. 686) geändert worden 
ist, in Verbindung mit § 22 Abs. 5 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
das zuletzt durch Art. 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I S. 706) geändert worden ist, verordnet die Baye-
rische Staatsregierung, bezüglich der §§ 1 bis 5 und 7 bis 
9 im Benehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit und dem Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur:

§ 1

Schutzgegenstand, Größe und  
Schutzgebietsgrenzen

1Das südwestlich der Stadt Kelheim im Landkreis Kel-
heim gelegene Durchbruchstal mit Donau mit seinen prä-
genden Naturelementen Fluss, Fels und Wald ist zwischen 
Weltenburg und Kelheim mit einer Fläche von insgesamt 
rund 197 ha als „Nationales Naturmonument Weltenburger 
Enge“ unter Schutz gestellt. 2Die Grenzen des Nationalen 
Naturmonuments ergeben sich aus den Schutzgebietskar-
ten im Maßstab (M) 1:25 000 (Anlage 1) sowie M 1:5 000 
(Anlage 2), die Bestandteil dieser Verordnung sind. 3Es gilt 
die Innenkante der Abgrenzungslinie. 4Maßgebend für den 
Grenzverlauf ist die Karte M 1:5 000.

§ 2

Schutzzweck

(1) Die Weltenburger Enge ist ein Gebiet von her-
ausragender geologischer, ökologischer und historischer 
Bedeutung, das aus naturgeschichtlichen Gründen und 
wegen seiner Seltenheit, Eigenart und Schönheit als Na-
tionales Naturmonument zu schützen ist.

(2) Schutzzweck ist

1. die Erhaltung und Entwicklung der freifließenden Do-
nau mit ihrer natürlichen Fließ- und Geschiebedynamik,

2. die Erhaltung der naturgeschichtlich und geologisch 
bedeutsamen offenen Felsen, Felswände und Fels-
köpfe der Malmkalksteine der südlichen Frankenalb 
mit ihrer Fels- und Felsspaltenvegetation sowie der 
Karsthöhlen,

3. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung der natürlichen Wälder und Waldränder mit 
einheimischen und standorttypischen Baum- und 
Straucharten, wobei die Wälder unter Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse langfristig einer na-
türlichen, vom Menschen im Wesentlichen unbeein-
flussten Entwicklung zuzuführen sind,

4. die Erhaltung und Entwicklung der imposanten Na-
turerscheinung mit ihrer lebensraumtypischen Biodi-
versität, ihres Erlebnis-, Bildungs- und Forschungs-
werts sowie ihrer naturgeschichtlichen Bedeutung für 
künftige Generationen.

(3) Das Nationale Naturmonument soll auch die 
naturgeschichtlichen Besonderheiten gemäß ihrer nati-
onalen Bedeutung erlebbar sowie wissenschaftliche Be-
obachtungen, Untersuchungen und Forschung möglich 
machen, soweit dies mit dem Schutzzweck nach Abs. 2 
vereinbar ist.

§ 3

Verbote

1Gemäß § 24 Abs. 4 Satz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) in Verbindung mit § 23 Abs. 2 
Satz 1 BNatSchG sind im Gebiet alle Handlungen ver-
boten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des Nationalen Naturmonuments oder seiner 
Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen 
können. 2Insbesondere ist es daher verboten,

1. die natürliche Fließ- und Geschiebedynamik der Do-
nau negativ zu verändern,

2. Felsen, Felswände, Felsköpfe und Karsthöhlen oder 
Teile von ihnen

a) zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
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b) in ihrem Erscheinungsbild in jedweder Weise zu 
verändern,

3. Fels- und Felsspaltenvegetation zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören,

4. Bäume, Gehölze oder Gebüsche zu roden, abzu-
schneiden, zu fällen oder auf andere Weise erheblich 
zu beeinträchtigen,

5. stehendes und liegendes Totholz oder Teile davon zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

6. forstliche Maßnahmen jedweder Art durchzuführen,

7. Lebensräume von Tieren und Pflanzen

a) teilweise oder vollständig zu entfernen oder zu 
zerstören,

b) durch das Aufsuchen und Betreten von Brut- und 
Wohnstätten von Fledermäusen und von höhlen- 
oder felsbrütenden Vogelarten oder auf andere 
Weise erheblich zu stören,

c) durch akustische, chemische, optische oder me-
chanische Maßnahmen oder auf andere Weise 
erheblich zu beeinträchtigen,

8. andere Erholungssuchende beim Erleben der Natur-
erscheinung durch akustische Maßnahmen wie Ton-
übertragungs- und Tonwiedergabegeräte oder auf 
andere Weise unverhältnismäßig zu stören,

9. das Gebiet wirtschaftlich zu nutzen.

§ 4

Ausnahmen

1Unberührt bleiben:

1. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die 

a) dem Erreichen des Schutzzwecks im Sinne des 
§ 2 dienen,

b) der Verwirklichung der Erhaltungsziele gemäß 
§ 3 der Bayerischen Natura 2000-Verordnung 
oder im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 
2000/60/EG dem Erreichen und der Sicherung 
des guten ökologischen Zustands dienen,

c) der Gewässerunterhaltung im Sinne des § 39 Was-
serhaushaltsgesetz dienen oder zur Ausübung der 

technischen Gewässeraufsicht gemäß Art. 58 des 
Bayerischen Wassergesetzes erforderlich sind,

d) zum Hochwasserschutz, zum Hochwasserrisiko-
management und zum Erhalt der für den Hoch-
wasserabfluss notwendigen Leistungsfähigkeit 
der Donau erforderlich sind,

e) zum Zweck der Verkehrssicherung, insbesonde-
re zur Felsberäumung oder Felssicherung erfor-
derlich sind,

2. unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwehr oder Be-
seitigung einer unmittelbar bevorstehenden erhebli-
chen Gefahr, insbesondere für Leib und Leben, die 
der zuständigen Verwaltung gemäß § 6 nach ihrer 
Durchführung unverzüglich anzuzeigen sind,

3. die erforderliche Entwicklung und Pflege

a) der Magerrasen, Pionierstandorte und offenen 
Felsen,

b) der in der Karte M 1:5 000 (Anlage 2) abge-
grenzten Wiese sowie deren Nutzung als Saat-
gutplantage,

4. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei,

5. die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennut-
zung in Form der extensiven Grünlandnutzung und 
die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Boden-
nutzung auf den in der Karte M 1:5 000 (Anlage 2) 
abgegrenzten Flächen sowie die Nutzungen auf den 
Flurstücken 372/2, 397/3 und 397/0 der Gemarkung 
Stausacker, Stadt Kelheim,

6. wissenschaftliche Beobachtungen, Untersuchungen 
und Forschungsaktivitäten, wenn und soweit sie nicht 
mit erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft verbunden sind.

2In Zweifelsfällen entscheidet die zuständige Verwaltung 
gemäß § 6.

§ 5

Befreiungen

1Von den in § 3 genannten Verboten kann, etwa für 
die touristische Personenschifffahrt oder Zillen, nach 
§ 67 BNatSchG auf Antrag Befreiung erteilt werden. 
2Zuständig ist die höhere Naturschutzbehörde; Art. 56 
Satz 1 Halbsatz 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes  
(BayNatSchG) bleibt unberührt.
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§ 6

Verwaltung

(1) 1Der Vollzug dieser Verordnung und die Ver-
waltung des Nationalen Naturmonuments obliegen 
der örtlich zuständigen höheren Naturschutzbehörde. 
2Hierfür wird eine Außenstelle mit Sitz in Kelheim ein-
gerichtet.

(2) Die Verwaltung des Nationalen Naturmonuments 
hat unter besonderer Beachtung der herausragenden na-
turschutzfachlichen Bedeutung des Durchbruchstals mit 
Donau insbesondere folgende Aufgaben:

1. geordnete Entwicklung und gegenseitige Abwägung 
der Belange des Naturschutzes, der Naherholung, 
der Besucherlenkung und des Naturtourismus; hier-
zu sollen geeignete Konzepte erarbeitet und regel-
mäßig fortgeschrieben werden,

2. Betrieb und Unterhalt der Einrichtungen des Nationa-
len Naturmonuments,

3. Durchführung, Beauftragung, Unterstützung und Ko-
ordination der Maßnahmen des Naturschutzes sowie 
des Gebietsmanagements einschließlich der Koordi-
nierung von Bestandserfassungen sowie von wissen-
schaftlichen Beobachtungen, Untersuchungen und 
Forschungsvorhaben,

4. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Nationalen 
Naturmonument.

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 
BayNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ei-
nem Verbot nach § 3 Satz 2 zuwiderhandelt, sofern die 
Handlung nicht nach § 4 zulässig oder für sie nach § 5 
eine vorherige Befreiung erteilt worden ist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

§ 8

Verhältnis zu anderen Vorschriften

Soweit das Nationale Naturmonument gleichzei-
tig Bestandteil eines Naturschutzgebiets ist, bleiben die 
Festlegungen der für das Naturschutzgebiet maßgebli-
chen Verordnung mit folgenden Maßgaben unberührt:

1. Im räumlichen Umgriff des Nationalen Naturmonu-
ments werden alle Zuständigkeiten zum Vollzug der 
für das Naturschutzgebiet maßgeblichen Verordnung 
von der für das Nationale Naturmonument zuständi-
gen Verwaltung gemäß § 6 wahrgenommen.

2. Weitergehende Regelungen nach der Verordnung 
über das Naturschutzgebiet bleiben unberührt.

3. Befreiungen bestimmen sich ausschließlich nach die-
ser Verordnung über das Nationale Naturmonument. 

§ 8a

Übergangsvorschrift

Befreiungen, die bis zum 29. Februar 2020 nach § 5 
der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Wel-
tenburger Enge“ vom 14. Mai 1970 (GVBl. S. 250, BayRS  
791-3-63-U), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
22. Juli 1992 (RABl. S. 75) erteilt wurden, gelten bis zu 
ihrem Ablauf als Befreiung nach § 5 dieser Verordnung.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft. 

München, den 11. Februar 2020

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2038-3-4-1-1-K

Verordnung 
zur Änderung der  

Lehramtsprüfungsordnung I

vom 29. Januar 2020

Auf Grund des Art. 26 Abs. 1 und 2 und des Art. 23 
Abs. 3 des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes (BayLBG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezem ber  
1995 (GVBl. 1996 S. 16, 40, BayRS 2238-1-K), das zu-
letzt durch Gesetz vom 5. November 2019 (GVBl. S. 618) 
geändert worden ist, in Verbindung mit Art. 22 Abs. 6 
Halbsatz 2 und Art. 67 Satz 1 Nr. 2 des Leistungslauf-
bahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) geändert 
worden ist, erlässt das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und 
dem Bayerischen Landespersonalausschuss folgende  
Verordnung:

§ 1

Die Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) vom 13. März 
2008 (GVBl. S. 180, BayRS 2038-3-4-1-1-K), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 112 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Soweit in dieser Prüfungsordnung keine 
anderen Regelungen vorgesehen sind, gelten die 
Bestimmungen der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO).“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt:

„2. Didaktik der Naturwissenschaft und Technik 
(§§ 35 bis 38),“.

b) Die bisherigen Nrn. 2 und 3 werden die Nrn. 3 
und 4.

c) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 5 und die Wörter 
„ , beim Lehramt an Grundschulen und beim 
Lehramt an Mittelschulen auch § 112“ werden 
gestrichen.

d) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6.

e) Die bisherige Nr. 6 wird aufgehoben. 

f) In Nr. 8 werden nach dem Wort „eine“ die Wörter 
„sonderpädagogische Fachrichtung als Qualifi-
zierungsstudium oder eine“ eingefügt.

g) In Nr. 10 wird die Angabe „§§ 111 bis 116“ durch 
die Angabe „§§ 112 bis 117“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1In den Unterrichtsfächern (mit Ausnahme 
des Fachs Deutsch als Zweitsprache) und 
den vertieft studierten Fächern für das Lehr-
amt an Gymnasien wird“.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „und den ver-
tieft studierten beruflichen Fachrichtungen“ 
gestrichen.

b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „BayLBG“ durch 
die Wörter „des Bayerischen Lehrerbildungsge-
setzes (BayLBG)“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Un-
terrichtsfächern“ die Wörter „mit Ausnahme der 
Fächer Deutsch als Zweitsprache und Tsche-
chisch“ eingefügt und nach dem Wort „Türkisch“ 
die Wörter „ , sowie den vertieft studierten beruf-
lichen Fachrichtungen“ gestrichen.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Die Durchschnittswerte nach Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden ermit-
telt, nachdem der Prüfungsteilnehmer oder 
die Prüfungsteilnehmerin den in § 22 Abs. 2 
für das angestrebte Lehramt genannten Ge-
samtstudienumfang nachgewiesen hat.“
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bb) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Sie werden dem Prüfungsamt in der Regel 
bis spätestens vier Monate nach Beginn der 
schriftlichen oder praktischen Prüfungsar-
beiten (§ 21 Satz 1) übermittelt.“

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 wird aufgehoben.

b) Abs. 4 wird Abs. 3 und die Wörter „zwölffachen 
Zahlenwert der Fachnote für die sonderpädago-
gische Fachrichtung“ werden durch die Wörter 
„achtfachen Zahlenwert der Fachnote für die 
vertiefte sonderpädagogische Fachrichtung, 
dem vierfachen Zahlenwert der Fachnote für die 
sonderpädagogische Fachrichtung des Qualifi-
zierungsstudiums“ ersetzt.

c) Abs. 5 wird Abs. 4 und wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „Art. 15 
Nr. 4“ das Komma durch das Wort „oder“ 
ersetzt und nach der Angabe „Art. 16 Nr. 3“ 
werden die Wörter „ , Art. 18 Nr. 3 BayLBG 
oder durch das vertiefte Studium einer weite-
ren beruflichen Fachrichtung gemäß Art. 18 
Nr. 3“ gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Wörter „Für die Berücksichtigung 
in der Gesamtnote gilt Folgendes:“ 
werden gestrichen.

bbb) In Nr. 1 wird die Angabe „1.“ ge-
strichen.

ccc) Die Nrn. 2 und 3 werden aufgehoben.

d) Abs. 6 wird Abs. 5.

e) Abs. 7 wird Abs. 6 und in Satz 2 wird die Anga-
be „§ 22 Abs. 4 Satz 1“ durch die Angabe „§ 25 
Abs. 1 Satz 3“ ersetzt.

6. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 6“ durch die 
Angabe „Abs. 5“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 5“ durch die 
Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

7. In § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. cc und 

Buchst. c wird jeweils das Wort „Arbeitslehre“ durch 
die Wörter „Beruf und Wirtschaft“ ersetzt.

8. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Satz 1 und die Wörter „im 
Übrigen“ werden gestrichen.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„2Das Prüfungsamt hat insbesondere über die 
Zulassung zur Prüfung, über die Folgen des Un-
terschleifs, des Rücktritts, der Verhinderung, des 
Versäumnisses und der nicht rechtzeitigen Ablie-
ferung einer Prüfungsarbeit sowie über Anträge 
auf Nachteilsausgleich zu entscheiden.“

9. § 13 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) § 35 APO gilt entsprechend.“

10. In § 14 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 36 Abs. 3 
Nr. 3“ durch die Angabe „§ 36 Abs. 3 Nr. 4“ und die 
Angabe „§ 38 Abs. 3 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 38 
Abs. 3 Nr. 3“ ersetzt.

11. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Sätze“ durch 
das Wort „Satz“ und das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ ersetzt.

b) In Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

12. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „Gymnasien“ werden die 
Wörter „ , an beruflichen Schulen“ gestrichen.

bb) Im ersten Spiegelstrich wird das Wort „die“ 
durch das Wort „diese“ ersetzt und folgender 
Halbsatz wird angefügt:

„der Antrag muss spätestens zwei Wochen 
nach Zugang der Mitteilung über die Ergeb-
nisse der Ersten Staatsprüfung im Prüfungs-
amt vorliegen;“.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird nach der Angabe „Art. 15 Nr. 4“ 
das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt und 
die Angabe „oder Art. 18 Nr. 3“ gestrichen.
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bb) Satz 3 wird aufgehoben.

13. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

„2Für die Ermittlung des nach Satz 1 maßgebli-
chen Anteils der erbrachten Prüfungsleistungen 
zählen alle einzelnen Prüfungsleistungen der 
Prüfung, zu der der Prüfungsteilnehmer oder die 
Prüfungsteilnehmerin bei dem betreffenden Ter-
min zugelassen worden ist, nicht jedoch die Prü-
fungsleistungen der Prüfungen nach § 36 Abs. 3 
Nr. 4 Buchst. c, § 38 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. c, § 57 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 und § 83 Abs. 3 Nr. 2 und 
3. 3Die Prüfung in Erziehungswissenschaften 
wird gesondert gezählt; dies gilt auch für Prü-
fungsleistungen in einem die Erweiterung des 
Studiums begründenden Fach, es sei denn, sie 
werden in der Gesamtnote der Ersten Lehramts-
prüfung berücksichtigt (§ 4 Abs. 4 Satz 1).“

b) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Nach Beginn einer Prüfung können gesund-
heitliche Gründe des Prüfungsteilnehmers oder 
der Prüfungsteilnehmerin, denen zufolge die 
Prüfungsleistung nicht gewertet werden soll, 
nicht mehr anerkannt werden, es sei denn, dass 
der Prüfungsteilnehmer oder die Prüfungsteil-
nehmerin die Prüfungsunfähigkeit zum Zeitpunkt 
der Prüfung nicht erkennen konnte.“

14. In § 19 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „drei Mona-
te“ durch die Wörter „einen Monat“ ersetzt und nach 
der Angabe „§ 5“ die Wörter „geltend zu machen und 
spätestens zwei Monate nach Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses oder der Bescheinigung gemäß 
§ 5“ eingefügt.

15. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „116“ durch die Angabe 
„117“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „ , beruf-
lichen Schulen“ gestrichen.

c) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „bis 19“ durch 
die Wörter „bis 17 und 19“ ersetzt.

16. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden dem Wort „Zulas-
sungsvoraussetzungen“ die Wörter „Studienum-
fang und“ vorangestellt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , beruflichen 
Schulen“ gestrichen.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „116“ durch die 
Angabe „117“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. c wird die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bbb) In Buchst. d werden die Wörter 
„Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache“ durch die Wörter „Deutsch 
als Zweitsprache“ ersetzt und die 
Angabe „und 112“ wird gestrichen.

ccc) In Buchst. e werden die Wörter 
„Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache“ durch die Wörter „Deutsch 
als Zweitsprache“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 Buchst. b wird die Angabe „Abs. 3“ 
durch die Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

cc) Nr. 4 wird aufgehoben.

dd) Nr. 5 wird Nr. 4 und wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. c wird die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bbb) In Buchst. d wird die Angabe „120“ 
durch die Angabe „90“ und die An-
gabe „95“ durch die Angabe „75“ 
ersetzt.

ccc) Nach Buchst. d wird folgender 
Buchst. e eingefügt:

„e) 30 Leistungspunkte in der 
son derpädagogischen Fach-
richtung als Qualifizierungs-
studium, davon mindestens 
20 Leistungspunkte nach 
den jeweiligen Bestimmun-
gen in §§ 103 bis 109.“

ddd) Der bisherige Buchst. e wird 
Buchst. f.

eee) Der bisherige Buchst. f wird 
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Buchst. g, die Angabe „Nrn.“ wird 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt und 
die Angabe „und 5“ wird durch die An-
gabe „ , 5 und § 102 Abs. 1“ ersetzt.

fff) Der bisherige Buchst. g wird 
Buchst. h.

ggg) Der bisherige Buchst. h wird 
Buchst. i und die Angabe „bis g“ wird 
durch die Angabe „bis h“ ersetzt.

d) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:

„(3) 1Für die Erste Staatsprüfung im Fach 
Erziehungswissenschaften erfolgt eine geson-
derte Zulassung. 2Hierzu sind in jedem Fall aus-
schließlich die in Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a, b und g, 
Nr. 2 Buchst. a und e, Nr. 3 Buchst. a und e oder 
Nr. 4 Buchst. a, b und h genannten Leistungs-
punkte nachzuweisen.“

e) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und wie folgt 
geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird nach der 
Angabe „Art. 15 Nr. 4“ das Komma 
durch das Wort „oder“ ersetzt und 
die Angabe „oder Art. 18 Nr. 3“ wird 
gestrichen.

bbb) Nr. 3 wird aufgehoben.

bb) In Satz 6 wird die Angabe „116“ durch die 
Angabe „117“ ersetzt.

f) Der bisherige Abs. 4 wird aufgehoben.

g) Nach Abs. 4 wird folgender Abs. 5 eingefügt:

„(5) 1Studierende der Lehrämter an Grund-, 
Mittel- oder Realschulen, die die Erste Staats-
prüfung in der gewählten Fächerverbindung 
unmittelbar im Anschluss an die Vorlesungszeit 
des siebten Semesters und Studierende des 
Lehramts an Gymnasien oder des Lehramts für 
Sonderpädagogik, die die Erste Staatsprüfung 
in der gewählten Fächerverbindung unmittelbar 
im Anschluss an die Vorlesungszeit des neunten 
Semesters ablegen wollen, können gemäß Vor-
gabe des Prüfungsamts in der Bekanntmachung 
nach § 21 die Zulassung zur Ersten Staats-
prüfung für das angestrebte Lehramt mit einem 
Studienumfang beantragen, der bis zu 30 Leis-

tungspunkte unter dem in Abs. 2 Nr. 1 bis 4 für 
das angestrebte Lehramt genannten Gesamtstu-
dienumfang liegt. 2Im Fall der Erweiterung des 
Studiums mit dem Fach Psychologie mit schul-
psychologischem Schwerpunkt gelten die Be-
stimmungen in § 16 Abs. 2 Satz 2 entsprechend. 
3Für die Ermittlung der Semesterzahl in Satz 1 
gelten die Bestimmungen in § 31 Abs. 3 ent-
sprechend. 4Der zum Zeitpunkt der Zulassung 
noch ausstehende Studienumfang ist innerhalb 
von sechs Wochen nach Beginn desjenigen 
Semesters, das unmittelbar auf den Beginn der 
schriftlichen und praktischen Prüfungen folgt, ge-
genüber dem Prüfungsamt nachzuweisen. 5Die 
in Satz 1 genannten bis zu 30 Leistungspunkte 
beziehen sich nicht auf Leistungspunkte, die im 
Rahmen der schriftlichen Hausarbeit nach § 29 
oder der Praktika nach § 34 zu erbringen sind, 
und auch nicht auf Studienleistungen, die erst in 
einem auf den Beginn der Ersten Staatsprüfung 
folgenden Semester erbracht werden. 6Abs. 3 
bleibt unberührt.“

h) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „praktischen und 
mündlich-theoretischen“ durch die Wörter 
„sportpraktischen und mündlichen sporttheo-
retischen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „und 3“ durch die 
Angabe „und 4“ ersetzt.

i) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und wie folgt 
geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 2 wird die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bbb) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3  
eingefügt:

„3. die in Abs. 1 bis 4 vorge-
schriebenen Zulassungs-
voraussetzungen für die 
Erste Staatsprüfung, für 
die die Meldung erfolgt 
ist, nicht im Rahmen eines 
grundständigen Lehramts-
studiengangs erworben 
wurden und dabei die Ge-
samtstudiendauer die in 
§ 31 Abs. 2 Satz 1 für das 
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entsprechende Lehramts-
studium genannte Semes-
terzahl überschritten hat; 
§ 31 Abs. 2 Satz 4 und 
Abs. 3 gilt entsprechend,“.

ccc) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4 und 
nach dem Wort „wurde“ werden die 
Wörter „oder als endgültig nicht be-
standen gewertet wurde“ eingefügt.

ddd) Die bisherigen Nrn. 4 bis 8 werden 
die Nrn. 5 bis 9.

bb) Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Werden die in Abs. 5 Satz 1 genannten 
noch fehlenden Leistungspunkte nicht bis zu 
der in Abs. 5 Satz 4 genannten Frist nachge-
wiesen oder macht der Prüfungsteilnehmer 
oder die Prüfungsteilnehmerin im Antrag 
nach Abs. 5 Satz 1 bewusst unwahre Anga-
ben, wird die Zulassung zur Ersten Staats-
prüfung gemäß Abs. 5 Satz 1, gegebenen-
falls auch nach Antritt der Prüfung, versagt; 
die Prüfung gilt dann als nicht abgelegt.“

j) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8 und in Satz 2 
werden nach dem Wort „Fällen“ die Wörter „des 
Abs. 5 und“ eingefügt. 

17. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 Nr. 2 wird die Angabe „Abs. 3“ durch die 
Angabe „Abs. 4“ ersetzt.

b) Folgender Abs. 6 wird angefügt:

„(6) Erfolgt eine Meldung zur Ersten Staats-
prüfung im Ganzen und wird nach erfolgter Zu-
lassung gemäß § 22 Abs. 3 Satz 1 die Erste 
Staatsprüfung in der Fächerverbindung gemäß 
§ 17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 als nicht abgelegt ge-
wertet, gilt die Meldung in Bezug auf die Erste 
Staatsprüfung im Fach Erziehungswissenschaf-
ten als Antrag nach § 25 Abs. 1 Satz 3 für den mit 
der Meldung erfassten Prüfungstermin.“

18. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
ist im Ganzen abzulegen; Satz 3 bleibt  

unberührt.“

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Auf Antrag kann die Erste Staatsprüfung im 
Fach Erziehungswissenschaften zu einem 
gesonderten, vorgezogenen Prüfungstermin 
abgelegt werden.“

b) In Abs. 2 wird die Angabe „116“ durch die Anga-
be „117“ ersetzt.

19. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „116“ durch die 
Angabe „117“ ersetzt.

b) In Abs. 11 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch 
die Angabe „Nr.“ ersetzt.

20. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „116“ durch die Anga-
be „117“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „116“ durch die 
Angabe „117“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

21. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „116“ durch die Anga-
be „117“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „116“ durch die 
Angabe „117“ ersetzt.

22. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 wird nach dem Wort „Real-
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schulen“ das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt und die Wörter 
„und beruflichen Schulen“ werden 
gestrichen.

bbb) In Nr. 2 werden vor dem Wort „son-
derpädagogischen“ die Wörter „ver-
tieft studierten“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „und beim Lehr-
amt an beruflichen Schulen im Fall einer 
Erweiterung gemäß § 86 Abs. 1 Nr. 4 auch 
auf die beiden vertieft studierten beruflichen 
Fachrichtungen“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

c) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

‚4Ein Thema, dessen Bearbeitung durch einen 
Studierenden oder eine Studierende bereits ein-
mal mit einer Note schlechter als „ausreichend“ 
bewertet wurde, darf an diesen Studierenden 
oder diese Studierende nicht erneut zur Bearbei-
tung vergeben werden.‘

d) In Abs. 8 Satz 2 wird das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

e) Abs. 12 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird wie folgt  
gefasst:

„1Sofern das Thema der Arbeit den Vorga-
ben in Abs. 3 und 4 entspricht, gelten als Er-
satz für die schriftliche Hausarbeit:“.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „ist“ die 
Wörter „entsprechend Abs. 9 Satz 1 bis 3“ 
eingefügt.

23. In § 30 Satz 1 wird nach dem Wort „Unterrichtsfä-
chern“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt, die 
Wörter „und den vertieft studierten beruflichen Fach-
richtungen“ werden gestrichen und die Angabe „116“ 
wird durch die Angabe „117“ ersetzt.

24. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. a werden die Wörter 

„Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache“ durch die Wörter „Deutsch 
als Zweitsprache“ ersetzt. 

bbb) In Buchst. b werden das Wort „Neu-
griechisch,“ und die Wörter „oder 
einer vertieft studierten beruflichen 
Fachrichtung“ gestrichen.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „116“ durch die  
Angabe „117“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 wird das Wort „elften“ durch 
das Wort „zwölften“ ersetzt.

bbb) In Nr. 2 werden nach dem Wort 
„Gymnasien“ die Wörter „ , berufli-
chen Schulen“ gestrichen und das 
Wort „dreizehnten“ wird durch das 
Wort „vierzehnten“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Halbsatz 1“  
gestrichen.

cc) In Satz 3 wird nach der Angabe „Art. 15 Nr. 4“ 
das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt und 
die Angabe „oder Art. 18 Nr. 3“ gestrichen.

dd) In Satz 6 wird die Angabe „Art. 18 Nr. 1 
oder 2,“ gestrichen.

c) Folgender Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Für Studierende, die die in § 22 Abs. 1 
bis 4 vorgeschriebenen Zulassungsvoraus-
setzungen für die Erste Staatsprüfung, für die 
die Meldung erfolgt ist, nicht im Rahmen eines 
grundständigen Lehramtsstudiengangs erwer-
ben und die Zulassungsvoraussetzungen nicht 
erfüllen, gelten die Regelungen in Abs. 2 und 3 
entsprechend.“

25. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 Buchst. c wird die Angabe „Buchst. a;“ 
durch die Angabe „Buchst. a.“ ersetzt.

bb) Nr. 1 Buchst. d und Nr. 4 werden aufgehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:
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aa) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. a werden nach dem 
Wort „Unterricht“ die Wörter „und 
Grundlagen der Medienpädagogik“ 
eingefügt.

bbb) In Buchst. b werden nach dem Wort 
„Unterricht“ die Wörter „und die 
Möglichkeiten und Methoden des 
Lehrens und Lernens in der digitalen 
Welt“ eingefügt.

bb) In Nr. 3 Buchst. a wird das Wort „Pädagogi-
sche“ gestrichen.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Prüfung

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1Eine Aufgabengruppe aus Allgemeiner Päda-
gogik oder Schulpädagogik oder Psychologie;

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

das gewählte Gebiet ist bei der Meldung zur 
Prüfung anzugeben.

2Die Aufgabengruppe besteht aus sechs Aufgaben, 
von denen jeweils zwei den drei Teilgebieten ge-
mäß Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis c oder Nr. 2 Buchst. a 
bis c oder Nr. 3 Buchst. a bis c schwerpunktmäßig 
zugeordnet sind. 3Die Aufgaben können auch ganz 
oder teilweise in Form eines Tests gestellt werden. 
4In dem für die Prüfung gewählten Gebiet ist jeweils 
genau eine Aufgabe oder ein Test aus jedem der 
drei Teilgebiete zu bearbeiten. 5Werden aus einem 
Teilgebiet zwei Aufgaben oder Tests bearbeitet gilt 
§ 26 Abs. 7 Satz 4 und 5.“

26. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden nach dem Wort „fördern.“ 
folgende Sätze eingefügt: 

„Dabei kommt den Möglichkeiten, die sich 
durch die Digitalisierung ergeben, besondere 
Bedeutung zu. Die Ziele der Bildung für nach-
haltige Entwicklung sind einzubeziehen.“

bb) In Nr. 2 wird nach der Angabe „Nr. 2 
Buchst. c“ das Komma durch das Wort „und“ 

ersetzt und die Wörter „und Nr. 4 Buchst. d 
und f“ werden gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 Buchst. c werden nach dem Wort 
„Schulart“ die Wörter „(inklusive Bildung für 
nachhaltige Entwicklung)“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 Buchst. d wird das Wort „zur“ durch die 
Wörter „und Methoden des Lehrens und Ler-
nens in der digitalen Welt sowie der“ ersetzt.

27. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 wird nach der Angabe „§ 58 
Abs. 1 Nr. 2“ das Komma durch das 
Wort „oder“ ersetzt und die Angabe 
„oder § 87“ wird gestrichen.

bbb) Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aaaa) In Teilsatz 2 werden nach 
dem Wort „Woche“ die Wör-
ter „an einer Schule derje-
nigen Schulart“ und nach 
dem Wort „statt“ die Wörter 
„ , für die die Lehramtsbe-
fähigung angestrebt wird,“ 
eingefügt.

bbbb) In Teilsatz 3 werden die 
Wörter „ , beim Lehramt an 
beruflichen Schulen nur auf 
die vertieft studierte beruf-
liche Fachrichtung“ gestri-
chen.

cccc) In Teilsatz 8 werden die 
Wörter „Didaktik des Deut-
schen als Zweitsprache“ 
durch die Wörter „Deutsch 
als Zweitsprache“ ersetzt 
und die Angabe „§ 112“ wird 
durch die Angabe „§ 43a“ 
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die 
Angabe „Abs. 3“ ersetzt.
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b) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Praktikumsämter und Praktikumsschulen

Praktikumsämter fördern die Zusammenarbeit 
zwischen den Hochschulen und den gemäß 
Art. 4 Abs. 3 BayLBG zugeteilten Praktikums-
schulen.“ 

c) In Abs. 5 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

d) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift werden nach dem Wort 
„von“ die Wörter „polyvalenten Studiengän-
gen und“ eingefügt.

bb) Das Wort „Modellversuchen,“ wird durch die 
Wörter „polyvalenten Studiengängen,“ er-
setzt und die Angabe „Nrn.“ wird durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

28. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Didaktik des 
Deutschen als Zweitsprache“ durch die Wör-
ter „Deutsch als Zweitsprache“ ersetzt, nach 
dem Wort „Englisch,“ wird in einer neuen 
Zeile das Wort „Ethik,“ eingefügt und das 
Wort „Sozialkunde“ wird durch die Wörter 
„Politik und Gesellschaft“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Wörter „ , für 
die Prüfung in Didaktik des Deutschen als 
Zweitsprache gilt die Vorschrift des § 112“ 
gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 werden nach dem Wort 
„zu“ die Wörter „einer sonderpä-
dagogischen Qualifikation oder zu“ 
eingefügt.

bbb) In Nr. 3 werden die Wörter „oder der 
Ethik“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird nach dem Wort „Fachs“ das 
Wort „Individuelle“ eingefügt und nach dem 
Wort „Schülern“ werden die Wörter „mit be-
sonderem Förderbedarf“ gestrichen.

c) In Abs. 3 wird der bisherige Wortlaut Satz 1 und 
folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Anstelle eines der in Satz 1 Nr. 3 genannten Fä-
cher kann auch das Fach Didaktik der Naturwis-
senschaft und Technik gewählt werden, sofern ein 
entsprechendes Studienangebot eingerichtet ist.“

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Sport,“ die 
Wörter „oder das Fach Didaktik der Natur-
wissenschaft und Technik“ eingefügt.

bb) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 
eingefügt:

„4Wird gemäß Abs. 3 innerhalb der Didak-
tik der Grundschule das Fach Didaktik der 
Naturwissenschaft und Technik gewählt, so 
kann als Unterrichtsfach im Sinn des Abs. 1 
nicht eines der Fächer Biologie, Chemie 
oder Physik gewählt werden. 5Wird als Un-
terrichtsfach im Sinn des Abs. 1 eines der 
Fächer Biologie, Chemie oder Physik ge-
wählt, so kann innerhalb der Didaktik der 
Grundschule gemäß Abs. 3 nicht das Fach 
Didaktik der Naturwissenschaft und Technik 
gewählt werden.“

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 6.

e) In Abs. 5 Satz 2 wird jeweils das Wort „Sätze“ 
durch das Wort „Satz“ und das Wort „gelten“ 
durch das Wort „gilt“ ersetzt.

29. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 7 Teilsatz 1 wird nach der Angabe 
„§ 35 Abs. 3“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

bb) Nach Nr. 7 wird folgende Nr. 8 eingefügt:

„8. Falls Didaktik der Naturwissen-
schaft und Technik im Rahmen der 
Didaktik der Grundschule gemäß 
§ 35 Abs. 3 Satz 2 gewählt wurde, 
sind abweichend von Nr. 7 mindes-
tens 21 Leistungspunkte aus den 
fachwissenschaftlichen und fachdi-
daktischen Grundlagen nachzuwei-
sen, davon aus den drei Teilberei-
chen Biologie, Chemie und Physik 
mindestens je 6 Leistungspunkte.“
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cc) Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 9.

dd) Die bisherige Nr. 9 wird Nr. 10 und in Buchst. c 
wird die Angabe „mind. 16 Stunden“ durch die 
Wörter „mindestens 9 Unterrichtseinheiten 
mit je 45 Minuten Dauer“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 4 Buchst. b wird das Wort „gelten“ 
durch das Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ 
durch das Wort „Satz“ ersetzt.

bb) Folgende Nr. 7 wird angefügt:

„7. Didaktik der Naturwissenschaft und 
Technik (falls das Fach Didaktik der 
Naturwissenschaft und Technik im 
Rahmen der Didaktik der Grundschu-
le gemäß § 35 Abs. 3 gewählt wurde)

a) Kenntnis fachwissenschaftlicher 
Grundlagen aus den Bereichen 
Biologie, Chemie, Physik und 
Technik,

b) Beurteilung des Bildungswer-
tes von Naturwissenschaft und 
Technik auch unter Bezug-
nahme auf gesellschaftliche 
Schlüsselthemen,

c) Diagnose und Förderung der 
Entwicklung von naturwissen-
schaftlichem und technischem 
Basiswissen, Können, Verste-
hen, Interesse und Haltungen 
unter Berücksichtigung der 
Lernvoraussetzungen und der 
Lebenswelt der Kinder,

d) exemplarische Alltagsphäno-
mene unter naturwissenschaft-
lich-technischen Perspektiven 
erfassen und entsprechende 
Unterrichtskonzepte planen 
und reflektieren,

e) Wege naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisgewinnung kennen 
und exemplarisch handlungso-
rientierte Umsetzungsmöglich-
keiten unter Einsatz fachgemä-
ßer Arbeitsweisen aus Biologie, 
Chemie und Physik aufzeigen 
und demonstrieren können.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefügt:

„3. M ü n d l i c h e  Prüfung im Fach 
Didaktik der Naturwissenschaft und 
Technik, falls dieses Fach im Rah-
men der Didaktik der Grundschule 
gemäß § 35 Abs. 3 gewählt wurde

(Dauer: 40 Minuten).“

bb) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 4.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

„3Falls das Fach Didaktik der Naturwissen-
schaft und Technik im Rahmen der Didaktik 
der Grundschule gemäß § 35 Abs. 3 ge-
wählt wurde, werden bei der Ermittlung der 
Durchschnittsnote nach § 30 die Note für die 
schriftliche Leistung nach Abs. 3 Nr. 1 zwei-
fach und die Noten für die mündlichen Leis-
tungen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 je einfach 
gewertet (Teiler 4).“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und in Halb-
satz 2 wird das Wort „gelten“ durch das Wort 
„gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das Wort 
„Satz“ ersetzt.

e) In Abs. 5 wird die Angabe „9“ durch die Angabe 
„10“ ersetzt.

30. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Arbeitslehre“ durch 
die Wörter „Beruf und Wirtschaft“ ersetzt, die 
Wörter „Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache“ werden durch die Wörter „Deutsch 
als Zweitsprache“ ersetzt, nach dem Wort 
„Englisch,“ wird in einer neuen Zeile das 
Wort „Ethik,“ eingefügt und das Wort „Sozial-
kunde“ wird durch die Wörter „Politik und 
Gesellschaft“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Halbsatz 1 werden die Wörter „ , für 
die Prüfung in Didaktik des Deutschen als 
Zweitsprache gilt die Vorschrift des § 112“ 
gestrichen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:
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aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 werden nach dem Wort 
„zu“ die Wörter „einer sonderpä-
dagogischen Qualifikation oder zu“ 
eingefügt.

bbb) In Nr. 3 werden die Wörter „oder der 
Ethik“ gestrichen.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Qualifikati-
on,“ die Wörter „durch das Studium einer son-
derpädagogischen Qualifikation,“ eingefügt, 
nach dem Wort „Fachs“ wird das Wort „Indivi-
duelle“ eingefügt und die Wörter „mit beson-
derem Förderbedarf“ werden gestrichen.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Im Rahmen der Didaktiken einer Fä-
chergruppe der Mittelschule sind die Didaktiken 
folgender Unterrichtsfächer einschließlich der 
fachwissenschaftlichen Grundlagen zu wählen:

1. Deutsch oder Mathematik,

2. ein weiteres der in Abs. 1 Satz 1 mit Aus-
nahme der in Nr. 3 genannten Fächer,

3. Musik, Kunst, Sport, der Evangelischen oder 
der Katholischen Religionslehre.

2Anstelle eines der in Satz 1 Nr. 3 genannten 
Fächer kann auch das Fach Didaktik der Na-
turwissenschaft und Technik gewählt werden, 
sofern ein entsprechendes Studienangebot ein-
gerichtet ist.“

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) 1Das gemäß Abs. 1 gewählte Unter-
richtsfach kann nicht als Fach im Rahmen der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
gemäß Abs. 3 gewählt werden. 2Wird als Unter-
richtsfach im Sinn des Abs. 1 Deutsch gewählt, 
kann innerhalb der Didaktiken einer Fächergrup-
pe der Mittelschule nach Abs. 3 nicht das Fach 
Deutsch als Zweitsprache gewählt werden. 3Wird 
als Unterrichtsfach im Sinn des Abs. 1 Deutsch 
als Zweitsprache gewählt, so kann innerhalb der 
Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
nach Abs. 3 nicht das Fach Deutsch gewählt wer-
den. 4Wird als Unterrichtsfach im Sinn des Abs. 1 
eines der Fächer Musik, Kunst, Sport, Evangeli-
sche Religionslehre oder Katholische Religions-
lehre gewählt, so ist stattdessen innerhalb der 

Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
ein anderes Fach aus den in Abs. 1 Satz 1 ge-
nannten Fächern oder – sofern möglich – das 
Fach Didaktik der Naturwissenschaft und Tech-
nik zu wählen. 5Wird innerhalb der Didaktiken ei-
ner Fächergruppe der Mittelschule gemäß Abs. 3 
Satz 2 das Fach Didaktik der Naturwissenschaft 
und Technik gewählt, so kann als Unterrichtsfach 
im Sinn des Abs. 1 Satz 1 nicht eines der Fächer 
Biologie, Chemie oder Physik gewählt werden. 
6Wird als Unterrichtsfach im Sinn des Abs. 1 ei-
nes der Fächer Biologie, Chemie oder Physik 
gewählt, so kann innerhalb der Didaktiken einer 
Fächergruppe der Mittelschule das Fach Di-
daktik der Naturwissenschaft und Technik nicht 
gewählt werden. 7Wird als Unterrichtsfach nach 
Abs. 1 Satz 1 das Fach Deutsch oder das Fach 
Mathematik gewählt, kann innerhalb der Didakti-
ken einer Fächergruppe der Mittelschule anstelle 
des in Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannten entspre-
chenden Fachs eines der in Abs. 1 Satz 1 mit 
Ausnahme der in Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 genannten 
Fächer gewählt werden. 8Innerhalb der Didakti-
ken einer Fächergruppe der Mittelschule darf ein 
Fach nicht zweimal gewählt werden.“

e) In Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „Sätze 2 
bis 4 gelten“ durch die Wörter „Satz 2 bis 6 gilt“ 
und die Wörter „Sätze 2 und 3“ durch die Wörter 
„Satz 2 bis 5“ ersetzt.

31. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Dem Buchst. c wird folgender Halb-
satz angefügt:

„falls das Fach Didaktik der Natur-
wissenschaft und Technik im Rah-
men der Didaktiken einer Fächer-
gruppe der Mittelschule gemäß § 37 
Abs. 3 Satz 2 gewählt wurde, sind 
abweichend von der Regelung im 
ersten Halbsatz mindestens 21 Leis-
tungspunkte aus den fachwissen-
schaftlichen und fachdidaktischen 
Grundlagen, davon aus den drei 
Teilbereichen Biologie, Chemie und 
Physik mindestens je 6 Leistungs-
punkte, nachzuweisen;“.

bbb) In Buchst. e wird das Wort „Arbeits-
lehre“ durch die Wörter „Beruf und 
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Wirtschaft“ ersetzt.

bb) In Nr. 7 Buchst. c wird die Angabe „mind. 16 
Stunden“ durch die Wörter „mindestens 9 Un-
terrichtseinheiten mit je 45 Minuten Dauer“ 
ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 Buchst. b wird das Wort „gelten“ 
durch das Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ 
durch das Wort „Satz“ ersetzt.

bb) Folgende Nr. 5 wird angefügt:

„5. Didaktik der Naturwissenschaft und 
Technik (falls das Fach Didaktik der 
Naturwissenschaft und Technik im 
Rahmen der Didaktik der Mittel-
schule gemäß § 37 Abs. 3 Satz 2 
gewählt wurde)

a) Kenntnis fachwissenschaftlicher 
Grundlagen aus den Bereichen 
Biologie, Chemie, Physik und 
Technik,

b) Beurteilung des Bildungswer-
tes von Naturwissenschaft und 
Technik auch unter Bezug-
nahme auf gesellschaftliche 
Schlüsselthemen,

c) Diagnose und Förderung der 
Entwicklung von naturwissen-
schaftlichem und technischem 
Basiswissen, Können, Verste-
hen, Interesse und Haltungen 
unter Berücksichtigung der 
Lernvoraussetzungen und der 
Lebenswelt der Kinder und Ju-
gendlichen,

d) exemplarische Alltagsphäno-
mene unter naturwissenschaft-
lich-technischen Perspektiven 
erfassen und entsprechende 
Unterrichtskonzepte planen 
und reflektieren,

e) Wege naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisgewinnung kennen 
und exemplarisch handlungso-
rientierte Umsetzungsmöglich-
keiten unter Einsatz fachgemä-
ßer Arbeitsweisen aus Biologie, 

Chemie und Physik aufzeigen 
und demonstrieren können.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nr. 1 wird folgende Nr. 2 eingefügt:

„2. M ü n d l i c h e  Prüfung im Fach 
Didaktik der Naturwissenschaft und 
Technik, falls dieses Fach im Rah-
men der Didaktiken einer Fächer-
gruppe der Mittelschule gemäß § 37 
Abs. 3 Satz 2 gewählt wurde, anstelle 
einer schriftlichen Prüfung nach Nr. 1

(Dauer: 40 Minuten).“

bb) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2“ durch die  
Angabe „3“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

32. § 39 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden nach den Wörtern „Biologie, 
Englisch“ eine neue Zeile und die Wörter 
„Biologie, Informatik“ eingefügt.

bb) In Nr. 4 werden vor den Wörtern „Englisch, 
Französisch“ eine neue Zeile und die Wörter 
„Englisch, Ethik“ eingefügt.

cc) Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5. Ethik, Mathematik“.

dd) Die bisherigen Nrn. 5 bis 10 werden die 
Nrn. 6 bis 11.

ee) Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 12 und das Wort 
„Sozialkunde“ wird durch die Wörter „Politik 
und Gesellschaft“ ersetzt.

ff) Die bisherige Nr. 12 wird Nr. 13.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Das Studium dieser Fächerverbindun-
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gen kann erweitert werden

1. durch das Studium eines dritten Unterrichts-
fachs der unter Abs. 1 aufgeführten Unter-
richtsfächer, 

2. durch das Studium des Unterrichtsfachs 
Tschechisch oder des Islamischen Unterrichts,

3. durch das Studium, das zu einer pädago-
gischen oder einer sonderpädagogischen 
Qualifikation führt.

2Eine Erweiterung ist bei den in Abs. 1 Nr. 4, 8 
und 10 aufgeführten Fächerverbindungen ferner 
möglich durch das Studium der Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt, das an die 
Stelle des zweiten Fachs tritt. 3Eine nachträg-
liche Erweiterung gemäß Art. 23 BayLBG ist 
durch das Studium der in Satz 1 genannten Fä-
cher und durch das Studium der Psychologie mit 
schulpsychologischem Schwerpunkt möglich.“

33. Die Überschrift zu § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40

Beruf und Wirtschaft“.

34. In § 41 Abs. 4 und § 42 Abs. 4 wird jeweils die Angabe 
„Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

35. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:

„§ 43a

Deutsch als Zweitsprache

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 5 Leistungspunkten aus einem ein-
semestrigen studienbegleitenden Praktikum 
oder einem vierwöchigen Blockpraktikum,

2. mindestens 10 Leistungspunkten aus den Be-
reichen Einblick in die gewählte Partnersprache 
und Kenntnisse aus der kontrastiven Sprach-
betrachtung und des Zweitspracherwerbs unter  
didaktischen Aspekten,

3. mindestens 30 Leistungspunkten aus dem  
Bereich Deutsch als Zweitsprache. 

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Migrations- und Identitätsforschung,

2. Zweitspracherwerbsforschung/Mehrsprachig-
keitsforschung,

3. Sprachsystem und Sprachgebrauch (einschließ-
lich kontrastiver Sprachbetrachtung),

4. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Unterricht,

5. Sprachvermittlung und Lernen in interkulturellen 
Kontexten.

(3) Prüfungsteile

1. S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus Deutsch als Zweitsprache

(Bearbeitungszeit: 3 Stunden);

drei Themen werden zur Wahl gestellt.

2. M ü n d l i c h e  Prüfung

a) Sprachvermittlung und Lernen in interkultu-
rellen Kontexten

(Dauer: 20 Minuten),

b) Mehrsprachigkeit 

(Dauer: 20 Minuten).

(4) Bewertung

Die Fachnote wird in der Art gebildet, dass die Sum-
me aus dem dreifachen Zahlenwert der Note für die 
schriftliche Leistung nach Abs. 3 Nr. 1 und dem je-
weils einfachen Zahlenwert der Noten für die münd-
lichen Leistungen nach Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a und b 
durch 5 geteilt wird.

(5) Besondere Bestimmungen für die Erweite-
rung mit Deutsch als Zweitsprache

Es sind die Nachweise gemäß Abs. 1 zu erbringen; 
im Fall der nachträglichen Erweiterung gemäß Art. 23 
BayLBG sind nur die Nachweise nach Abs. 1 Nr. 2 zu 
erbringen.“

36. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45

Ethik
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(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von 

1. mindestens 8 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Theoretische Philosophie:

exemplarische Kenntnisse aus den Bereichen 
Logik, Anthropologie, Philosophie des Geistes, 
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Sprach-
philosophie, Ontologie/Metaphysik;

2. mindestens 16 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Grundlagen der philosophischen Ethik, davon

a) mindestens 4 Leistungspunkte im Teilgebiet 
Grundlagen der systematischen Ethik (ethi-
sches Argumentieren, Grundmodelle und 
Grundbegriffe der Ethik),

b) mindestens 12 Leistungspunkte im Teilge-
biet Klassische Werke der Ethik, insbeson-
dere Platon (Gorgias), Aristoteles (Nikoma-
chische Ethik), Thomas von Aquin (Summa 
Theologiae: Prima Secundae, q. 1 und q. 
18-21), Immanuel Kant (Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten), John Stuart Mill (Uti-
litarismus), John Rawls (Eine Theorie der 
Gerechtigkeit), unter Berücksichtigung phi-
losophiegeschichtlicher Zusammen hänge;

3. mindestens 4 Leistungspunkten im Teilge-
biet Sozialphilosophie, Politische Philosophie, 
Rechtsphilosophie;

4. mindestens 10 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Angewandte Ethik aus den Bereichen 

a) Medizinethik, 

b) Wirtschaftsethik, 

c) Umweltethik, 

d) Medien- und Informationsethik;

5. mindestens 8 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Religionsphilosophie und grundlegende Kennt-
nisse über die Weltreligionen, insbesondere 
Christentum, Judentum und Islam (Quellen, 
Geschichte, Kult und Ethik);

6. mindestens 10 Leistungspunkten aus der Fach-
didaktik.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Kenntnisse der philosophischen Ethik auf der 
Grundlage ausgewählter klassischer Werke.

2. Kenntnisse zentraler Fragestellungen der Ange-
wandten Ethik aus den folgenden Bereichen:

a) Medizinethik, 

b) Wirtschaftsethik, 

c) Umweltethik, 

d) Medien- und Informationsethik.

3. Fachdidaktische Kenntnisse gemäß § 33, insbe-
sondere

a) Grundlagen des Ethikunterrichts: Verständ-
nis und Begründung des Faches; Unter-
richtsthemen entsprechend den obersten 
Bildungszielen der Bayerischen Verfas-
sung; fachdidaktische Konzeptionen und 
Modelle; Grundlagen der Moralpsychologie 
und Moralpädagogik;

b) Methoden und Medien des Ethikunterrichts; 
zielgruppengerechte Gestaltung des Ethik-
unterrichts;

c) Planung und Analyse von Lehr-Lern- 
Prozessen im Ethikunterricht; fachbezoge-
nes Diagnostizieren und Beurteilen.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1. Eine Aufgabe aus dem in Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Bereich 

(Bearbeitungszeit: 3 Stunden); 

vier Themen werden zur Wahl gestellt;

2. eine Aufgabe aus den in Abs. 2 Nr. 2 genannten 
Bereichen der Angewandten Ethik 

(Bearbeitungszeit: 3 Stunden);

vier Themen werden zur Wahl gestellt;

3. eine Aufgabe aus der Fachdidaktik

(Bearbeitungszeit: 3 Stunden);

drei Themen werden zur Wahl gestellt.
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(4) Besondere Bestimmungen für die Erweiterung 
mit Ethik

1Es ist ein universitärer Leistungsnachweis aus den 
unter Abs. 1 Nr. 2 genannten Gebieten sowie der Nach-
weis gemäß Abs. 1 Nr. 5 zu erbringen. 2Im Falle der 
nachträglichen Erweiterung gemäß Art. 23 BayLBG  
kann an die Stelle der Nachweise nach Satz 1 der 
Nachweis über die Teilnahme an einer entsprechen-
den Vorbereitungsmaßnahme der staatlichen Lehrer-
weiterbildung treten.“

37. In § 49 Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

38. In § 50 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 wird das Wort „gel-
ten“ durch das Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch 
das Wort „Satz“ ersetzt.

39. § 52 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe 
„Nr.“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „gelten“ durch das Wort 
„gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das Wort „Satz“ 
ersetzt. 

40. In § 54 Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

41. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 56

Politik und Gesellschaft“.

b) Abs. 2 Nr. 3 Buchst. b wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Doppelbuchst. aa wird 
das Wort „Sozialkundeunterricht“ durch die 
Wörter „Unterricht im Fach Politik und Ge-
sellschaft“ ersetzt.

bb) In Doppelbuchst. bb wird das Wort „Sozial-
kunde“ durch die Wörter „Politik und Gesell-
schaft“ ersetzt.

42. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird die Angabe „mind. 16 Ausbil-
dungsstunden“ durch die Wörter „mindes-

tens 9 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten 
Dauer“ ersetzt.

bb) Folgende Nr. 6 wird angefügt:

„6. Erfolgreiche Ablegung der Prüfun-
gen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3.“

b) In Abs. 3 wird Nr. 2 durch die folgenden Nrn. 2 
und 3 ersetzt:

„2. Eine s p o r t p r a k t i s c h e  Prüfung in je-
dem der folgenden Prüfungsgebiete

a) Sportspiel I (aus Basketball, Fußball, 
Handball oder Volleyball),

b) Sportspiel II (aus Basketball, Fuß-
ball, Handball oder Volleyball, aus-
genommen das unter Buchst. a  
gewählte Sportspiel),

c) Leichtathletik,

d) Schwimmen,

e) Turnen an Geräten einschließlich 
Bewegungskünste,

f) Gymnastik und Tanz,

g) Schneesport (Ski alpin);

das Nähere regelt eine Bekanntmachung 
des Staatsministeriums.

3. Eine m ü n d l i c h e  sporttheoretische Prü-
fung in jeder der unter Nr. 2 Buchst. a bis g 
genannten Sportarten

(Dauer 10 Minuten).

Die Prüfungen nach Nr. 2 und 3 sind innerhalb 
eines Zeitraums von vier Semestern abzule-
gen; diese Frist kann aus Gründen, die der Prü-
fungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin 
nicht zu vertreten hat, verlängert werden.“

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Aus den sportpraktischen und mündlichen 
sporttheoretischen Leistungen nach Abs. 3 
Nr. 2 und 3 wird eine Durchschnittsnote ge-
bildet; dabei werden die sportpraktischen 
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Leistungen nach Abs. 3 Nr. 2 je zweifach 
und die mündlichen sporttheoretischen Leis-
tungen nach Abs. 3 Nr. 3 je einfach gewertet 
(Teiler 21).“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „praktischen/
mündlich-theoretischen“ durch die Wörter 
„sportpraktischen und mündlichen sporttheo-
retischen“ ersetzt.

d) Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. die Durchschnittsnote in einem oder in meh-
reren der in Abs. 3 Nr. 2 genannten Prü-
fungsgebiete schlechter als „ausreichend“ 
ist; Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 gilt dabei ent-
sprechend für die Ermittlung der Noten in 
den einzelnen Prüfungsgebieten (Teiler 3).‘ 

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„die Prüfungen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind 
in diesem Fall nicht erneut abzulegen;“.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. Jede Prüfung in einem der in Abs. 3 
Nr. 2 genannten Prüfungsgebiete, 
in der eine Durchschnittsnote nach 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 schlechter als 
„ausreichend“ erzielt worden ist, 
kann einmal wiederholt werden; 
dabei sind in jedem Prüfungsge-
biet nach Halbsatz 1 die Prüfungen 
nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 abzulegen. 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entspre-
chend.‘

f) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„die Prüfungen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind 
in diesem Fall nicht erneut abzulegen;“.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. Wer in den Prüfungen gemäß 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 bei erstmali-
ger Ablegung jeweils eine Durch-
schnittsnote nach Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 mit „ausreichend“ oder besser 
erzielt hat, kann zur Verbesserung 
der Prüfungsnote ein zweites Mal 

zu diesen Prüfungen zugelassen 
werden; die Prüfungen sind dabei 
einmal im Ganzen zu wiederholen; 
die Prüfung nach Abs. 3 Nr. 1 sowie 
die Prüfung im zweiten Fach der 
Fächerverbindung sind in diesem 
Fall nicht erneut abzulegen; § 15 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.‘

g) Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Besondere Bestimmungen für die Erwei-
terung mit Sport

Es sind die Nachweise gemäß Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5 
Buchst. b bis e und Abs. 1 Nr. 6 zu erbringen.“

43. Nach § 57 wird folgender § 57a eingefügt:

‚§ 57a

Tschechisch

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Kenntnisse in einer anderen europäischen Fremd-
sprache auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen  
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

Fachwissenschaftliche Kenntnisse

1. Literaturwissenschaft,

2. Sprachwissenschaft,

3. Sprachpraxis,

4. Landeskunde und Kulturwissenschaft.

Fachdidaktische Aspekte sind in allen Bereichen zu 
berücksichtigen.

(3) Prüfungsteile

1. S c h r i f t l i c h e  Prüfung

a) Eine Aufgabe aus der Literaturwissenschaft 
oder der Sprachwissenschaft in deutscher 
Sprache

(Bearbeitungszeit: 3 Stunden);

das gewählte Gebiet ist bei der Meldung zur 
Prüfung anzugeben;
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im Gebiet Literaturwissenschaft werden drei 
Themen zur Wahl gestellt;

b) eine sprachpraktische Aufgabe

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

die Aufgabe besteht aus zwei Teilen:

aa) Textproduktion in tschechischer 
Sprache, 

bb) Sprachmittlung (Version): Überset-
zung eines tschechischen Textes in 
die deutsche Sprache;

für jede Teilaufgabe ist in etwa die Hälfte der 
Bearbeitungszeit vorgesehen und jeweils 
eine Note zu erteilen;

2. M ü n d l i c h e  Prüfung

Sprechfertigkeit und Landeskunde/Kulturwis-
senschaft 

(Dauer: 30 Minuten);

im Rahmen der auf Tschechisch durchgeführten 
mündlichen Prüfung sind zwei Noten zu erteilen: 
eine Note für die Sprechfertigkeit und eine Note 
für die Leistungen in Landeskunde/Kulturwissen-
schaft; die Prüfung geht von Überblickswissen 
und einem Spezialgebiet aus, das gemäß § 24 
Abs. 2 Satz 4 anzugeben ist.

(4) Bewertung

Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote nach § 30 
werden die Note für die schriftliche Leistung nach 
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a zweifach, das Mittel aus den 
beiden Noten für die schriftlichen Leistungen nach 
Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa und bb 
vierfach und die beiden Noten für die mündlichen 
Leistungen in Sprechfertigkeit und Landeskunde/
Kulturwissenschaft nach Abs. 3 Nr. 2 je einfach ge-
wertet (Teiler 8); bei der Bewertung der mündlichen 
Leistung in Sprechfertigkeit dienen die Anforderun-
gen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen auf dem Niveau C2 (Mastery) 
als Orientierung.

(5) Nichtbestehen der Prüfung

1Die Prüfung ist, unbeschadet des § 31, auch dann 
nicht bestanden, wenn in den sprachpraktischen 
Teilen der schriftlichen und mündlichen Prüfung 

zusammengerechnet ein schlechteres Ergebnis 
als „ausreichend“ erzielt wurde. 2Dabei zählen das 
Mittel aus den beiden Noten für die schriftlichen 
Leistungen nach Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b Doppel-
buchst. aa und bb zweifach und die Note für die 
mündliche Leistung in Sprechfertigkeit nach Abs. 3 
Nr. 2 (ohne Landeskunde/Kulturwissenschaft) ein-
fach (Teiler 3).

(6) Besondere Bestimmungen für die Erweiterung 
mit Tschechisch

Es ist der Nachweis gemäß Abs. 1 zu erbringen.‘

44. § 59 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden nach den Wörtern „Biologie, Eng-
lisch“ eine neue Zeile und die Wörter „Biologie, 
Informatik“ eingefügt.

b) In Nr. 2 werden nach den Wörtern „Chemie, Geo-
graphie“ eine neue Zeile und die Wörter „Che-
mie, Informatik“ sowie nach den Wörtern „Che-
mie, Mathematik“ eine neue Zeile und die Wörter 
„Chemie, Physik“ eingefügt.

c) In Nr. 3 werden nach den Wörtern „Deutsch, 
Religionslehre“ eine neue Zeile und die Wörter 
„Deutsch, Philosophie/Ethik“ eingefügt und das 
Wort „Sozialkunde“ wird durch die Wörter „Politik 
und Gesellschaft“ ersetzt.

d) In Nr. 4 werden nach den Wörtern „Englisch, Mu-
sik“ eine neue Zeile und die Wörter „Englisch, 
Philosophie/Ethik“ eingefügt und das Wort „So-
zialkunde“ wird durch die Wörter „Politik und Ge-
sellschaft“ ersetzt.

e) Nach Nr. 6 wird folgende Nr. 7 eingefügt:

„7. Geschichte, Latein“.

f) Die bisherigen Nrn. 7 bis 9 werden Nrn. 8 bis 10.

g) Die bisherige Nr. 10 wird Nr. 11, die Wörter „Latein, 
Geschichte“ werden gestrichen und nach den Wör-
tern „Latein, Musik“ werden eine neue Zeile und die 
Wörter „Latein, Philosophie/Ethik“ eingefügt.

h) Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 12 und nach den 
Wörtern „Mathematik, Musik“ werden eine neue 
Zeile und die Wörter „Mathematik, Philosophie/
Ethik“ eingefügt.

i) Die bisherigen Nrn. 12 und 13 werden die Nrn. 13 
und 14.
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45. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 1 wird das Wort „ , Neugriechisch“ 
gestrichen.

b) In Satz 2 wird nach dem Wort „Fachs“ das Wort 
„Individuelle“ eingefügt und die Wörter „mit be-
sonderem Förderbedarf“ werden gestrichen. 

46. In § 61 Abs. 4, § 62 Abs. 4, § 68 Abs. 4 Satz 2 und 
§ 69 Abs. 3 Nr. 1 wird jeweils die Angabe „Nrn.“ durch 
die Angabe „Nr.“ ersetzt.

47. In § 71 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „gelten“ durch 
das Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das Wort 
„Satz“ ersetzt.

48. In § 72 Abs. 4 wird die Angabe „Nrn.“ durch die An-
gabe „Nr.“ ersetzt.

49. § 74 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b werden nach dem Wort 
„Kontrabass,“ die Wörter „Blockflöte als Instru-
mentenfamilie,“ eingefügt und folgender Wortlaut 
wird angefügt:

„falls Blockflöte als Instrumentenfamilie gewählt 
wird, sind in der Prüfung Fähigkeiten auf min-
destens zwei und höchstens drei verschiedenen 
Blockflötenarten nachzuweisen;“.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

50. § 75 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a werden nach dem Wort 
„Kontrabass,“ die Wörter „Blockflöte als Instru-
mentenfamilie,“ eingefügt.

b) Dem Abs. 2 Nr. 1 Buchst b wird folgender Wort-
laut angefügt:

„falls Blockflöte als Instrumentenfamilie gewählt 
wird, sind in der Prüfung Fähigkeiten auf min-
destens zwei und höchstens drei verschiedenen 
Blockflötenarten nachzuweisen;“.

c) In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch 

die Angabe „Nr.“, das Wort „gelten“ durch das 
Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das Wort 
„Satz“ ersetzt.

51. § 75a wird aufgehoben.

52. § 76 wird wie folgt gefasst:

„§ 76

Philosophie/Ethik

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von 

1. mindestens 8 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Exemplarische Kenntnisse der Geschichte 
der Philosophie unter Berücksichtigung von 
verschiedenen Epochen und Strömungen der  
Philosophie,

2. mindestens 12 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Theoretische Philosophie: exemplarische Kennt-
nisse aus den Bereichen Logik, Anthropologie, 
Philosophie des Geistes, Erkenntnis- und Wis-
senschaftstheorie, Sprachphilosophie, Ontologie/
Metaphysik,

3. mindestens 25 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Grundlagen der philosophischen Ethik, davon

a) mindestens 7 Leistungspunkte im Teil-
gebiet Grundlagen der systematischen 
Ethik (Metaethik, ethisches Argumentie-
ren, Grundmodelle und Grundbegriffe der 
Ethik), 

b) mindestens 18 Leistungspunkte im Teilge-
biet Klassische Werke der Ethik, insbeson-
dere Platon (Gorgias, Politeia), Aristoteles 
(Nikomachische Ethik), Thomas von Aquin 
(Summa Theologiae: Prima Secundae,  
q. 1 und q. 18-21), Thomas Hobbes  
(Leviathan), Immanuel Kant (Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten, Kritik der prak-
tischen Vernunft), John Stuart Mill (Utili-
tarismus), John Rawls (Eine Theorie der 
Gerechtigkeit),

4. mindestens 6 Leistungspunkten im Teilge-
biet Sozialphilosophie, Politische Philosophie, 
Rechtsphilosophie,

5. mindestens 12 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Angewandte Ethik aus den Bereichen 
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a) Medizinethik, 

b) Wirtschaftsethik, 

c) Umweltethik, 

d) Medien- und Informationsethik,

6. mindestens 10 Leistungspunkten im Teilgebiet 
Religionsphilosophie und grundlegende Kennt-
nisse über die Weltreligionen, insbesondere 
Christentum, Judentum und Islam (Quellen, Ge-
schichte, Kult und Ethik),

7. mindestens 8 Leistungspunkten aus der Fach-
didaktik.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Kenntnisse der philosophischen Ethik auf der 
Grundlage vertiefter Kenntnisse ausgewählter 
klassischer Werke.

2. Vertiefte Kenntnisse zentraler Fragestellungen 
der Angewandten Ethik aus drei der folgenden 
Bereiche:

a) Medizinethik,

b) Wirtschaftsethik,

c) Umweltethik,

d) Medien- und Informationsethik.

3. Fachdidaktische Kenntnisse gemäß § 33, insbe-
sondere

a) Grundlagen des Ethikunterrichts: Verständnis 
und Begründung des Faches; Unterrichts-
themen entsprechend den obersten Bil-
dungszielen der Verfassung; fachdidaktische 
Konzeptionen und Modelle; Grundlagen der 
Moralpsychologie und Moralpädagogik;

b) Methoden und Medien des Ethikunterrichts; 
zielgruppengerechte Gestaltung des Ethik-
unterrichts;

c) Planung und Analyse von Lehr-Lern-Prozes-
sen im Ethikunterricht; fachbezogenes Diag-
nostizieren und Beurteilen.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1. Eine Aufgabe aus dem in Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Bereich 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden); 

vier Themen werden zur Wahl gestellt.

2. eine Aufgabe aus den in Abs. 2 Nr. 2 genannten 
Bereichen der Angewandten Ethik 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

drei Themen werden zur Wahl gestellt.

3. eine Aufgabe aus der Fachdidaktik

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

drei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Besondere Bestimmungen für die Erweiterung 
mit Philosophie/Ethik

1Es ist ein universitärer Leistungsnachweis aus den 
unter Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Gebieten sowie 
der Nachweis gemäß Abs. 1 Nr. 6 zu erbringen. 2Im 
Falle der nachträglichen Erweiterung gemäß Art. 23 
BayLBG kann an die Stelle der Nachweise nach 
Satz 1 der Nachweis über die Teilnahme an einer 
entsprechenden Vorbereitungsmaßnahme der staat-
lichen Lehrerweiterbildung treten.“

53. In § 78 Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 
Angabe „Nr.“ ersetzt.

54. § 81 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 81 wird wie folgt gefasst: 

„§ 81

Politik und Gesellschaft“.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen 

1. Politikwissenschaft

Kenntnis der Fragestellungen, Begriffe 
und Geschichte des Fachs, Einsicht in die 
politische Relevanz wirtschaftlicher, recht-
licher, historischer und gesellschaftlicher 
Faktoren:

a) Politische Theorie
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aa) Überblick über die politikthe-
oretischen Ansätze aus der 
Geschichte des politischen 
Denkens,

bb) Kenntnis einer speziellen poli-
tikwissenschaftlichen Theorie 
unter Berücksichtigung metho-
dologischer und erkenntnis-
theoretischer Gesichtspunkte; 
hierzu vertiefte Kenntnis ei-
nes theoretischen Werks der 
Politik wissenschaft,

cc) Fähigkeit zur Diskussion ver-
schiedener politiktheoretischer 
Ansätze.

b) Politische Systeme

aa) Spezielle Kenntnis des politi-
schen Systems der Bundesre-
publik Deutschland,

bb) Kenntnis eines weiteren bedeu-
tenden politischen Systems der 
Gegenwart,

cc) Kenntnis des politischen Sys-
tems der Europäischen Union,

dd) Fähigkeit zum Vergleich von po-
litischen Systemen unter Berück-
sichtigung der Methoden der ver-
gleichenden Politik wissen schaft,

ee) Kenntnis der Grundzüge und 
Grundprobleme des Wirt-
schaftssystems der Bundesre-
publik Deutschland.

c) Internationale Politik

aa) Überblick über die wichtigsten 
Ansätze der Theorie der Inter-
nationalen Politik,

bb) Kenntnis der wichtigsten Struk-
turen der internationalen Be-
ziehungen, des modernen 
Staatensystems und der inter-
nationalen Organisationen und 
Regime unter besonderer Be-
rücksichtigung der Außenpolitik 
und der internationalen Lage 
Deutschlands sowie der Euro-

päischen Union,

cc) Überblick über die Problembe-
reiche der Internationalen Poli-
tik und vertiefte Kenntnis eines 
speziellen Bereichs der interna-
tionalen Politik,

dd) Fähigkeit zur Analyse außen-
politischer Entscheidungen und 
zwischenstaatlicher Interakti-
onsprozesse.

2. Soziologie

Kenntnis der Fragestellungen und Begriffe 
des Fachs, Einsicht in die gesellschaftliche 
Relevanz wirtschaftlicher, rechtlicher, histo-
rischer und politischer Faktoren:

a) theoretisch fundierte Kenntnis der 
Sozialstruktur der Bundesrepublik 
Deutschland im internationalen und 
historischen Vergleich, insbesonde-
re auch der sozialen Probleme und 
gesellschaftlichen Brennpunkte,

b) Kenntnis der Fragestellungen und 
Kategorien der Soziologie, Über-
blick über verschiedene soziologi-
sche Theorienansätze, Fähigkeit 
zur Anwendung soziologischer 
Erkenntnisse auf gesellschaftliche 
Strukturprobleme,

c) Überblick über die Methoden und 
Techniken der empirischen Sozial-
forschung einschließlich ihrer sta-
tistischen Grundlagen.

3. Fachdidaktische Kenntnisse gemäß § 33, 
insbesondere:

a) Kenntnis der Grundlagen politi-
schen Lernens und Lehrens,

aa) gründliche Kenntnis fachdidak-
tischer Theorien und Unter-
richtskonzeptionen,

bb) Überblick über die Methoden- 
und Mediendidaktik in der poli-
tischen Bildung sowie Fähigkeit 
zu ihrer Anwendung,

b) Kenntnis der Konzeption und Ge-
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staltung von Unterricht im Fach  
Politik und Gesellschaft

aa) Fähigkeit, politikdidaktische 
Konzeptionen auf Gegenstän-
de der politischen Bildung  
anzuwenden,

bb) Fähigkeit zur schulartspezifi-
schen Unterrichtsplanung im 
Fach Politik und Gesellschaft 
und im sozialwissenschaftli-
chen Sachunterricht,

c) Fähigkeit zum politikdidaktischen 
Urteilen, Erforschen und Weiterent-
wickeln von Praxis

aa) Überblick über Theorie und 
Praxis politikdidaktischer Unter-
richtsforschung,

bb) Überblick über Verfahren der 
Optimierung von Lehr-/Lern- 
Prozessen in der Politischen  
Bildung.“

55. § 83 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird die Angabe „mind. 16 Ausbil-
dungsstunden“ durch die Wörter „mindes-
tens 9 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten 
Dauer“ ersetzt.

bb) Folgende Nr. 6 wird angefügt:

„6. Erfolgreiche Ablegung der Prüfun-
gen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3.“

b) Abs. 3 Nr. 2 wird durch folgende Nrn. 2 und 3 
ersetzt:

„2. Eine s p o r t p r a k t i s c h e  Prüfung in je-
dem der folgenden Prüfungsgebiete

a) Sportspiel I (aus Basketball, Fußball, 
Handball oder Volleyball),

b) Sportspiel II (aus Basketball, Fuß-
ball, Handball oder Volleyball, aus-
genommen das unter Buchst. a  
gewählte Sportspiel),

c) Leichtathletik,

d) Schwimmen,

e) Turnen an Geräten einschließlich 
Bewegungskünste,

f) Gymnastik und Tanz,

g) Schneesport (Ski alpin);

das Nähere regelt eine Bekanntmachung 
des Staatsministeriums.

3. Eine m ü n d l i c h e  sporttheoretische Prü-
fung in jeder der unter Nr. 2 Buchst. a bis g 
genannten Sportarten

(Dauer 10 Minuten).

Die Prüfungen nach Nr. 2 und 3 sind innerhalb 
eines Zeitraums von vier Semestern abzule-
gen; diese Frist kann aus Gründen, die der Prü-
fungsteilnehmer oder die Prüfungsteilnehmerin 
nicht zu vertreten hat, verlängert werden.“

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Aus den sportpraktischen und mündlichen 
sporttheoretischen Leistungen nach Abs. 3 
Nr. 2 und 3 wird eine Durchschnittsnote ge-
bildet; dabei werden die sportpraktischen 
Leistungen nach Abs. 3 Nr. 2 je zweifach 
und die mündlichen sporttheoretischen Leis-
tungen nach Abs. 3 Nr. 3 je einfach gewertet 
(Teiler 21).“

bb) In Satz 3 werden die Wörter „praktischen/
mündlich-theoretischen“ durch die Wörter 
„sportpraktischen und mündlichen sporttheo-
retischen“ ersetzt.

d) Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. die Durchschnittsnote in einem oder in meh-
reren der in Abs. 3 Nr. 2 genannten Prü-
fungsgebiete schlechter als „ausreichend“ 
ist; Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 gilt dabei ent-
sprechend für die Ermittlung der Noten in 
den einzelnen Prüfungsgebieten (Teiler 3).‘

e) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„die Prüfungen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind 
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in diesem Fall nicht erneut abzulegen;“.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. Jede Prüfung in einem der Abs. 3 
Nr. 2 genannten Prüfungsgebiete, 
in der eine Durchschnittsnote nach 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 schlechter als 
„ausreichend“ erzielt worden ist, 
kann einmal wiederholt werden; 
dabei sind in jedem Prüfungsge-
biet nach Halbsatz 1 die Prüfungen 
nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 abzulegen. 
§ 14 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entspre-
chend.‘ 

f) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„die Prüfungen nach Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind 
in diesem Fall nicht erneut abzulegen;“.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

‚2. Wer in den Prüfungen gemäß 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 bei erstmali-
ger Ablegung jeweils eine Durch-
schnittsnote nach Abs. 5 Satz 1 
Nr. 2 mit „ausreichend“ oder besser 
erzielt hat, kann zur Verbesserung 
der Prüfungsnote ein zweites Mal 
zu diesen Prüfungen zugelassen 
werden; die Prüfungen sind dabei 
einmal im Ganzen zu wiederholen; 
die Prüfung nach Abs. 3 Nr. 1 sowie 
die Prüfung im zweiten Fach der 
Fächerverbindung sind in diesem 
Fall nicht erneut abzulegen; § 15 
Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.‘

g) Abs. 8 wird wie folgt gefasst:

„(8) Besondere Bestimmungen für die Erweite-
rung mit Sport

Es sind die Nachweise gemäß Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5 
Buchst. b bis e und Abs. 1 Nr. 6 zu erbringen.“

56. Die Überschrift zu Abschnitt VI wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt VI

Erweiterung des Lehramts an beruflichen Schulen“.

57. § 85 wird aufgehoben.

58. § 86 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Prüfung“ 
durch die Wörter „Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an beruflichen Schulen“ ersetzt.

bb) Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. in einem der in §§ 40 bis 57 ge-
nannten Fächer; für die Prüfungen 
in diesen Fächern gelten die Vor-
schriften nach Kapitel II Zweiter Teil 
Abschnitt IV,“.

cc) In Nr. 2 wird das Komma am Ende durch  
einen Punkt ersetzt.

dd) Die Nrn. 3 bis 5 werden aufgehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Eine nachträgliche Erweiterung gemäß 
Art. 23 BayLBG ist durch die in Abs. 1 Nr. 1 
und 2 genannten Fächer, durch das Studium der 
Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-
punkt, durch das Studium einer fremdsprach-
lichen Qualifikation, durch das Studium der 
Medienpädagogik, durch das Studium des Dar-
stellenden Spiels oder durch das Studium des 
Fachs Individuelle Förderung von Schülerinnen 
und Schülern möglich.“

59. § 87 wird wie folgt gefasst:

„§ 87

Berufspraktikum

Das Staatsministerium erlässt Richtlinien und 
Ausbildungspläne für das einjährige, einschlägige 
berufliche Praktikum gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 5 
BayLBG.“

60. § 88 wird aufgehoben. 

61. § 89 wird aufgehoben. 

62. Die Überschrift zu Abschnitt VII wird wie folgt gefasst:

„Abschnitt VII

Studium der sonderpädagogischen Fachrichtungen; 
Fächerverbindungen des Lehramts für  

Sonderpädagogik“.
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63. § 90 wird wie folgt gefasst:

„§ 90

Studium der sonderpädagogischen Fachrichtungen

(1) 1Das Studium der sonderpädagogischen Fach-
richtungen umfasst das vertiefte Studium nach den 
§§ 94 bis 100 und das Qualifizierungsstudium je einer 
sonderpädagogischen Fachrichtung nach den §§ 103 
bis 109. 2Das Studium der sonderpädagogischen 
Fachrichtungen hat neben den wissenschaftlichen In-
halten insbesondere die verschiedenen schulischen 
Handlungsfelder sowie die Mobilen Sonderpädagogi-
schen Dienste und die Mobilen Sonderpädagogischen 
Hilfen im Blickfeld. 3Neben den fachrichtungsspezifi-
schen Inhalten sind für den schulischen Bereich die 
Anforderungen an Lehrkräfte auch im Hinblick auf die 
inklusive Schule besonders zu berücksichtigen.

(2) Die Erste Staatsprüfung kann in folgenden 
Kombinationen sonderpädagogischer Fachrichtun-
gen abgelegt werden: 

1. Gehörlosenpädagogik (vertieft studiert) mit 
Schwer hörigenpädagogik (Qualifizierungsstudium),

2. Geistigbehindertenpädagogik (vertieft studiert) 
mit Gehörlosenpädagogik, Körperbehinderten-
pädagogik, Schwerhörigenpädagogik, Sprach-
heilpädagogik oder Pädagogik bei Verhaltens-
störungen (jeweils Qualifizierungsstudium),

3. Körperbehindertenpädagogik (vertieft studiert) 
mit Geistigbehindertenpädagogik, Lernbehin-
dertenpädagogik, Sprachheilpädagogik oder 
Pädagogik bei Verhaltensstörungen (jeweils 
Qualifizierungsstudium),

4. Lernbehindertenpädagogik (vertieft studiert) mit 
Gehörlosenpädagogik, Körperbehindertenpäda-
gogik, Schwerhörigenpädagogik, Sprachheilpä-
dagogik oder Pädagogik bei Verhaltensstörun-
gen (jeweils Qualifizierungsstudium),

5. Schwerhörigenpädagogik (vertieft studiert) mit 
Gehörlosenpädagogik (Qualifizierungsstudium),

6. Sprachheilpädagogik (vertieft studiert) mit Ge-
hörlosenpädagogik, Geistigbehindertenpäda-
gogik, Körperbehindertenpädagogik, Lernbe-
hindertenpädagogik, Schwerhörigenpädagogik 
oder Pädagogik bei Verhaltensstörungen (je-
weils Qualifizierungsstudium),

7. Pädagogik bei Verhaltensstörungen (vertieft stu-

diert) mit Geistigbehindertenpädagogik, Gehör-
losenpädagogik, Körperbehindertenpädagogik, 
Lernbehindertenpädagogik, Schwerhörigenpä-
dagogik oder Sprachheilpädagogik (jeweils 
Qualifizierungsstudium).

(3) Die Anerkennung einer außerhalb des Frei-
staates Bayern abgelegten Ersten Prüfung für das 
Lehramt für Sonderpädagogik in den Fachrichtungen 
Blindenpädagogik oder Sehbehindertenpädagogik 
erfolgt im Rahmen des Art. 6 Abs. 4 BayLBG.“

64. In § 91 Abs. 1 werden die Wörter „vertiefte Studium 
einer sonderpädagogischen Fachrichtung“ durch die 
Wörter „Studium der sonderpädagogischen Fach-
richtungen nach § 90“ ersetzt.

65. § 92 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. in einer sonderpädagogischen Qua-
lifikation; es kann nur die sonderpä-
dagogische Qualifikation als Erwei-
terung gewählt werden, die nicht 
schon Teil des Studiums nach § 90 
Abs. 2 ist;“.

bb) In Nr. 3 am Ende wird das Komma durch 
einen Punkt ersetzt.

cc) Nr. 4 wird aufgehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Arbeitslehre“ wird durch die Wörter 
„Beruf und Wirtschaft“ ersetzt.

bb) Nach dem Wort „Deutsch,“ werden eine 
neue Zeile und die Wörter „Deutsch als 
Zweitsprache,“ eingefügt.

cc) Das Wort „Sozialkunde“ wird durch die 
Wörter „Politik und Gesellschaft“ ersetzt.

c) In Abs. 3 werden nach dem Wort „auch“ die 
Wörter „durch das Studium der pädagogischen 
Qualifikation als Beratungslehrkraft,“ eingefügt.

66. § 93 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach dem Wort 
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„Fachrichtung“ die Wörter „nach den §§ 94 
bis 100“ eingefügt.

bb) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Orientierungspraktikum

Das Orientierungspraktikum wird in 
Bereichen, in denen Lehrkräfte mit 
der Befähigung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik eingesetzt wer-
den, im Umfang von vier Wochen 
abgeleistet, davon drei Wochen 
an einem Förderzentrum. Es soll 
vor Beginn des Studiums und es 
muss spätestens vor Beginn des 
pädagogisch-didaktischen Schul-
praktikums in der vorlesungsfreien 
Zeit abgeleistet werden. Am Ende 
des Praktikums ist ein Beratungs-
gespräch von der Schulleitung oder 
einer von ihr bestellten Lehrkraft 
der Praktikumsschule hinsichtlich 
der besonderen Anforderungen, die 
der Förderschuldienst stellt, mit den 
Studierenden zu führen.“

cc) In Nr. 4 wird der Wortlaut vor Buchst. a wie 
folgt gefasst:

„Sonderpädagogisches Praktikum an einem 
Förderzentrum oder an einer Förderschule 
der gewählten vertieft studierten sonderpä-
dagogischen Fachrichtung

Es handelt sich um ein zusammenhängendes 
vierwöchiges Praktikum in der vorlesungsfrei-
en Zeit mit mindestens 20 Schultagen und 
mindestens 100 Unterrichtsstunden, das in 
Verbindung mit den didaktischen Lehrveran-
staltungen in der gewählten vertieft studierten 
sonderpädagogischen Fachrichtung und mit 
dem gewählten Fach steht. Die Arbeitsfel-
der der Schulvorbereitenden Einrichtungen 
und der Mobilen Sonderpädagogischen Hil-
fe sowie der Mobilen Sonderpädagogischen 
Dienste sollen mit erfasst werden.

Im sonderpädagogischen Praktikum haben 
die Studierenden folgende Aufgaben und 
Studienziele:“.

dd) In Nr. 5 werden nach dem Wort „gewählten“ 
die Wörter „vertieft studierten“ eingefügt.

b) In Abs. 2 werden jeweils die Wörter „vertiefte 

Studium einer sonderpädagogischen Fachrich-
tung“ durch die Wörter „Studium der sonderpäd-
agogischen Fachrichtungen“ ersetzt.

c) In Abs. 3 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Anga-
be „Nr.“ und die Wörter „in der sonderpädagogi-
schen Fachrichtung“ werden durch die Angabe 
„nach § 90 Abs. 2“ ersetzt.

67. § 94 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Ge-
hörlosenpädagogik“ die Wörter „ – vertieftes Stu-
dium“ angefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird die Angabe „27“ durch die An-
gabe „19“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird die Angabe „22“ durch die An-
gabe „19“ ersetzt.

cc) In Nr. 4 wird die Angabe „9“ durch die An-
gabe „3“ ersetzt.

dd) In Nr. 5 wird die Angabe „12“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

ee) In Nr. 6 wird die Angabe „11“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

c) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchst. b wird das Semikolon am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

bb) Buchst. c wird aufgehoben.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „bis c“ durch die 
Angabe „und b“ und die Angabe „13“ durch 
die Angabe „9“ ersetzt.

68. § 95 wird wie folgt gefasst:

„§ 95

Geistigbehindertenpädagogik – vertieftes Studium 
(Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen
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Nachweis von

1. mindestens 5 Leistungspunkten aus dem  
Bereich heil- und sonderpädagogische Grund-
lagen,

2. mindestens 25 Leistungspunkten aus der Päd-
agogik bei geistiger Behinderung (einschließlich 
Förderdiagnostik),

3. mindestens 25 Leistungspunkten aus der Didak-
tik bei geistiger Behinderung (einschließlich För-
derdiagnostik),

4. mindestens 20 Leistungspunkten aus der Psy-
chologie und Soziologie bei geistiger Behinde-
rung (einschließlich Förderdiagnostik),

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Heil- und sonderpädagogische Grundlagen,

2. Pädagogik bei geistiger Behinderung (ein-
schließlich Förderdiagnostik), 

3. Didaktik im Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung (einschließlich Förderdiagnostik),

4. Psychologie und Soziologie bei geistiger Behin-
derung (einschließlich Förderdiagnostik).

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1. Eine Aufgabe aus der Pädagogik bei geistiger 
Behinderung oder aus der Didaktik im Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt;

2. eine Aufgabe aus der Psychologie bei geistiger 
Behinderung unter Berücksichtigung von För-
derdiagnostik

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.“

69. § 96 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Kör-
perbehindertenpädagogik“ die Wörter „ – vertief-
tes Studium“ eingefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „6“ durch die Angabe 
„5“ ersetzt.

bb) In Nr. 4 wird die Angabe „8“ durch die Angabe 
„10“ ersetzt.

cc) In Nr. 5 wird die Angabe „9“ durch die Anga-
be „10“, die Angabe „3“ durch die Angabe „5“ 
und nach dem Wort „Konzept“ das Komma 
durch einen Punkt ersetzt.

dd) Nr. 6 wird aufgehoben.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nrn. 1 und 2 werden jeweils nach 
dem Wort „Entwicklung“ die Wörter „(ein-
schließlich Förderdiagnostik)“ eingefügt.

bb) In Nr. 3 werden die Wörter „sowie Diagnos-
tik“ durch die Wörter „(einschließlich Förder-
diagnostik)“ ersetzt. 

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden nach dem Wort „Pädagogik“ 
die Wörter „oder aus der Didaktik“ eingefügt.

bb) Nr. 2 wird aufgehoben.

cc) Nr. 3 wird Nr. 2 und die Wörter „sowie Dia-
gnostik“ werden gestrichen.

70. § 97 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 97

Lernbehindertenpädagogik – vertieftes Studium  
(Förderschwerpunkt Lernen – Pädagogik bei 

Lernschwierigkeiten/Lernbeeinträchtigungen)“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Nrn. 2 bis 4 werden wie folgt gefasst:

„2. mindestens 20 Leistungspunk-
ten aus der Pädagogik im Förder-
schwerpunkt Lernen,

3. mindestens 24 Leistungspunkten 
aus der Didaktik im Förderschwer-
punkt Lernen,
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4. mindestens 22 Leistungspunkten 
aus der Psychologie und Soziologie 
im Förderschwerpunkt Lernen ein-
schließlich Förderdiagnostik.“

bb) Nr. 5 wird aufgehoben.

c) Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. psychologische und soziologische Grundla-
gen der Förderdiagnostik im Förderschwer-
punkt Lernen.“

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden die Wörter „den pädagogi-
schen Grundlagen“ durch die Wörter „der 
Pädagogik oder aus der Didaktik“ ersetzt.

bb) Nr. 2 wird aufgehoben.

cc) Nr. 3 wird Nr. 2 und die Wörter „psycholo-
gischen Grundlagen im Förderschwerpunkt 
Lernen (einschließlich Diagnostik)“ werden 
durch die Wörter „psychologischen oder 
soziologischen Grundlagen der Förderdia-
gnostik im Förderschwerpunkt Lernen“  
ersetzt.

71. § 98 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort 
„Schwerhörigenpädagogik“ die Wörter „ – ver-
tieftes Studium“ eingefügt.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird die Angabe „27“ durch die An-
gabe „19“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird die Angabe „24“ durch die An-
gabe „21“ ersetzt.

cc) In Nr. 4 wird die Angabe „9“ durch die An-
gabe „3“ ersetzt.

dd) In Nr. 5 wird die Angabe „12“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

ee) In Nr. 6 wird die Angabe „11“ durch die An-
gabe „10“ ersetzt.

c) Abs. 3 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Buchst. b wird das Semikolon am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

bb) Buchst. c wird aufgehoben.

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „bis c“ durch die 
Angabe „und b“ und die Angabe „13“ wird 
durch die Angabe „9“ ersetzt.

72. Die §§ 99 und 100 werden wie folgt gefasst:

„§ 99

Sprachheilpädagogik – vertieftes Studium 
(Förderschwerpunkt Sprache)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 25 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Sprachheilpädagogik und Bezugswissen-
schaften,

2. mindestens 20 Leistungspunkten aus dem Be-
reich der diagnostischen Grundlagen, spezifi-
schen Diagnostik sowie aus dem Bereich der 
Förderung und diagnosegeleiteten Intervention 
im Förderschwerpunkt Sprache,

3. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Sprache, Spracherwerb und Störungswis-
sen (spezifische sprachliche Störungsbilder),

4. mindestens 20 Leistungspunkten aus dem Be-
reich der schulischen Handlungsfelder und den 
Bereichen spezifischer Didaktik und Methodik im 
Förderschwerpunkt Sprache.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen 

1. Sprachheilpädagogik und Bezugswissen-
schaften, 

2. diagnostische Grundlagen, spezifische Diagnos-
tik sowie Förderung und diagnosegeleitete Inter-
vention im Förderschwerpunkt Sprache, 

3. Sprache, Spracherwerb und Störungswissen 
(spezifische sprachliche Störungsbilder), 

4. schulische Handlungsfelder und spezifische 
Didaktik und Methodik im Förderschwerpunkt 
Sprache. 
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(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1. Eine Aufgabe aus dem Bereich der Sprachheil-
pädagogik oder aus der spezifischen Didaktik 
und Methodik im Förderschwerpunkt Sprache

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt;

2. eine Aufgabe aus dem Bereich Störungswissen, 
Diagnostik und diagnosegeleitete Intervention 
im Förderschwerpunkt Sprache 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

§ 100

Pädagogik bei Verhaltensstörungen –  
vertieftes Studium  

(Förderschwerpunkt emotionale und  
soziale Entwicklung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 5 Leistungspunkten aus dem  
Bereich heil- und sonderpädagogische Grundlagen,

2. mindestens 25 Leistungspunkten aus dem  
Bereich Pädagogik bei Verhaltensstörungen 
(einschließlich Förderdiagnostik),

3. mindestens 25 Leistungspunkten aus dem  
Bereich Didaktik im Förderschwerpunkt emoti-
onale und soziale Entwicklung (einschließlich 
Förderdiagnostik),

4. mindestens 20 Leistungspunkten aus den  
Bereichen Psychologie und Soziologie bei Ver-
haltensstörungen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen 

1. Heil- und sonderpädagogische Grundlagen,

2. Pädagogik bei Verhaltensstörungen,

3. Didaktik im Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung,

4. Psychologie und Soziologie bei Verhaltensstö-
rungen (einschließlich Förderdiagnostik).

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

1. Eine Aufgabe aus dem Bereich der Pädagogik 
bei Verhaltensstörungen oder aus der Didaktik 
im Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt;

2. eine Aufgabe aus der Psychologie bei Verhal-
tensstörungen unter Berücksichtigung von För-
derdiagnostik 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.“

73. Die Überschrift zu Abschnitt VIII wird wie folgt  
gefasst:

„Abschnitt VIII

Qualifizierungsstudium einer  
sonderpädagogischen Fachrichtung  

Studium der sonderpädagogischen Qualifikationen 
(§§ 101 bis 109)“.

74. §§ 101 bis 109 werden wie folgt gefasst:

„§ 101

Sonderpädagogische Qualifikationen

1Das Studium einer sonderpädagogischen Qualifi-
kation wird als Qualifizierungsstudium einer sonderpäd-
agogischen Fachrichtung neben oder im Anschluss an 
das Studium eines Lehramts durchgeführt. 2Der Erwerb 
einer sonderpädagogischen Qualifikation dient der nach-
träglichen Erweiterung eines Lehramts. 3Für die Erste 
Staatsprüfung in einer sonderpädagogischen Qualifika-
tion gelten die Bestimmungen der §§ 103 bis 109. 4§ 90 
Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 102 gelten für das Studium 
einer sonderpädagogischen Qualifikation als Erweite-
rung des Studiums für ein Lehramt entsprechend.

§ 102

Praktikum
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(1) 1Im Zusammenhang mit dem Qualifizierungs-
studium einer sonderpädagogischen Fachrichtung ist 
ein Praktikum gemäß den Sätzen 2 und 3 an einer 
Förderschule der gewählten Fachrichtung abzuleis-
ten. 2Das zusammenhängende zweiwöchige Prakti-
kum umfasst mindestens 10 Schultage während der 
vorlesungsfreien Zeit und steht in Verbindung mit den 
didaktischen Lehrveranstaltungen in der gewählten 
sonderpädagogischen Fachrichtung. 3Die Aufgaben 
und Studienziele entsprechen den Aufgaben und 
Studienzielen des sonderpädagogischen Praktikums 
nach § 93 Abs. 1 Nr. 4, beschränkt auf die Fächer des 
oder der Studierenden.

(2) Der Nachweis des Praktikums nach Abs. 1 ist 
Voraussetzung für die Zulassung zur Ersten Staats-
prüfung in der sonderpädagogischen Fachrichtung 
des Qualifizierungsstudiums.

(3) Das Praktikum nach Abs. 1 entfällt, wenn 
eine mindestens vierwöchige zusammenhängende 
Unterrichtstätigkeit an einer Förderschule der Fach-
richtung nachgewiesen wird, die der gewählten son-
derpädagogischen Fachrichtung des Qualifizierungs-
studiums entspricht.

§ 103

Gehörlosenpädagogik – Qualifizierungsstudium 
(Förderschwerpunkt Hören, visuell-auditive  

Ausrichtung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 8 Leistungspunkten aus der Gehör-
losenpädagogik, 

2. mindestens 8 Leistungspunkten aus der Didak-
tik im Förderschwerpunkt Hören, visuell-auditive 
Ausrichtung,

3. mindestens 4 Leistungspunkten aus der Päda-
gogischen Audiologie.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

Pädagogische Audiologie.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus der Pädagogischen Audiologie

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Rege-
lung in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der  
Erweiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 104

Geistigbehindertenpädagogik –  
Qualifizierungs studium  

(Förderschwerpunkt geistige Entwicklung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Pädagogik bei geistiger Behinderung, 

2. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Didaktik im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung;

dabei sind heil- und sonderpädagogische Grundla-
gen jeweils besonders zu berücksichtigen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Pädagogik bei geistiger Behinderung unter Be-
rücksichtigung heil- und sonderpädagogischer 
Grundlagen,

2. Didaktik im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus der Pädagogik bei geistiger Be-
hinderung unter Berücksichtigung heil- und sonder-
pädagogischer Grundlagen oder aus der Didaktik im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
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weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 105

Körperbehindertenpädagogik –  
Qualifizierungs studium  

(Förderschwerpunkt körperliche und  
motorische Entwicklung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von mindestens je 10 Leistungspunkten aus 
den Bereichen Pädagogik und Didaktik bei körperli-
cher Behinderung; dabei sind heil- und sonderpäda-
gogische Grundlagen besonders zu berücksichtigen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Pädagogik im Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung,

2. Didaktik im Förderschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus der Pädagogik oder aus der Didak-
tik im Förderschwerpunkt körperliche und motorische 
Entwicklung 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 106

Lernbehindertenpädagogik – Qualifizierungsstudium 
(Förderschwerpunkt Lernen – Pädagogik bei  
Lernschwierigkeiten/Lernbeeinträchtigungen)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von mindestens je 10 Leistungspunkten 
aus den Bereichen Pädagogik und Didaktik bei Lern-
behinderung; dabei sind heil- und sonderpädagogi-
sche Grundlagen besonders zu berücksichtigen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

Grundlegende Kapitel aus

1. Pädagogische Grundlagen im Förderschwer-
punkt Lernen,

2. Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt 
Lernen.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus der Pädagogik oder aus der  
Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt 
Lernen

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 107

Schwerhörigenpädagogik – Qualifizierungsstudium 
(Förderschwerpunkt Hören, auditiv-visuelle  

Ausrichtung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 8 Leistungspunkten aus der Schwer-
hörigenpädagogik, 

2. mindestens 8 Leistungspunkten aus der Didak-
tik im Förderschwerpunkt Hören, auditiv-visuelle 
Ausrichtung,

3. mindestens 4 Leistungspunkten aus der Päda-
gogischen Audiologie.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

Pädagogische Audiologie.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung
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Eine Aufgabe aus der Pädagogischen Audiologie

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 108

Sprachheilpädagogik – Qualifizierungsstudium  
(Förderschwerpunkt Sprache)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Sprachheilpädagogik und Störungswissen,

2. mindestens 5 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Förderung und diagnosegeleitete Interven-
tion im Förderschwerpunkt Sprache,

3. mindestens 5 Leistungspunkten aus dem Be-
reich spezifische Didaktik und Methodik im För-
derschwerpunkt Sprache; 

dabei sind heil- und sonderpädagogische Grundlagen 
jeweils besonders zu berücksichtigen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

Grundlegende Kapitel aus

1. Sprachheilpädagogik und Störungswissen (spe-
zifische Störungen der Sprache und des Spre-
chens),

2. Förderung und diagnosegeleitete Intervention 
im Förderschwerpunkt Sprache,

3. spezifische Didaktik und Methoden im Förder-
schwerpunkt Sprache.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus dem Bereich der Förderung und di-
agnosegeleiteten Intervention im Förderschwerpunkt 

Sprache oder aus dem Bereich der spezifischen Di-
daktik und Methodik im Förderschwerpunkt Sprache 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.

(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.

§ 109

Pädagogik bei Verhaltensstörungen –  
Quali fizierungsstudium  

(Förderschwerpunkt emotionale und  
soziale Entwicklung)

(1) Fachliche Zulassungsvoraussetzungen

Nachweis von

1. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Pädagogik bei Verhaltensstörungen, 

2. mindestens 10 Leistungspunkten aus dem Be-
reich Didaktik im Förderschwerpunkt emotional- 
soziale Entwicklung;

dabei sind heil- und sonderpädagogische Grundla-
gen jeweils besonders zu berücksichtigen.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen

1. Pädagogik bei Verhaltensstörungen unter Be-
rücksichtigung heil- und sonderpädagogischer 
Grundlagen,

2. Didaktik im Förderschwerpunkt emotional- 
soziale Entwicklung.

(3) Prüfungsteile

S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Eine Aufgabe aus der Pädagogik bei Verhaltensstö-
rungen unter Berücksichtigung heil- und sonderpäd-
agogischer Grundlagen oder aus der Didaktik im För-
derschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung 

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden);

zwei Themen werden zur Wahl gestellt.
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(4) Nichtbestehen der Prüfung

Für das Nichtbestehen der Prüfung gilt die Regelung 
in § 32 Abs. 5 entsprechend, außer im Falle der Er-
weiterung nach § 101 Satz 1 und 2.“

75. In § 110 Abs. 5 Nr. 1 wird nach der Angabe „Art. 16 
Nr. 3“ das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und 
die Angabe „und Art. 18 Nr. 3“ wird gestrichen. 

76. Dem § 111 wird folgender § 111 vorangestellt:

„§ 111

Studienumfang einer pädagogischen Qualifikation 
und Erste Staatsprüfung

1Der Umfang des Studiums einer pädagogischen 
Qualifikation umfasst grundsätzlich mindestens 45 
Leistungspunkte. 2Die Erste Staatsprüfung in einer 
pädagogischen Qualifikation kann abgelegt werden

1. nach Erwerb der Lehramtsbefähigung im Rah-
men einer nachträglichen Erweiterung,

2. vor Erwerb der Lehramtsbefähigung gleichzeitig 
mit der Ablegung der Ersten Staatsprüfung für 
das Lehramt oder nach dem Bestehen dieser 
Prüfung.

3Mit Bestehen der Ersten Staatsprüfung in einer päda-
gogischen Qualifikation gilt diese nach dem Erwerb 
der Lehramtsbefähigung als nachträgliche Erweite-
rung gemäß Art. 23 BayLBG, wenn die Zweite Staat-
sprüfung in dieser pädagogischen Qualifikation nicht 
abgelegt wird oder nicht abgelegt werden kann. 4§ 35 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 37 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, § 39 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 60 Satz 1 Nr. 3, § 86 Abs. 1 
Nr. 2, § 92 Abs. 3 und § 112 Abs. 1 Satz 1 bleiben 
unberührt.“

77. Der bisherige § 111 wird § 112.

78. Der bisherige § 112 wird § 113 und wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 113

Deutsch als Zweitsprache als pädagogische  
Qualifikation

1Das Studium des Lehramts an beruflichen 
Schulen, des Lehramts an Gymnasien, des Lehr-
amts an Realschulen und des Lehramts für Sonder-
pädagogik kann jeweils mit dem Studium des Fachs 
Deutsch als Zweitsprache (§ 43a) als pädagogische 

Qualifikation erweitert werden. 2Für die Ablegung der 
Ersten Staats prüfung gelten die Bestimmungen in 
§ 43a. 3Die Zweiten Staatsprüfungen für die Lehräm-
ter an Gymnasien und Realschulen können im Fach 
Deutsch als Zweitsprache nicht abgelegt werden.“

79. Der bisherige § 113 wird § 114 und wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Der Erwerb der 
fremdsprachlichen Qualifikation dient der 
Erweiterung des Lehramts und“ durch die 
Wörter „Die fremdsprachliche Qualifikation“ 
ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „ , Neugriechisch“ 
gestrichen.

cc) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„4Mit Bestehen der Ersten Staatsprüfung in 
einer dieser Sprachen als fremdsprachliche 
Qualifikation gilt diese fremdsprachliche 
Qualifikation als nachträgliche Erweiterung 
gemäß Art. 23 BayLBG.“

dd) In Satz 5 werden nach dem Wort „Franzö-
sisch“ die Wörter „ , für das Lehramt an Real-
schulen zudem in Tschechisch,“ eingefügt.

b) In der Zwischenüberschrift A wird die Angabe 
„§§ 44 und 46“ durch die Angabe „§§ 44, 46 
und 57a“ ersetzt.

c) In Abs. 2 wird nach der Angabe „§ 46 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. c und d“ der Punkt durch ein Komma er-
setzt und in einer neuen Zeile werden die Wör-
ter „Tschechisch aus § 57a Abs. 2 Nr. 3 und 4.“ 
eingefügt.

d) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „und“ durch ein Kom-
ma ersetzt und nach der Angabe „§ 46 Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. b“ werden die Wörter „und für 
Tschechisch der Prüfung nach § 57a Abs. 3 
Nr. 1 Buchst. b“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „und“ durch ein Kom-
ma ersetzt und nach der Angabe „§ 46 
Abs. 3 Nr. 2“ werden die Wörter „und für 
Tschechisch der Prüfung nach § 57a Abs. 3 
Nr. 2“ eingefügt.

e) In Abs. 5 werden die Angabe „Neugriechisch aus 
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§ 75a Abs. 1 Nrn. 2 und 3“ gestrichen und jeweils 
die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

f) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 Buchst. a werden das Wort „ , Neu-
griechisch“ und die Wörter „ , für Neugrie-
chisch nach § 75a Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b“ 
gestrichen.

bb) In Nr. 2 Buchst. b werden das Wort „ , Neu-
griechisch“ und die Wörter „ , für Neugrie-
chisch nach § 75a Abs. 2 Nr. 2“ gestrichen.

g) In Abs. 7 Nr. 3 wird das Wort „Neugriechisch,“ 
gestrichen.

80. Der bisherige § 114 wird § 115 und wird wie folgt ge-
ändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Mit Bestehen der Ersten Staatsprü-
fung im Fach Medienpädagogik gilt dieses Fach 
als nachträgliche Erweiterung gemäß Art. 23  
BayLBG.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Erfolgreiche Teilnahme an

a) einer Lehrveranstaltung zur 
Medienerziehung,

b) einer Lehrveranstaltung zur 
Mediendidaktik.“

bb) Nr. 3 wird aufgehoben.

c) In Abs. 5 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Nrn.“ 
durch die Angabe „Nr.“, das Wort „gelten“ durch 
das Wort „gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das 
Wort „Satz“ ersetzt.

81. Der bisherige § 115 wird § 116 und wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Mit Bestehen der Ersten Staatsprüfung 
im Fach Darstellendes Spiel gilt dieses Fach 
als nachträgliche Erweiterung gemäß Art. 23  
BayLBG.“

b) In Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die 

Angabe „Nr.“, das Wort „gelten“ durch das Wort 
„gilt“ und das Wort „Sätze“ durch das Wort „Satz“ 
ersetzt. 

82. Der bisherige § 116 wird § 117 und wird wie folgt ge-
fasst: 

„§ 117

Individuelle Förderung von Schülerinnen  
und Schülern

(1) Mit Bestehen der Ersten Staatsprüfung im 
Fach Individuelle Förderung von Schülerinnen und 
Schülern gilt dieses Fach als nachträgliche Erweite-
rung gemäß Art. 23 BayLBG.

(2) Inhaltliche Prüfungsanforderungen 

1. Kenntnis der rechtlichen Grundlagen der indi-
viduellen Förderung im Bildungsauftrag aller 
Schularten (u. a. Umsetzung der Inklusion im 
bayerischen Schulrecht),

2. Kenntnisse über besondere Erscheinungsfor-
men in den Bereichen Lernen, Sprache und Ver-
halten (z. B. Hochbegabung, Mehrsprachigkeit, 
Lern-, Sprach- und Verhaltensstörungen),

3. Einblicke in die Ursachen von Problemen im Be-
reich Lernen, Sprache und Verhalten (entwick-
lungspsychologische, lernpsychologische, so-
zio- und interkulturelle, medizinische Aspekte),

4. Formen diagnostischer Instrumente (insbe-
sondere bei Hochbegabung, Lese-Recht-
schreib-Schwierigkeiten, Rechenschwie-
rigkeiten, Hyperaktivität, ADS-Syndrom, 
Autismus-Spektrum-Störungen, psychische Stö-
rungen, dysthyme Verstimmungen, Störungen 
des Sozial- und Kommunikationsverhaltens),

5. Kenntnis über Möglichkeiten beobachtungs-
geleiteter Förderung in der jeweiligen Schulart 
auch in heterogenen Lerngruppen (insbesonde-
re Planung, Durchführung und Evaluation von 
Erziehungs- und Unterrichtsprozessen für Schü-
lerinnen und Schülern mit besonderem Förder-
bedarf), 

6. Kenntnisse über Beratungsanlässe und -prozes-
se sowie Möglichkeiten der Kooperation (u. a. 
Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten 
und allen an der schulischen Erziehung Beteilig-
ten; multiprofessionelle Kooperation mit schulin-
ternen und schulexternen Partnern).
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(3) Prüfungsteile 

1. S c h r i f t l i c h e  Prüfung

Entwicklung eines Konzepts zur Förderung einer 
Schülerin oder eines Schülers auf der Basis ei-
nes konkreten Falls

(Bearbeitungszeit: 4 Stunden).

2. M ü n d l i c h e  Prüfung 

Eine Prüfung aus den Bereichen rechtliche 
Grundlagen der individuellen Förderung im Bil-
dungsauftrag aller Schularten und Bildungsange-
bote für Schülerinnen und Schüler mit besonde-
rem Förderbedarf sowie Formen diagnostischer 
Beobachtung und Möglichkeiten beobachtungs-
geleiteter Förderung in der jeweiligen Schulart

(Dauer: 30 Minuten).

(4) Bewertung

Bei der Ermittlung der Durchschnittsnote nach § 30 
werden die Note für die schriftliche Leistung nach 
Abs. 3 Nr. 1 zweifach und die Note für die mündliche 
Leistung nach Abs. 3 Nr. 2 einfach gewertet (Teiler 3).“

83. Die bisherigen §§ 117 und 118 werden die §§ 118 
und 119.

84. Der bisherige § 119 wird § 120 und in Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 6 Nr. 2 wird jeweils die Angabe „116“ durch 
die Angabe „117“ ersetzt.

85. Der bisherige § 120 wird § 121 und in Abs. 1 Satz 2 
wird jeweils die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ 
ersetzt.

86. Der bisherige § 121 wird § 122 und in Satz 1 wird die 
Angabe „116“ durch die Angabe „117“ ersetzt.

87. Der bisherige § 122 wird § 123 und wird wie folgt 
gefasst:

‚§ 123

Übergangsbestimmungen

(1) Prüfungskandidaten, die das Studium für das 
Lehramt an Gymnasien nach der Lehramtsprüfungs-
ordnung I (LPO I) vom 13. März 2008 (GVBl. S. 180, 
BayRS 2038-3-4-1-1-K) in der am 30. September 
2013 geltenden Fassung in den Fächerverbindungen 
Französisch/Musik, Italienisch/Musik, Musik/Religi-

onslehre und Musik/Spanisch bis einschließlich des 
Wintersemesters 2013/2014 aufgenommen haben, 
können die Erste Staatsprüfung noch in dieser Fä-
cherverbindung ablegen.

(2) § 32 Abs. 4 Satz 2 und § 38 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. e finden erstmals zum Prüfungstermin Früh-
jahr 2017 Anwendung.

(3) Die Ablegung der Ersten Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen in der Fächerverbin-
dung Biologie/Informatik, für das Lehramt an Gymna-
sien in den Fächerverbindungen Chemie/Informatik 
und Chemie/Physik und in einer Fächerverbindung 
mit dem Fach Philosophie/Ethik sowie für die Lehr-
ämter an Grund-, Mittel- und Realschulen in einer Fä-
cherverbindung mit dem Fach Ethik ist erstmals zum 
Prüfungstermin Herbst 2022 möglich.

(4) Die Bestimmungen in § 22 Abs. 5 und Abs. 7 
Satz 3 finden erstmalig zum Prüfungstermin Herbst 
2021 Anwendung.

(5) 1Die Bestimmungen in § 32 Abs. 3, §§ 45 
und 76 finden erstmalig zum Prüfungstermin Herbst 
2022 Anwendung. 2Bis einschließlich des Prüfungs-
termins Frühjahr 2022 ist die Erste Staatsprüfung in 
den Fächern Erziehungswissenschaften, Ethik und 
Philosophie/Ethik nach den Bestimmungen der Lehr-
amtsprüfungsordnung I (LPO I) vom 13. März 2008 
(GVBl. S. 180, BayRS 2038-3-4-1-1-K) in der am 
30. November 2019 geltenden Fassung abzulegen.

(6) 1Die Erste Staatsprüfung in den Fächern Be-
ruf und Wirtschaft oder Politik und Gesellschaft wird 
noch bis zum Prüfungstermin Frühjahr 2021 unter 
den Fachbezeichnungen Arbeitslehre oder Sozial-
kunde gemäß der in Abs. 5 genannten Prüfungsord-
nung abgelegt. 2Studierende der Fächer Arbeitslehre 
oder Sozialkunde legen die Erste Staatsprüfung ab 
dem Prüfungstermin Herbst 2021 in den Fächern Be-
ruf und Wirtschaft oder Politik und Gesellschaft ab.

(7) 1Die Bestimmungen in § 35 Abs. 3 und 4 und 
§ 37 Abs. 3 und 4 gelten erstmalig für Studierende, 
die ihr Studium zum Wintersemester 2020/21 auf-
nehmen. 2Studierende, die vor dem Wintersemester 
2020/21 im Rahmen eines Modellversuchs ein Stu-
dium aufgenommen haben, das den Regelungen 
in § 35 Abs. 3 und 4 und § 37 Abs. 3 und 4 ent-
spricht, legen die Erste Staatsprüfung nach den für 
diesen Modellversuch festgelegten Bestimmungen 
ab. 3Studierende, die das Studium für das Lehramt 
an Mittelschulen vor dem Wintersemester 2020/21 
aufgenommen haben, legen die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Mittelschulen nach den Be-
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stimmungen der in Abs. 5 genannten Prüfungsord-
nung erstmalig spätestens bis zum Prüfungstermin 
Herbst 2026 ab.

(8) 1Die Bestimmungen in § 43a gelten erst-
malig zum Prüfungstermin Herbst 2023. 2Die Erste 
Staatsprüfung im Fach „Didaktik des Deutschen als 
Zweitsprache“ nach den Bestimmungen des § 112 
der in Abs. 5 genannten Prüfungsordnung kann 
noch bis zum Prüfungstermin Frühjahr 2023 abge-
legt werden.

(9) 1Die Bestimmungen in § 22 Abs. 2 Nr. 4 und 
den Abschnitten VII und VIII gelten erstmalig für Stu-
dierende, die das Studium für das Lehramt für Sonder-
pädagogik zum Wintersemester 2020/21 aufnehmen 
werden. 2Studierende, die das Studium für das Lehramt 
für Sonderpädagogik vor dem Wintersemester 2020/21 
aufgenommen haben, legen die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt für Sonderpädagogik nach den Be-
stimmungen der in Abs. 5 genannten Prüfungsordnung 
spätestens bis zum Prüfungstermin Herbst 2026 ab. 
3§ 17 und § 31 Abs. 2 Satz 4 bleiben unberührt.

(10) 1Die Bestimmungen in § 117 gelten erst-
mals für den Prüfungstermin Herbst 2022. 2Die Erste 
Staatsprüfung im Fach „Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderem Förderbedarf“ nach 
den Bestimmungen in § 116 der in Abs. 5 genannten 
Prüfungsordnung kann noch bis zum Prüfungstermin 

Herbst 2024 abgelegt werden.

(11) Die Wiederholung von Prüfungen richtet 
sich nach dem Rechtsstand, der für die Erstablegung 
gegolten hat.‘

88. Der bisherige § 123 wird § 124 und wird wie folgt 
gefasst:

„§ 124

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom  
1. Oktober 2007 in Kraft.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
2019 in Kraft. 

München, den 29. Januar 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister
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2032-2-41-J

Verordnung 
zur Änderung der  

Verordnung über die Aufwandsentschädigung für Bürokosten 
der Gerichtsvollzieher

vom 5. Februar 2020

Auf Grund des Art. 93 und des Art. 102 Satz 3 des 
Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das 
zuletzt durch §§ 1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 24. Juli 
2019 (GVBl. S. 347) geändert worden ist, verordnet das 
Bayerische Staatsministerium der Justiz im Einverneh-
men mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finan-
zen und für Heimat:

§ 1

In § 2 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die Auf-
wandsentschädigung für Bürokosten der Gerichtsvoll-
zieher (BKEntschV-GV) vom 29. November 2007 (GVBl. 
S. 827, BayRS 2032-2-41-J), die zuletzt durch § 1 Abs. 87 

der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geän-
dert worden ist, wird die Angabe „800“ durch die Angabe 
„1 040“ ersetzt. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2020 in Kraft.

München, den 5. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Georg E i s e n r e i c h , Staatsminister
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601-2-F

Verordnung 
zur Änderung der 

Steuer-Zuständigkeitsverordnung

vom 8. Februar 2020

Auf Grund des § 17 Abs. 2 Satz 3 und 4 des Finanz-
verwaltungsgesetzes (FVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das 
zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 4 Nr. 3 der Delegationsverordnung (DelV) 
vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die 
zuletzt durch Verordnung vom 13. Januar 2020 (GVBl. 
S. 11) geändert worden ist, verordnet das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die Steuer-Zuständigkeitsverordnung (ZustVSt) vom 
1. Dezember 2005 (GVBl. S. 596, BayRS 601-2-F), die 
zuletzt durch § 1 Abs. 307 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) und durch Verordnung vom 29. März 
2019 (GVBl. S. 150) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird die Angabe „§ 13a Abs. 1a und 
§ 13b Abs. 2a“ durch die Angabe „§ 13a Abs. 4 
und § 13b Abs. 10“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird nach den Wörtern „§ 180 Abs. 5 
in Verbindung mit Abs. 1“ die Angabe „Satz 1“  
eingefügt. 

c) Folgende Nr. 8 wird angefügt:

„8. Datenerfassung und Scannen:

Die Zuständigkeit umfasst die Digitalisierung 
von Daten und Unterlagen, die auf Papier ein-
gehen und für das Besteuerungsverfahren  
relevant sind.“

2. Anlage 3 wird wie folgt geändert:

a) Der Nr. 20 wird in den Spalten 3 und 4 folgender 
Buchst. b angefügt:

Spalte 3 Spalte 4
„b) Erhebung Garmisch-Partenkirchen, 

Miesbach, Wolfratshausen- 
Bad Tölz

“.

b) Nach Nr. 45 wird folgende Nr. 46 eingefügt:

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
„46 Wunsiedel a) Datener-

fassung 
und 
Scannen

alle Finanz-
ämter des 
Freistaates 
Bayern

“.

c) Nr. 54 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchst. a Spalte 4 werden nach den Wör-
tern „Nürnberg-Nord“ die Wörter „ , Zentralfi-
nanzamt Nürnberg“ eingefügt.

bb) In Buchst. b werden die Wörter „nach § 39c 
Abs. 3 und 4 EStG“ durch die Wörter „für 
den Lohnsteuerabzug in den Fällen des § 39 
Abs. 2 Satz 2 EStG“ ersetzt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft.

München, den 8. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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2032–2–5–F

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über Sachbezugswerte  
und ihre Anrechnung auf die Besoldung

vom 10. Februar 2020

Auf Grund des Art. 11 Abs. 2 des Bayerischen Besol-
dungsgesetzes (BayBesG), vom 5. August 2010 (GVBl. 
S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch die 
§§ 1, 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 (GVBl. 
S. 347) geändert worden ist, erlässt das Bayerische 
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat folgende 
Verordnung:

§ 1

§ 2 der Bayerischen Sachbezugsverordnung  
(BaySachbezV) vom 21. Juli 2011 (GVBl. S. 396, BayRS  
2032-2-5-F), die zuletzt durch § 1 Abs. 85 der Verordnung 
vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„§ 2

Sonderregelung für Beamte und Beamtinnen  
der Bayerischen Bereitschaftspolizei

Für Polizeivollzugsbeamte und Polizeivollzugsbe-
amtinnen der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Ausbil-
dung, die zur Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung  
verpflichtet sind, beträgt der Sachbezugswert

1. an den Standorten der Bereitschaftspolizei

a) für das Frühstück 1,50 €,

b) für das Mittagessen 2,70 €,

c) für das Abendessen 1,80 €,

d) für die volle Tagesverpflegung 6,00 €,

2. in den Bergunterkünften der Polizei und der Außen-
stelle des Fortbildungsinstituts in Herzogau

a) für das Frühstück 1,80 €,

b) für das Mittagessen 3,30 €,

c) für das Abendessen 3,30 €,

d) für die volle Tagesverpflegung 8,40 €.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft.

München, den 10. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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2210-8-2-1-1-WK

Verordnung 
über die Hochschulzulassung an den staatlichen Hochschulen in Bayern 

(Hochschulzulassungsverordnung – HZV)

vom 10. Februar 2020

Auf Grund 

 – des Art. 12 Abs. 1 des vom 21. März bis 4. April 2019 
unterzeichneten Staatsvertrags über die Hochschul-
zulassung (GVBl. S. 528, BayRS 02-24-WK), 

 – des Art. 7 Abs. 3 Nr. 2 bis 4, des Art. 9 Abs. 1 und 
des Art. 9b des Bayerischen Hochschulzulassungs-
gesetzes (BayHZG) vom 9. Mai 2007 (GVBl. S. 320, 
BayRS 2210-8-2-WK), das zuletzt durch §§ 1, 2, 3 
und 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737) geändert worden ist, und 

 – des Art. 47 Abs. 1 Satz 3 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. 
S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), das zuletzt durch § 1 
Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, 

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst:

Teil 1

Verfahrensvorschriften  
für die Vergabeverfahren

Kapitel 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieser Teil regelt die Vergabe von Studienplätzen 
in den Studiengängen mit festgesetzter Zulassungszahl 
an den staatlichen Hochschulen.

(2) 1Wer nach Art. 5 Abs. 2 des Staatsvertrags über 
die Hochschulzulassung (Staatsvertrag) Deutschen gleich-
gestellt ist, wird nach den für Deutsche geltenden Be-
stimmungen am Vergabeverfahren beteiligt. 2Deutschen 
gleichgestellt sind:

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäischen  
Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder 
von Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedsstaa-
tes der Europäischen Union oder von Vertragsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in der 
Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder 
beschäftigt gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende ande-
re Familienangehörige im Sinne des Art. 2 Nr. 2 der 
Richtlinie 2004/38/EG von Staatsangehörigen eines 
anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union 
oder von Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staats-
angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland  
beschäftigt sind, und

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staa-
tenlose, die eine in der Bundesrepublik Deutschland 
oder an einer deutschen Auslandsschule erworbene 
Hochschulzugangsberechtigung, die nicht ausschließ-
lich nach ausländischem Recht erworben wurde 
(deutsche Hochschulzugangsberechtigung), besitzen; 
gleiches gilt für ausländische Staatsangehörige oder 
Staatenlose, die das Europäische Abitur besitzen.

3Wer die deutsche Staatsangehörigkeit neben einer aus-
ländischen Staatsangehörigkeit besitzt, wird nach den für 
Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabeverfahren  
beteiligt.

§ 2

Registrierung  
bei der Stiftung und Kommunikation

(1) 1Für die Bewerbung um einen Studienplatz in ei-
nem Studiengang, der im Dialogorientierten Servicever-
fahren (DoSV) koordiniert wird, muss sich die Bewerbe-
rin oder der Bewerber über das Webportal der Stiftung 
für Hochschulzulassung (Stiftung) registrieren. 2Für die 
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Registrierung hat die Bewerberin oder der Bewerber fol-
gende Daten anzugeben: Nachname, Vorname, Geburts-
name, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Staats-
angehörigkeit, Postanschrift, Benutzername, Passwort 
und eine für die Dauer des Vergabeverfahrens gültige 
E-Mail-Adresse. 3Für jede Bewerberin und jeden Bewer-
ber ist im Vergabeverfahren nur eine Registrierung zuläs-
sig. 4Im Fall mehrerer Registrierungen einer Bewerberin 
oder eines Bewerbers gilt die zeitlich letzte Registrierung, 
unter der Zulassungsanträge eingegangen sind. 5Nur 
über diese Zulassungsanträge wird entschieden.

(2) 1Bei der Registrierung wird jeder Bewerberin und 
jedem Bewerber für das Vergabeverfahren jeweils eine 
Losnummer zugeteilt, die nach Maßgabe dieser Verord-
nung für den Fall einer Auswahlentscheidung bei Rang- 
oder Punktgleichheit verwendet wird. 2Im Rahmen des 
Örtlichen Vergabeverfahrens können die Hochschulen 
stattdessen eigene Lose verwenden. 3Im Falle einer Wie-
derbewerbung in einem anderen Vergabeverfahren wird 
eine neue Losnummer zugeteilt.

(3) 1Statusmitteilungen, Zulassungsangebote der 
Hochschulen und der Stiftung sowie Erklärungen der Be-
werberinnen und Bewerber erfolgen ausschließlich über 
ein für sie eingerichtetes DoSV-Benutzerkonto, soweit in 
dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist. 2Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die glaubhaft machen, dass ihnen 
die Kommunikation über die Webportale der Hochschule 
und der Stiftung nicht möglich ist, werden durch die Hoch-
schule und die Stiftung unterstützt.

(4) Stiftung und Hochschule übermitteln sich gegen-
seitig die für das DoSV erforderlichen, insbesondere per-
sonenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Bewer-
ber um einen Studienplatz an der Hochschule.

§ 3

Koordinierung  
im Dialogorientierten Serviceverfahren

(1) 1Für die Teilnahme am DoSV können in einem 
Vergabeverfahren bundesweit bis zu zwölf Zulassungs-
anträge gestellt werden. 2Jeder auf ein und dasselbe 
Studienfach gerichteter Antrag an unterschiedlichen 
Hochschulen wird als jeweils ein Antrag gewertet. 3Ein 
Zulassungsantrag muss elektronisch nach Maßgabe die-
ser Verordnung bei der Stiftung oder der Hochschule frist-
gerecht eingegangen sein. 4Die Hochschule übermittelt 
der Stiftung für das Sommersemester bis zum 20. Januar  
und für das Wintersemester bis zum 20. Juli alle über 
das Webportal der Hochschule fristgerecht elektronisch 
eingegangenen Zulassungsanträge. 5Für überzählige 
Zulassungsanträge können Zulassungsangebote oder  

Zulassungen nur ergehen, wenn vorherige Zulassungs-
anträge in entsprechender Anzahl für das Sommerse-
mester bis zum 22. Januar und für das Wintersemester 
bis zum 22. Juli zurückgenommen werden.

(2) 1Die Bewerberin oder der Bewerber kann eine 
Präferenzenfolge der Zulassungsanträge festlegen. 2Legt 
die Bewerberin oder der Bewerber keine Präferenzenfol-
ge der Zulassungsanträge fest, ergibt sich diese aus der 
zeitlichen Reihenfolge des elektronischen Eingangs des 
Zulassungsantrags. 3Dem zeitlich zuerst elektronisch ein-
gegangenen Zulassungsantrag kommt dabei die höchste 
Präferenz zu. 4Die Bewerberin oder der Bewerber kann 
die Präferenzenfolge der Zulassungsanträge ändern.

(3) Die Ranglisten sind, soweit nichts anderes in die-
ser Verordnung geregelt ist, von den Hochschulen für das 
Sommersemester bis zum 15. Februar und für das Win-
tersemester bis zum 15. August im DoSV freizugeben.

(4) 1Wer ein Zulassungsangebot annimmt, erhält eine 
Zulassung und einen Zulassungsbescheid. 2Mit der An-
nahme eines Zulassungsangebots gelten die weiteren 
gestellten Zulassungsanträge als zurückgenommen und 
die Bewerberin oder der Bewerber scheidet aus diesen 
Vergabeverfahren aus. 3Auf diese Rechtsfolgen ist die Be-
werberin oder der Bewerber von der Stiftung hinzuweisen. 
4Wieder verfügbare Studienplätze werden gemäß den 
Ranglisten aufrückenden Bewerberinnen und Bewerbern  
angeboten.

(5) 1Die Koordinierung der Zulassungsanträge erfolgt 
für das Sommersemester in der Zeit vom 23. Januar bis 
zum 21. Februar und für das Wintersemester in der Zeit 
vom 23. Juli bis zum 21. August nach folgenden Regeln:

1. Hat die Bewerberin oder der Bewerber nur einen Zu-
lassungsantrag gestellt und liegt für diesen ein Zulas-
sungsangebot vor, erfolgt eine Zulassung und es wird 
ein Zulassungsbescheid erteilt.

2. Hat die Bewerberin oder der Bewerber mehrere Zu-
lassungsanträge gestellt und liegt für jeden Zulas-
sungsantrag ein Zulassungsangebot vor, erfolgt für 
das Zulassungsangebot mit der höchsten Präferenz 
die Zulassung; Abs. 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

3. Hat die Bewerberin oder der Bewerber mehrere Zu-
lassungsanträge gestellt und liegen für mindestens 
zwei, aber nicht für alle Zulassungsanträge Zulas-
sungsangebote vor, bleibt das Zulassungsangebot 
mit der höchsten Präferenz erhalten; für jedes nach-
rangige Zulassungsangebot gilt der entsprechende 
Zulassungsantrag als zurückgenommen.

2Über ein neues Zulassungsangebot wird die Bewerberin 
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oder der Bewerber gemäß § 2 Abs. 3 benachrichtigt. 3Für 
das Sommersemester am 22. Februar und für das Win-
tersemester am 22. August erfolgt die Zulassung für die 
Zulassungsmöglichkeit mit der höchsten Präferenz und es 
wird ein Zulassungsbescheid erteilt. 4Abs. 4 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 5Für alle Zulassungsanträge höherer Prä-
ferenz werden Ablehnungsbescheide erteilt. 6Erhält eine 
Bewerberin oder ein Bewerber keine Zulassung, wird für 
jeden Zulassungsantrag ein Ablehnungsbescheid erteilt.

(6) 1Im Anschluss an die Koordinierungsphase rü-
cken Bewerberinnen und Bewerber, die keine Zulassung 
erhalten haben, innerhalb der Ranglisten fortlaufend auf 
noch verfügbare Studienplätze im DoSV auf, soweit sie 
ihre weitere Teilnahme am Verfahren gegenüber der Stif-
tung erklärt haben. 2Dies erfolgt für das Sommersemester 
im Zeitraum vom 28. Februar bis 31. März und für das 
Wintersemester im Zeitraum vom 28. August bis 30. Sep-
tember. 3Eine Teilzulassung gilt nicht als Zulassung nach 
Satz 1. 4Die Erklärung der Teilnahme kann für das Som-
mersemester in der Zeit vom 25. Februar bis 27. Februar 
und für das Wintersemester in der Zeit vom 25. August 
bis 27. August abgegeben werden. 5Auf die Folgen der 
Nichtteilnahme ist die Bewerberin oder der Bewerber hin-
zuweisen. 6Sind die Ranglisten erschöpft, werden noch 
verfügbare Studienplätze auch an Bewerberinnen und 
Bewerber, die bisher noch nicht am DoSV teilgenom-
men haben, für das Sommersemester vom 25. Februar 
bis 31. März und für das Wintersemester vom 25. Au-
gust bis 30. September durch Los vergeben. 7§ 2 und 
Abs. 1 Satz 1 finden Anwendung. 8Der Zulassungsantrag 
von Bewerberinnen oder Bewerbern für eine Teilnahme 
am Verfahren nach Satz 6 muss elektronisch über das 
Webportal der Stiftung innerhalb des dort genannten Zeit-
raums eingegangen sein. 9Die Sätze 6 bis 8 finden keine 
Anwendung auf Studiengänge des Zentralen Vergabe-
verfahrens. 10Ablehnungsbescheide werden nicht erteilt. 
11Ist das Verfahren nach den Sätzen 1 bis 10 in einem 
Studiengang beendet und sind noch Studienplätze ver-
fügbar oder werden wieder verfügbar, führt die Hochschu-
le ein Losverfahren nach § 34 Abs. 2 durch.

(7) 1Die Bewerberin oder der Bewerber kann ein Zulas-
sungsangebot oder eine Zulassung wegen eines Dienstes 
im Sinne des Art. 8 Abs. 3 des Staatsvertrags zurückstellen 
lassen. 2Es wird ein Rückstellungsbescheid erteilt. 3Ein An-
spruch auf Einschreibung im laufenden Vergabeverfahren 
besteht nicht. 4Ein Zulassungsbescheid gilt insoweit als 
widerrufen. 5Durch Rückstellung wieder verfügbare Studi-
enplätze werden nach dem jeweiligen Stand der Vergabe-
verfahren gemäß den Abs. 4 bis 6 vergeben.

(8) 1Die Fristen nach den Abs. 1 Satz 5 und Abs. 6 
Satz 2 und 4 sind Ausschlussfristen. 2Fällt das Ende einer 
Ausschlussfrist auf einen Sonntag, gesetzlichen Feiertag 
oder Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des 

entsprechenden Tags und verlängert sich nicht bis zum 
Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Kapitel 2

Zentrales Vergabeverfahren

§ 4

Form und Frist des Zulassungsantrags

(1) 1Für die Bewerbung für das erste Fachsemester 
in den Studiengängen Medizin, Zahnmedizin, Tiermedi-
zin und Pharmazie nach Abschnitt 3 des Staatsvertrags 
(Zentrales Vergabeverfahren) ist eine Registrierung nach 
§ 2 erforderlich. 2Der Zulassungsantrag muss 

1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Januar erworben 
wurde, bis zum 31. Mai, andernfalls bis zum 15. Juli

bei der Stiftung eingegangen sein. 3Ist der Zulassungs-
antrag fristgerecht gestellt worden, können nachträglich 
eingereichte Unterlagen

1. für das Sommersemester bis zum 21. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Januar erworben 
wurde, bis zum 15. Juni, andernfalls bis zum 21. Juli

berücksichtigt werden; Ergebnisse von Kriterien, die für 
eine Bewerbung zu einem Wintersemester erst nach dem 
15. Juni feststehen, können bis zum 21. Juli nachgereicht 
werden. 4Die Fristen nach den Sätzen 2 und 3 sind Aus-
schlussfristen. 5Bei Bewerbungen für ein Zweitstudium gilt 
der Zeitpunkt des Abschlusses des Erststudiums als Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
nach Satz 2. 6Anträge, die nach dieser Verordnung zusätz-
lich zum Zulassungsantrag gestellt werden können, sind 
mit dem Zulassungsantrag zu stellen, es sei denn, der 
Antrag stützt sich auf einen zum Wintersemester vor dem 
16. Juli nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingetretenen  
Sachverhalt.

(2) 1Der Zulassungsantrag muss elektronisch über 
das Webportal der Stiftung bis zum Ablauf der in Abs. 1 
Satz 2 genannten Fristen eingegangen sein. 2Das aus-
gedruckte und unterschriebene Antragsformular muss 
zusätzlich der Stiftung samt den zum Nachweis erforder-
lichen Unterlagen bis zum Ablauf der in Abs. 1 genann-
ten Fristen zugegangen sein. 3Art. 3a Abs. 2 Satz 1 des 
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Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes findet keine 
Anwendung. 4Im Übrigen bestimmt die Stiftung die Form 
der Anträge nach Abs. 1 Satz 6. 5Sie bestimmt auch die 
zum Nachweis erforderlichen Unterlagen nach Satz 2 
und deren Form. 6Die Stiftung ist nicht verpflichtet, den 
Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. 7§ 2 Abs. 3 
Satz 2 und Abs. 4 gilt für das Zentrale Vergabeverfahren 
entsprechend.

(3) 1Abweichend von § 3 Abs. 1 Satz 2 sind in einem 
Zulassungsantrag Bewerbungen an allen Studienorten 
eines Studiengangs möglich. 2Dieser Zulassungsantrag 
zählt als ein Zulassungsantrag im Sinne des § 3 Abs. 1. 
3Für die Teilnahme an den Auswahlverfahren in den Quo-
ten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Staats-
vertrags können jeweils bis zu sechs Studienorte gewählt 
werden. 4§ 3 Abs. 2 gilt entsprechend. 5Ein Zulassungs-
antrag kann nach Ablauf der Fristen nach Abs. 1 Satz 2 
nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der 
Bewerber anzugeben, ob sie oder er

1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der  
Antragstellung an einer deutschen Hochschule als 
Studentin oder Student eingeschrieben ist,

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium 
abgeschlossen hat oder als Studentin oder Student 
eingeschrieben war, gegebenenfalls für welche Zeit.

(5) 1Die Bewerberinnen und Bewerber sind verpflich-
tet, den nach Abs. 3 Satz 3 gewählten Hochschulen die 
für das jeweilige Auswahlverfahren benötigten Unterla-
gen vorzulegen. 2Das Nähere regeln die Hochschulen 
durch Satzung. 3Die Hochschulen sind nicht verpflichtet, 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

(6) § 3 Abs. 8 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 5

Beteiligung am Verfahren

(1) 1Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer 
bei der Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemester 
bis zum 15. Juli die Hochschulzugangsberechtigung für 
den gewählten Studiengang erworben hat. 2Verfügt die 
Bewerberin oder der Bewerber über mehrere Hochschul-
zugangsberechtigungen, ist anzugeben, auf welche der 
jeweilige Zulassungsantrag gestützt wird.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester 
bis zum 15. Januar, bei der Bewerbung für das Winterse-

mester bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat, 
wird am Vergabeverfahren nur beteiligt, wenn für das beab-
sichtigte Studium unter Berücksichtigung der persönlichen 
Situation der Bewerberin oder des Bewerbers schwer-
wiegende wissenschaftliche oder berufliche Gründe  
sprechen.

(3) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen,

1. wer die Bewerbungsfristen nach § 4 Abs. 1 versäumt,

2. wer nicht fristgerecht die Zugangsvoraussetzungen 
für den gewählten Studiengang nachweist,

3. wer den Antrag nicht innerhalb der Frist nach § 4 Abs. 2 
in Verbindung mit § 4 Abs. 1 formgerecht gestellt hat,

4. wer für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der 
Antragstellung an einer deutschen Hochschule als Stu-
dentin oder Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht 
im Fall der Einschreibung für einen Teilstudienplatz  
oder

5. wer die Erklärung nach § 4 Abs. 4 nicht fristgerecht 
abgegeben hat.

§ 6

Quoten

(1) 1Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je 
Studienort Studienplätze vorzubehalten:

1. für Fälle außergewöhnlicher Härte 2 %,

2. für die Zulassung im Sanitätsoffiziersdienst der  
Bundeswehr

a) 2,2 % im Studiengang Medizin,

b) 0,5 % im Studiengang Pharmazie,

c) 0,1 % im Studiengang Tiermedizin,

d) 1,4 % im Studiengang Zahnmedizin,

3. im Studiengang Medizin für die Zulassung von Be-
werberinnen und Bewerbern, die sich verpflichtet ha-
ben, in der ärztlichen Versorgung in unterversorgten 
oder von Unterversorgung bedrohten Regionen tätig 
zu werden, 5,8 %,

4. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehö-
rigen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1 Abs. 2 
Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind, 5 %,
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5. für die Auswahl für ein Zweitstudium 3 %,

6. für die Zulassung zum Probestudium für qualifizier-
te Berufstätige ohne berufliche Fortbildungsprüfung 
gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 des Bay-
erischen Hochschulgesetzes (BayHSchG), die über 
keine sonstige Studienberechtigung verfügen, 1 %.

2Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quo-
ten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 entfallenden Studienplätze 
werden jeweils zum Wintersemester vergeben. 3Für 
die Quoten nach Satz 1 Nr. 2 gelten zusammen für ein 
Winter semester und das darauffolgende Sommersemes-
ter bundesweit folgende Obergrenzen:

1. im Studiengang Medizin: 220 Studienplätze,

2. im Studiengang Pharmazie: 12 Studienplätze,

3. im Studiengang Tiermedizin: 2 Studienplätze,

4. im Studiengang Zahnmedizin: 30 Studienplätze.

4Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein 
Studien platz zur Verfügung gestellt werden.

(2) 1Nach Abs. 1 verfügbar gebliebene Studienplätze 
werden nach Art. 10 Abs. 1 des Staatsvertrags in Verbin-
dung mit Art. 7 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Hochschul-
zulassungsgesetzes (BayHZG) vergeben. 2In einer der 
Quoten nach Art. 10 Abs. 1 des Staatsvertrags verfügbar 
gebliebene Studienplätze werden anteilig nach dem Divi-
sorverfahren mit Standardrundungen nach Sainte-Laguë 
(Sainte-Laguë-Verfahren) in den übrigen Quoten nach 
Art. 10 Abs. 1 des Staatsvertrags vergeben.

§ 7

Ablauf des Zentralen Vergabeverfahrens

(1) 1Wer in mehreren Quoten zu berücksichtigen ist, 
wird auf allen entsprechenden Ranglisten geführt. 2Art. 9 
Abs. 6 des Staatsvertrags bleibt unberührt. 3Die Zulassungs-
angebote werden zunächst in folgender Reihenfolge erteilt:

1. Auswahl nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3,

2. Auswahl in der Vorabquote nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5,

3. Auswahl nach dem Ergebnis der Hochschulzugangs-
berechtigung nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Staatsvertrags,

4. Auswahl in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
des Staatsvertrags,

5. Auswahl in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
des Staatsvertrags,

6. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1.

4Für die Abarbeitung der Ranglisten gelten die Koordinie-
rungsregeln nach § 3 Abs. 4 bis 6. 5Zwischen der erstma-
ligen Erteilung von Zulassungsangeboten in der Quote 
nach Satz 3 Nr. 3 und der Quote nach Satz 3 Nr. 4 sollen 
mindestens 14 Tage liegen. 6Die Zulassungsangebote in 
der Quote nach Satz 3 Nr. 6 werden für das Sommerse-
mester ab dem 20. Februar und für das Wintersemester ab 
dem 20. August erteilt. 7Die Plätze in den Quoten nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 6 vergeben die Hochschulen für 
das Sommersemester bis zum 31. März und für das Win-
tersemester bis zum 30. September. 8§ 18 bleibt unberührt.

(2) Die Hochschule kann bei der Durchführung ihrer 
Auswahlverfahren nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
des Staatsvertrags durch Überbuchung der Zulassungs-
zahlen berücksichtigen, dass Studienplätze voraussicht-
lich nicht besetzt werden.

(3) Die Hochschulen teilen der Stiftung während des 
Vergabeverfahrens regelmäßig die Einschreibergebnisse 
mit.

§ 8

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

1Die Studienplätze der Härtequote nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 werden auf Antrag an Bewerberinnen und Be-
werber vergeben, für die es eine außergewöhnliche Härte 
bedeuten würde, wenn sie für den genannten Studiengang 
keine Zulassung erhielten. 2Eine außergewöhnliche Härte 
liegt vor, wenn in der eigenen Person liegende besondere 
soziale oder familiäre Gründe die sofortige Aufnahme des 
Studiums zwingend erfordern. 3Die Rangfolge wird durch 
den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

§ 9

Besonderer öffentlicher Bedarf

(1) Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der 
Stiftung für das Sommersemester bis zum 15. Januar, für 
das Wintersemester bis zum 15. Juli mit, wen es für die 
Studienplätze je Studiengang und Hochschule benennt, 
die dem Sanitätsoffiziersdienst der Bundeswehr nach § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 vorbehalten sind. 

(2) Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und 
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Lebensmittelsicherheit teilt der Stiftung für das Sommer-
semester bis zum 15. Januar, für das Wintersemester 
bis zum 15. Juli mit, wen sie für die Studienplätze je 
Hochschule benennt, die Bewerberinnen und Bewer-
bern nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 vorbehalten sind, die 
sich verpflichtet haben, in der ärztlichen Versorgung in 
unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten 
Regionen oder im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig 
zu werden.

(3) 1Das Erfordernis der Registrierung nach § 2 bleibt 
bei der Bewerbung um einen Studienplatz in den Quo-
ten nach Abs. 1 und 2 unberührt. 2Die Benennung nach 
Abs. 1 und 2 gilt als Zulassungsantrag nach § 4 Abs. 3. 
3Mit der Erteilung eines Zulassungsangebots in der Quote 
für den öffentlichen Bedarf gelten die weiteren Bewerbun-
gen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 für diesen Studiengang als 
zurückgenommen. 4Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 
und 2 erhält der Zulassungsantrag mit Erteilung des  
Zulassungsangebots die höchste Präferenz.

§ 10

Auswahl und Zulassung  
von Drittstaatsangehörigen

(1) 1Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlo-
se, die nicht nach § 1 Abs. 2 Satz 2 Deutschen gleich-
gestellt sind, werden von den Hochschulen im Rahmen 
der Quote nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 zugelassen. 2Ihre 
Zulassungsanträge sind an die Hochschulen zu richten 
und müssen dort innerhalb der Ausschlussfristen des § 4 
Abs. 1 eingegangen sein. 3§ 4 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend.

(2) 1Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem 
Grad der Qualifikation. 2Daneben können besondere 
Umstände berücksichtigt werden, die für eine Zulassung 
sprechen. 3Als ein solcher Umstand ist insbesondere an-
zusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförde-
rung ein Stipendium erhält,

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme 
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich-
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem 
im Zulassungsantrag genannten Studiengang vorge-
merkt ist,

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genießt,

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land 
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für den 
betreffenden Studiengang gibt oder

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland 
angehört.

(3) 1Die Entscheidungen nach Abs. 2 treffen die Hoch-
schulen nach pflichtgemäßem Ermessen. 2Zwischen-
staatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen 
Hochschulen sind zu berücksichtigen.

§ 11

Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Bewerberin oder Bewerber für ein Zweitstudium 
ist, wer bereits ein Studium in einem anderen Studien-
gang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen 
hat. 

(2) 1Die Rangfolge wird durch eine Messzahl be-
stimmt, die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des 
Erststudiums und dem Grad der Bedeutung der Gründe 
für das Zweitstudium ermittelt wird. 2Die Einzelheiten zur 
Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 1.

(3) 1Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftli-
chen Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf 
der Grundlage der Feststellungen der für den jeweiligen 
Studiengang im Zulassungsantrag bei der erstmaligen 
Antragstellung im Vergabeverfahren in erster Präferenz 
genannten Hochschule, die den Studiengang anbie-
tet. 2Eine nachträgliche Änderung der Präferenzen oder 
Rücknahme von Anträgen ist unbeachtlich.

§ 12

Auswahl und Zulassung  
von beruflich Qualifizierten

(1) 1Qualifizierte Berufstätige ohne berufliche Fortbil-
dungsprüfung gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 
BayHSchG, die über keine sonstige Studienberechtigung 
verfügen, werden von den Hochschulen im Rahmen der 
Quote nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 zugelassen, wenn 
die jeweilige Hochschule durch Satzung ein Probestudi-
um vorgesehen hat. 2Ihre Zulassungsanträge sind an die 
Hochschulen zu richten und müssen dort innerhalb der 
Ausschlussfristen des § 4 Abs. 1 eingegangen sein. 3Bei 
der Bewerbung für das Wintersemester endet die Aus-
schlussfrist einheitlich am 15. Juli. 4§ 4 Abs. 2 Satz 4 bis 6 
gilt entsprechend.

(2) 1Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach Qualifi-
kation. 2Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewer-
ber wird durch die nach Anlage 2 zu ermittelnde Durch-
schnittsnote bestimmt.
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§ 13

Ergänzende Vorschriften zur Auswahl  
bei Ranggleichheit in den Vorabquoten

(1) 1Bei Ranggleichheit in den Auswahlverfahren nach 
den §§ 8 bis 12 wird ein Dienst nach Art. 9 Abs. 7 Satz 1 des 
Staatsvertrags in Verbindung mit Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
bis 5 des Staatsvertrags nur berücksichtigt, wenn durch eine 
Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass der Dienst in 
vollem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung für 
das Sommersemester bis zum 31. März und bei einer Be-
werbung für das Wintersemester bis zum 30. September im 
Umfang der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdauer ab-
geleistet sein wird. 2Gleiches gilt, wenn glaubhaft gemacht 
wird, dass bis zu den genannten Zeitpunkten mindestens 
sechs Monate Dienst nach Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 des 
Staatsvertrags ausgeübt sein werden.

(2) 1Das Los nach Art. 9 Abs. 7 Satz 2 des Staats-
vertrags bestimmt sich nach § 2 Abs. 2. 2Eine niedrigere 
Losnummer geht der höheren Losnummer vor.

§ 14

Ergänzende Vorschriften zur Auswahl  
in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  

des Staatsvertrags 

(1) 1An der Vergabe der Studienplätze in der Abitur-
bestenquote an einer Hochschule wird nur beteiligt, wer 
die Hochschule für diesen Studiengang im Zulassungsan-
trag genannt hat. 2Die Rangliste je Hochschule in der Abi-
turbestenquote bestimmt sich nach folgenden Maßgaben:

1. Die Hochschulzugangsberechtigungen aller Bewerbe-
rinnen und Bewerber jedes Landes für die in das Zen-
trale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengänge 
werden zunächst in Landeslisten gemäß der nach 
Anlagen 2 und 3 ermittelten Punktzahl der Hochschul-
zugangsberechtigung gereiht; bei Punktgleichheit ent-
scheidet zunächst die Zugehörigkeit zum Personen-
kreis nach Art. 8 Abs. 3 Satz 1 des Staatsvertrags und 
danach das nach § 2 Abs. 2 zugeteilte Los.

2. Die Landeslisten nach Nr. 1 werden danach gemäß 
den Landesquoten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 4 und 5 
des Staatsvertrags unter Anwendung des Sainte-La-
guë-Verfahrens zu einer bundesweiten Positionsliste 
zusammengefügt.

3Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen Hoch-
schulzugangsberechtigung bestimmt der Ort des Er-
werbs die Zurechnung zu der jeweiligen Landesliste nach 
Satz 2 Nr. 1. 4Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf 

Grund beruflicher Qualifikation gilt der Ort des Erwerbs 
der beruflichen Qualifikation als Ort nach Satz 3. 5Wes-
sen Hochschulzugangsberechtigung keiner Landesliste 
nach Satz 2 Nr. 1 zugerechnet werden kann, wird unter 
Anwendung des Sainte-Laguë-Verfahrens entsprechend 
den Bevölkerungsanteilen nach Art. 10 Abs. 1 Satz 4 des 
Staatsvertrags durch das nach § 2 Abs. 2 zugeteilte Los 
einer Landesliste zugeordnet.

(2) 1Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes nach Art. 10 Abs. 1 Satz 4 und 5 des Staatsver-
trags wird nur berücksichtigt, wer

1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis ge-
hört, der an der Auswahl in den Quoten nach Art. 10 
des Staatsvertrags zu beteiligen ist, und

2. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonfe-
renz bei der Berechnung des Bewerberanteils eines 
Landes zu berücksichtigende Hochschulzugangsbe-
rechtigung in dem betreffenden Land erworben hat.

2Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils nach 
Art. 10 Abs. 1 Satz 4 des Staatsvertrags und nach Abs. 1 
Satz 5 ist die Fortschreibung über die deutsche Wohnbe-
völkerung maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungs-
schluss des jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statisti-
schen Bundesamt veröffentlicht wurde.

(3) Wer weder Durchschnittsnote noch Punktzahl 
nachweist, wird mit der Punktzahl, die mindestens für das 
Bestehen der Hochschulzugangsberechtigung erforder-
lich ist, beteiligt.

(4) 1Der Nachteilsausgleich nach Art. 8 Abs. 2 des 
Staatsvertrags wird nur auf Antrag gewährt. 2§ 4 Abs. 1 
Satz 6 und Abs. 2 findet Anwendung.

§ 15

Ergänzende Vorschriften zur Auswahl  
in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  

des Staatsvertrags

An der Vergabe der Studienplätze in der Quote nach 
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Staatsvertrags an einer 
Hochschule wird nur beteiligt, wer die Hochschule für die-
sen Studiengang im Zulassungsantrag genannt hat.

§ 16

Ergänzende Vorschriften zur Auswahl  
in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3  

des Staatsvertrags
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(1) An der Vergabe der Studienplätze im Auswahl-
verfahren der Hochschulen an einer Hochschule wird nur 
beteiligt, wer die Hochschule für diesen Studiengang im 
Zulassungsantrag genannt hat.

(2) 1Der Prozentrang nach Art. 10 Abs. 1 Satz 3 des 
Staatsvertrags bestimmt sich nach Anlage 4. 2Die zur Be-
stimmung des Prozentrangs erforderliche Punktzahl der 
Hochschulzugangsberechtigung wird nach den Anlagen 2 
 und 3 ermittelt.

(3) § 14 Abs. 3 und 4 findet Anwendung.

§ 17

Ergänzende Vorschriften zur Auswahl  
bei Ranggleichheit in den Hauptquoten

Bei Ranggleichheit in den Auswahlverfahren nach 
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Staatsvertrags oder 
bei Punktgleichheit nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Staatsvertrags in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
gilt § 13 entsprechend.

§ 18

Auswahl nach einem Dienst  
auf Grund früheren Zulassungsanspruchs

(1) 1Bewerberinnen und Bewerber, die einen Dienst 
nach Art. 8 Abs. 3 des Staatsvertrags abgeleistet haben, 
erhalten auf Grund eines früheren Zulassungsanspruchs 
ein Zulassungsangebot, wenn

1. sie zu Beginn oder während eines Dienstes für die-
sen Studiengang an diesem Studienort zugelassen 
worden sind,

2. sie ein Zulassungsangebot erhalten haben, für das ein 
Rückstellungsbescheid beantragt und erteilt wurde,  
oder

3. zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen 
Studiengang nicht an allen Hochschulen Zulassungs-
zahlen festgesetzt waren.

2Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen 
nach Satz 1 erfüllen, erhalten vor der Auswahl der Bewer-
berinnen und Bewerber in den Quoten nach Art. 9 Abs. 1 
und Art. 10 Abs. 1 Satz 1 des Staatsvertrags das Zulas-
sungsangebot. 3Die Vorwegzulassung muss spätestens 
zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das 
nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. 4Ist 
der Dienst noch nicht beendet, ist durch Bescheinigung 

glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 31. März oder 
bei einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 
30. September beendet sein wird.

(2) 1Das Los nach Art. 8 Abs. 3 Satz 3 des Staats-
vertrags bestimmt sich nach § 2 Abs. 2. 2Eine niedrigere 
Losnummer geht der höheren Losnummer vor.

(3) Beruht ein Zulassungsanspruch auf einer gericht-
lichen Entscheidung, die sich auf ein bereits abgeschlos-
senes Vergabeverfahren bezieht, sind die Abs. 1 und 2 
entsprechend anzuwenden.

§ 19

Teilstudienplätze

1Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den ers-
ten Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das Wei-
terstudium an einer deutschen Hochschule nicht gewähr-
leistet ist (Teilstudienplätze), werden getrennt von den 
übrigen Studienplätzen von der Stiftung vergeben. 2Die 
festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, vermindert um 
die Zahl der nach einem Dienst auf Grund früheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwählenden, wird jeweils im An-
schluss an das Koordinierungsverfahren nach § 3 durch 
das Los an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die 
eine Zulassung zu einem Teilstudienplatz zusätzlich ge-
mäß § 4 Abs. 1 Satz 6 beantragt haben. 3Das Los be-
stimmt sich nach § 2 Abs. 2. 4Eine niedrigere Losnummer 
geht der höheren Losnummer vor.

§ 20

Bescheide

(1) 1Im Zulassungsbescheid teilt die zuständige Stel-
le der oder dem Zugelassenen die Einschreibefrist von 
sechs Werktagen mit. 2Ein Samstag gilt nicht als Werktag 
im Sinne von Satz 1. 3Ist die Einschreibung bis zu diesem 
Termin nicht beantragt worden oder lehnt die Hochschule 
eine Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraus-
setzungen nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 4Auf diese Rechtsfolge ist im Bescheid hin-
zuweisen.

(2) Wer am Vergabeverfahren beteiligt wurde, aber 
nicht zugelassen worden ist, erhält, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes geregelt ist, einen Ablehnungs-
bescheid.

(3) Wer nach § 5 am Vergabeverfahren nicht zu betei-
ligen ist, erhält von der Stiftung einen Ausschlussbescheid.
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(4) 1Nach Maßgabe des § 3 Abs. 7 erlässt die zustän-
dige Stelle einen Rückstellungsbescheid. 2Art. 11 Abs. 6 
des Staatsvertrags gilt für Rückstellungsbescheide ent-
sprechend.

(5) Bescheide nach den Abs. 1 bis 4 können voll-
ständig durch automatische Einrichtungen erlassen 
werden.

(6) 1Von der Stiftung erstellte Bescheide werden in 
das DoSV-Benutzerkonto elektronisch übermittelt. 2Dar-
auf sind die Bewerberinnen und Bewerber bei der Regis-
trierung nach § 2 hinzuweisen. 3Die Bewerberinnen und 
Bewerber erhalten über die Bereitstellung zum Abruf des 
Bescheids eine Benachrichtigung durch E-Mail der Stif-
tung. 4Ein im DoSV-Benutzerkonto zum Abruf bereitge-
stellter Bescheid gilt am dritten Tag nach Absendung der 
E-Mail über die Bereitstellung des Bescheids als bekannt 
gegeben. 5Im Zweifel hat die zuständige Stelle den Zu-
gang der Benachrichtigung nachzuweisen.

(7) 1Von der Hochschule erstellte Bescheide können 
elektronisch in einem Online-Portal der jeweiligen Hoch-
schule zum Abruf bereitgestellt werden. 2Im Übrigen gilt 
Abs. 6 entsprechend.

(8) 1Soweit die Hochschule für die Vergabe der Studi-
enplätze zuständig ist, kann sie die Stiftung damit beauf-
tragen, Zulassungs-, Rückstellungs- sowie Ablehnungs-
bescheide zu erstellen und im Namen und Auftrag der 
Hochschule zu versenden. 2Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 21

Übergangsregelungen  
für das Zentrale Vergabeverfahren

(1) 1Die Wartezeit gemäß Art. 18 Abs. 1 des Staats-
vertrags wird durch die Zahl der seit dem Erwerb der 
Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen Halbjah-
re bestimmt. 2Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
bis zum Beginn des Semesters, für das die Zulassung 
beantragt wird. 3Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis 
zum 30. September eines Jahres (Sommersemester) und 
die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März 
des folgenden Jahres (Wintersemester). 4Wird der Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung 
nicht nachgewiesen, wird die Zahl der Halbjahre seit dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung nicht be-
rücksichtigt. 5Der Nachteilsausgleich nach Art. 18 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 des Staatsvertrags wird nur auf Antrag ge-
währt. 6§ 6 findet Anwendung.

(2) Bis einschließlich des Vergabeverfahrens zum 

Wintersemester 2021/2022 gelten folgende Maßgaben:

1. In den Quoten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 
des Staatsvertrags werden nur Kriterien berücksich-
tigt, deren Ergebnisse für das Sommersemester bis 
zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 
15. Juli feststehen,

2. für die Quoten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 
3 des Staatsvertrags wird für jede Bewerberin oder 
jeden Bewerber eine Gesamtpunktzahl gebildet, die 
sich aus der Summe der in den Auswahlkriterien er-
reichten Punkten errechnet; es sind insgesamt ma-
ximal 100 Punkte zu erreichen, die gemäß Anlage 5 
berechnet werden,

3. im Falle der Anwendung von Kriterien nach Art. 10 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c 
des Staatsvertrags sind die in Anlage 6 genannten in 
der Regel dreijährigen fachnahen anerkannten abge-
schlossenen Berufsausbildungen und sich an die Be-
rufsausbildung anschließenden Berufstätigkeiten von 
mindestens einem Jahr Dauer zu berücksichtigen; je 
Studiengang und Vergabeverfahren können jeweils 
nur eine Berufsausbildung und jeweils nur eine Be-
rufstätigkeit berücksichtigt werden,

4. im Falle der Anwendung von Kriterien nach Art. 10 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d 
des Staatsvertrags sind die in Anlage 7 genannten 
fachnahen praktischen Tätigkeiten und außerschuli-
schen Leistungen und Qualifikationen zu berücksich-
tigen; je Studiengang und Vergabeverfahren können 
jeweils nur eine praktische Tätigkeit und jeweils nur 
eine außerschulische Leistung und Qualifikation be-
rücksichtigt werden,

5. bei der Auswahl nach Art. 10 Abs. 3 des Staatsver-
trags findet das Kriterium nach Art. 10 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b des Staatsvertrags keine Anwendung.

(3) Unbeschadet des Abs. 2 gelten für den Studien-
gang Pharmazie folgende Maßgaben:

1. Art. 10 Abs. 3 Satz 3 und 4 des Staatsvertrags findet 
keine Anwendung,

2. in der Quote nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des 
Staatsvertrags finden die Regelungen nach Art. 10 
Abs. 3 Satz 1 und 2 des Staatsvertrags Anwendung.

(4) 1§ 4 Abs. 3 Satz 3 findet bis einschließlich des 
Vergabeverfahrens zum Wintersemester 2021/2022 kei-
ne Anwendung. 2Abweichend von § 4 Abs. 5 Satz 1 sind 
die benötigten Unterlagen der Stiftung innerhalb der Fris-
ten nach § 4 Abs. 1 vorzulegen.
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Kapitel 3

Örtliches Vergabeverfahren

§ 22

Anwendung von Vorschriften

Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, fin-
den in Studiengängen, die nicht in das Zentrale Vergabe-
verfahren einbezogen sind, soweit für diese Zulassungs-
zahlen festgesetzt sind (Örtliches Vergabeverfahren), die 
Vorschriften des Kapitels 2 entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Stiftung jeweils 
die Hochschule tritt, an der die Zulassung beantragt wird.

§ 23

Serviceverfahren der Stiftung

(1) 1Bei der Vergabe von Studienplätzen in Örtlichen 
Vergabeverfahren kann die Hochschule die von der Stif-
tung angebotenen Dienstleistungen nach Art. 10 des 
BayHZG in Verbindung mit Art. 4 des Staatsvertrags in 
Anspruch nehmen. 2Die Hochschule kann am DoSV teil-
nehmen sowie die Stiftung damit beauftragen, im Namen 
der Hochschule Zulassungsanträge entgegenzunehmen 
und zu prüfen sowie Zulassungs-, Rückstellungs-, Ableh-
nungs- und Ausschlussbescheide zu erstellen und zu ver-
senden. 3Die Hochschule legt durch Satzung fest, welche 
Studiengänge über das DoSV koordiniert werden.

(2) Der Zulassungsantrag muss bei Studiengängen 
innerhalb des DoSV über das Webportal der Hochschu-
le oder, soweit die Hochschule dies zulässt, über das 
Webportal der Stiftung bis zum Ablauf der in § 24 Abs. 1 
Satz 1 genannten Fristen eingegangen sein.

§ 24

Zulassungsantrag

(1) 1Der Zulassungsantrag muss

1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester bis zum 15. Juli

bei der Hochschule eingegangen sein. 2Die Fristen nach 
Satz 1 sind Ausschlussfristen. 3Für Studiengänge, bei 
denen mehr als ein Studienfach einer wählbaren Fä-
cherverbindung zulassungsbeschränkt ist, ist für alle zu-
lassungsbeschränkten Studienfächer der gewünschten 

Fächerverbindung ein zusammengefasster Zulassungs-
antrag zu stellen. 4Für Studiengänge außerhalb des DoSV 
kann bei jeder Hochschule nur ein Zulassungsantrag ge-
stellt werden. 5Die Hochschule kann durch Satzung Aus-
nahmen hiervon zulassen. 6Stellt eine Bewerberin oder 
ein Bewerber mehrere Zulassungsanträge, wird nur über 
den letzten fristgerecht eingegangenen entschieden. 7An 
Fachhochschulen können abweichend von Satz 3 mehre-
re Zulassungsanträge gestellt werden. 8§ 3 Abs. 1 Satz 1 
bleibt unberührt. 9§ 4 Abs. 2 Satz 1 und 7 findet keine An-
wendung. 10Werden mehrere Hochschulzugangsberech-
tigungen vorgelegt, soll angegeben werden, auf welche 
der Zulassungsantrag gestützt wird. 11Fehlt eine derartige 
Angabe, wird dem Zulassungsantrag die zuerst erwor-
bene Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt. 
12Die Hochschulen können durch Satzung für Anträge auf 
Zulassung in Masterstudiengängen abweichende spätere 
Bewerbungs- und Nachreichfristen festlegen.

(2) 1Soweit gemäß § 22 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 
Satz 5 von der Hochschule zum Nachweis geforderte Un-
terlagen zu den Fristen nach Abs. 1 Satz 1 noch nicht 
vorgelegt werden können, ist für die Nachreichung eine 
angemessene Nachreichfrist zu gewähren, solange der 
Verfahrensablauf dies noch zulässt. 2Der Zeitpunkt, an 
dem die Nachreichfrist endet, ist von der Hochschule in 
geeigneter Weise bekannt zu machen. 3Bei Zulassungs-
anträgen für das Wintersemester in Fachhochschulstu-
diengängen können Nachweise für Hochschulzugangs-
berechtigungen, die bis zum Ablauf der in Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 genannten Frist noch nicht erworben worden sind, 
ohne besonderen Antrag bis 27. Juli nachgereicht wer-
den. 4Im Übrigen können angemessene Nachreichfristen 
nur auf Antrag und nur unter den in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen gewährt werden.

(3) 1Bewerberinnen und Bewerber, die eine Hoch-
schulzugangsberechtigung im Vereinigten Königreich 
erwerben, werden in das Zulassungsverfahren zum 
Wintersemester einbezogen, wenn sie zu der in Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 genannten Frist alle Prüfungsleistungen 
erbracht haben und über die erzielten Prüfungsleis-
tungen eine Bescheinigung von einer im Vereinigten 
Königreich für die Notengebung oder Zeugniserteilung 
autorisierten Stelle vorlegen. 2Die Bescheinigung über 
die Prüfungsleistungen kann bis zum 27. Juli nach-
gereicht werden. 3Im Übrigen können angemessene 
Nachreichfristen nur auf Antrag und nur unter den in 
Abs. 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen gewährt 
werden. 4Eine Zulassung auf der Grundlage der Be-
scheinigung über die Prüfungsleistungen ist unter der 
Bedingung auszusprechen, dass die in der Bescheini-
gung dargestellten Prüfungsleistungen durch die vor-
läufige Ergebnismitteilung der endgültigen Noten der 
Prüfungsbehörden (Statement of Results oder Candi-
date Statement of Provisional Results) bestätigt wer-
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den. 5Wird dieser Nachweis nicht bis zur Einschreibung 
erbracht, so erlischt die Zulassung. 6Kann eine Beschei-
nigung nach Satz 1 nicht bis zu der Frist des Satzes 2 
vorgelegt werden, können die Bewerberinnen und Be-
werber auf der Grundlage der vorläufigen Ergebnismit-
teilung der endgültigen Noten der Prüfungsbehörden bis 
zum 20. August in den Stand des Zulassungsverfahrens 
einbezogen werden, den das örtliche Auswahlverfahren 
bis dahin erreicht hat, falls es zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgeschlossen ist. 7 Die Sätze 1 bis 6 gelten ent-
sprechend für Bewerberinnen und Bewerber, die eine 
Hochschulzugangsberechtigung in Irland erwerben.  
8Bewerberinnen und Bewerber mit Internationalem 
Bacca laureate-Diplom oder sonstiger im Ausland erwor-
bener Hochschulzugangsberechtigung, die bis zu der in 
Abs. 2 Satz 1 genannten Nachreichfrist den Erwerb ihrer 
Hochschulzugangsberechtigung durch vorläufigen Be-
scheid der Zeugnisanerkennungsstelle für den Freistaat 
Bayern nachweisen, können den endgültigen Nachweis 
bis Vorlesungsbeginn nachreichen.

§ 25

Quoten

(1) 1Für jede Vorabquote gemäß Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
und 2 BayHZG muss mindestens ein Studienplatz zur 
Verfügung gestellt werden, wenn in der entsprechenden 
Quote mindestens eine Bewerbung zu berücksichtigen 
ist. 2Im Rahmen der Quote nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 5 BayHZG wird eine Sonderquote für Bewerberinnen 
und Bewerber um die Zulassung zu einem Probestudi-
um gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 BayHSchG 
gebildet, wenn die Hochschule durch Satzung ein Pro-
bestudium vorgesehen hat. 3Der Anteil der Sonderquote 
entspricht dem Anteil der Bewerber um die Zulassung 
zum Probestudium an der Gesamtzahl der Bewerberin-
nen und Bewerber nach Art. 45 BayHSchG. 4Die Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung richtet 
sich nach Anlage 2. 5Im Rahmen der Quoten nach Art. 5 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 5 sowie Satz 2 Nr. 2 BayHZG re-
geln die Hochschulen Näheres in Bezug auf die Auswahl 
der Bewerber nach der Befähigung durch Satzung. 6Be-
werberinnen und Bewerber nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 
BayHZG werden nach der Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung ausgewählt. 7Ist nicht bei al-
len Bewerbern innerhalb der Quote eine Durchschnitts-
note der Hochschulzugangsberechtigung ermittelbar, so 
entscheidet das Los. 8Für Bewerberinnen und Bewerber 
nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BayHZG gilt § 14 Abs. 3 
entsprechend.

(2) 1In einem Örtlichen Vergabeverfahren für Fach-
hochschulstudiengänge wird im Rahmen der Quoten 
nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 BayHZG eine Son-

derquote für Bewerberinnen und Bewerber gebildet, die 
eine an der Fachoberschule oder Berufsoberschule er-
worbene Hochschulzugangsberechtigung nachweisen. 
2Der Anteil der Sonderquote an den Studienplätzen der 
Quoten nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 2 BayHZG 
entspricht sowohl im Hauptverfahren wie in den gege-
benenfalls durchzuführenden Nachrückverfahren jeweils 
dem Anteil der Bewerberinnen und Bewerber mit einer an 
der Fachoberschule oder Berufsoberschule erworbenen 
Hochschulzugangsberechtigung an der Gesamtzahl der 
deutschen oder Deutschen gleichgestellten Bewerber.

(3) 1Sind für die Vergabe in den Quoten gemäß Art. 5 
Abs. 4 Satz 1 BayHZG weniger zu berücksichtigende Be-
werbungen als Studienplätze vorhanden, so werden die 
freibleibenden Studienplätze nach Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 bis 5 BayHZG vergeben, soweit dort noch zu be-
rücksichtigende Bewerbungen vorhanden sind. 2Die Auf-
teilung der Plätze richtet sich nach dem Verhältnis der 
Quoten.

(4) Bei der Berechnung der Quoten wird gerundet.

(5) Die Quoten nach Art. 5 Abs. 3 und 4 BayHZG 
werden nur gebildet, wenn die Zahl der Bewerbungen die 
Zahl der Studienplätze übersteigt.

§ 26

Ablauf des Örtlichen Vergabeverfahrens

1Wer in mehreren Quoten des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 
und 2 und Abs. 4 Satz 1 BayHZG zu berücksichtigen ist, 
wird auf allen Ranglisten geführt. 2Nach der Auswahl ge-
mäß § 32 Abs. 1 werden die Ranglisten in folgender Rei-
henfolge berücksichtigt:

1. Auswahl von ausländischen Staatsangehörigen und 
Staatenlosen, soweit sie nicht Deutschen gleichge-
stellt sind, 

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die in 
einem noch nicht abgeschlossenen Studiengang 
die Qua li fi kation für das gewählte Studium erwor-
ben haben,

3. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium,

4. Auswahl der qualifizierten Berufstätigen,

5. Auswahl nach der Wartezeit,

6. Auswahl nach der Durchschnittsnote der Hochschul-
zugangsberechtigung,
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7. Auswahl nach dem Ergebnis des ergänzenden Hoch-
schulauswahlverfahrens,

8. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die unter 
die Quote nach Art. 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BayHZG 
fallen,

9. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Verbundstudium,

10. Auswahl nach Härtegesichtspunkten.

§ 27

Teilnahme am Vergabeverfahren  
bei Studiengängen mit Eignungsprüfungen

1Wird in einem Studiengang die Qualifikation für den 
betreffenden Studiengang durch eine Eignungsprüfung 
nach Art. 44 Abs. 2 oder 3 BayHSchG nachgewiesen, 
nimmt am Vergabeverfahren nur teil, wer die Eignungs-
prüfung in Bezug auf den das Vergabeverfahren betref-
fenden Immatrikulationstermin mit Erfolg abgelegt hat. 
2Ferner kann am Vergabeverfahren teilnehmen, wer sich 
unmittelbar nach Beendigung eines in Art. 8 Abs. 3 des 
Staatsvertrags bezeichneten Dienstes um Zulassung 
zu dem betreffenden Studiengang bewirbt und die Eig-
nungsprüfung unmittelbar vor Beginn oder während die-
ses Dienstes mit Erfolg abgelegt hat.

§ 28

Auswahl nach der Durchschnittsnote  
der Hochschulzugangsberechtigung

(1) 1In Auswahlverfahren für Fachhochschulstudien-
gänge wird bei Zeugnissen der Fachhochschulreife für 
die Rangbestimmung die Durchschnittsnote aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten dieses Zeugnisses ge-
bildet. 2Die Noten für die Fächer Musik, Kunsterziehung 
und Sport werden nur gewertet, soweit diese als Pflicht-
fach des fachbezogenen Unterrichts der jeweiligen Aus-
bildungsrichtung Teil der schriftlichen Prüfung waren. 
3Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und 
für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 4Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma 
errechnet. 5Es wird nicht gerundet. 6Die Durchschnittsno-
te ist von der Hochschule zu berechnen, soweit nicht das 
Zeugnis der Fachhochschulreife die Durchschnittsnote 
ausweist.

(2) Wird in einem Studiengang die Qualifikation für 
den betreffenden Studiengang ausschließlich durch eine 
Eignungsprüfung nachgewiesen, so tritt an die Stelle der 

Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
das Ergebnis der Eignungsprüfung, die in Bezug auf den 
das Auswahlverfahren betreffenden Immatrikulationster-
min abgelegt wurde.

(3) 1Die Rangfolge der Bewerberinnen und Bewer-
ber wird durch die nach Anlage 2 zu ermittelnde Durch-
schnittsnote bestimmt. 2Landesquoten werden nicht ge-
bildet.

(4) Die Hochschulen bestimmen Form und Frist der 
Nachweise nach Art. 5 Abs. 4 Satz 4 BayHZG.

§ 29

Auswahl nach Wartezeit

(1) Wird für einen Studiengang die Qualifikation für 
den betreffenden Studiengang ausschließlich durch die 
Eignungsprüfung nachgewiesen, gilt die Hochschulzu-
gangsberechtigung als zu dem Zeitpunkt erworben, zu 
dem erstmals eine entsprechende Eignungsprüfung be-
standen wurde.

(2) Wird für einen Studiengang die Qualifikation für 
den betreffenden Studiengang durch eine Eignungsprü-
fung ergänzt, gilt die Hochschulzugangsberechtigung als 
zu dem Zeitpunkt erworben, zu dem beide Voraussetzun-
gen erstmals erfüllt werden.

(3) 1Zeiten eines Studiums an einer staatlichen Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland werden auf die 
Wartezeit nicht angerechnet. 2Dies gilt nicht für ein Studi-
um an der Hochschule für Politik in München.

(4) § 28 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 30

Auswahl nach dem Ergebnis  
des ergänzenden Hochschulauswahlverfahrens

(1) 1Die Hochschule bestimmt durch Satzung, welche 
der Auswahlkriterien nach Art. 5 Abs. 5 Satz 2 BayHZG 
angewendet werden. 2Wer nachweist, aus in der eigenen 
Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden Gründen 
daran gehindert gewesen zu sein, eine bessere Durch-
schnittsnote zu erreichen, bei dem wird auf Antrag die 
bessere Durchschnittsnote zugrunde gelegt. 3Wer nach-
weist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst 
zu vertretenden Gründen daran gehindert zu sein, an ei-
nem fachspezifischen Studieneignungstest oder einem 
Auswahlgespräch oder anderen mündlichen Verfahren 
in der vorgesehenen Form teilzunehmen, dem wird auf 
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Antrag Nachteilsausgleich gewährt, soweit dies zur Her-
stellung der Chancengleichheit erforderlich ist. 4Gesprä-
che mit den Bewerberinnen und Bewerbern sind durch 
von der Leitung der Hochschule bestimmte Personen, 
darunter mindestens ein Mitglied der Gruppe der Profes-
sorinnen und Professoren, zu führen. 5Die Auswahlent-
scheidung trifft die Leitung der Hochschule oder ein von 
ihr beauftragtes Mitglied der Hochschule.

(2) 1Die Durchschnittsnote der Bewerberinnen und 
Bewerber bestimmt sich nach Anlage 2. 2Ein Prozentrang 
wird im ergänzenden Hochschulauswahlverfahren nicht 
ermittelt.

(3) § 28 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 31

Ranggleichheit

(1) Haben mehrere Bewerberinnen und Bewerber in-
nerhalb der einzelnen Quoten nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 
BayHZG den gleichen Rang und kann nur ein Teil in-
nerhalb der jeweiligen Quote zugelassen werden, wird 
vorrangig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis nach 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 gehört und durch eine Bescheinigung 
glaubhaft macht, dass der Dienst in vollem Umfang abge-
leistet ist oder bei einer Bewerbung für das Sommerse-
mester bis zum 31. März und bei einer Bewerbung für das 
Wintersemester bis zum 30. September in vollem Umfang 
abgeleistet sein wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu 
den genannten Zeitpunkten mindestens sechs Monate 
Dienst nach Art. 8 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 des Staatsvertrags 
ausgeübt sein werden.

(2) Besteht nach Einordnung der Bewerberinnen und 
Bewerber nach den Vorschriften des Abs. 1 noch Rang-
gleichheit, entscheidet das Los.

§ 32

Auswahl nach einem Dienst  
auf Grund früheren  Zulassungsanspruchs

(1) § 18 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
Bewerberinnen und Bewerber nur ausgewählt werden, 
wenn sie zu Beginn oder während eines Dienstes für die-
sen Studiengang an der Hochschule zugelassen worden 
sind oder wenn zu Beginn oder während eines Dienstes 
für diesen Studiengang an der Hochschule keine Zulass-
ungszahlen festgesetzt waren.

(2) Für ein höheres Fachsemester ist zuzulassen, wer 
das Studium an der Hochschule wegen der Ableistung des 

Dienstes unterbrechen musste, soweit ein ordnungsgemä-
ßer Studienbetrieb hierdurch nicht gefährdet wird.

§ 33

Höhere Fachsemester

(1) 1Eine Zulassung für ein höheres Fachsemester 
erfolgt, wenn die Zahl der in diesem Semester und gleich-
zeitig die Gesamtzahl der in dem betreffenden Studien-
gang eingeschriebenen Studierenden unter die hierfür 
festgesetzten Zulassungszahlen sinkt. 2Wer sich bereits 
in einem Fachsemester befindet, für das in einem in allen 
Fachsemestern mit einem Studienangebot zulassungs-
beschränkten Studiengang keine Zulassungszahl mehr 
festgesetzt ist, kann auf Antrag unter den Voraussetzun-
gen des Satzes 1 im letzten Fachsemester, für das eine 
Zulassungszahl festgesetzt ist, zugelassen werden, wenn

1. die in der einschlägigen Prüfungsordnung festgeleg-
te Frist für die Ablegung der Abschlussprüfung oder 
die Meldung zur Abschlussprüfung oder

2. im Fall des Fehlens einer solchen Frist in der Prü-
fungsordnung die Regelstudienzeit in dem betreffen-
den Studiengang

um nicht mehr als drei Semester überschritten ist und die-
se Überschreitung nicht auf in der eigenen Person liegen-
den, selbst zu vertretenden Gründen beruht.

(2) In ein höheres Fachsemester kann zugelassen 
werden, wer die Voraussetzungen für die Aufnahme in 
das betreffende Fachsemester erfüllt:

1. Bewerberinnen und Bewerber, die in dem entspre-
chenden Studiengang an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits immatrikuliert 
waren oder sind, können für das der Dauer dieses 
Studiums entsprechende höhere Fachsemester zu-
gelassen werden.

2. Bewerberinnen und Bewerber, die durch Bescheid 
der zuständigen Stelle nachweisen, dass ein frühe-
res Studium ganz oder teilweise anzurechnen ist, 
können für das dem im Bescheid ausgewiesenen Se-
mester folgende Fachsemester zugelassen werden.

(3) Die Hochschulen können ausnahmsweise außer-
halb der für höhere Fachsemester festgesetzten Zulas-
sungszahlen Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union zulassen, wenn und soweit 
dies im Vollzug einer Vereinbarung mit einer Hochschule 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder im 
Rahmen eines auf Gegenseitigkeit beruhenden Studie-
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rendenaustausches innerhalb der Europäischen Union 
notwendig ist.

(4) 1Die Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber 
nach Abs. 2 Nr. 1 richtet sich nach der Durchschnittsnote 
ihrer in dem Studiengang bisherig erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen, die der Bewerberinnen und Bewer-
ber gemäß Abs. 2 Nr. 2 nach der Durchschnittsnote ihrer 
für den Studiengang anrechenbaren Studien- und Prü-
fungsleistungen aus einem früheren Studium. 2Die Durch-
schnittsnote ist auf eine Dezimalstelle zu runden und durch 
eine Bescheinigung der zuständigen Stelle nachzuweisen. 
3Wenn keine Durchschnittsnote nachgewiesen worden ist, 
wird die Bewerberin oder der Bewerber in der Rangliste 
hinter die letzte Bewerberin oder den letzten Bewerber mit 
nachgewiesener Durchschnittsnote gesetzt. 

§ 34

Nachrück- und Losverfahren

(1) 1Stehen in Studiengängen außerhalb des DoSV 
nach Durchführung des Hauptverfahrens noch freie Stu-
dienplätze zur Verfügung, so führt die Hochschule Nach-
rückverfahren durch. 2In den Nachrückverfahren finden die 
§§ 25, 28 bis 31 und 33 entsprechende Anwendung. 3Die 
Nachrückverfahren sind beendet, wenn keine Studienplät-
ze mehr zur Verfügung stehen oder wenn keine form- und 
fristgerechten Zulassungsanträge mehr vorliegen, spätes-
tens jedoch 4 Wochen nach Vorlesungsbeginn.

(2) 1Stehen bei Beendigung der Nachrückverfahren 
gemäß Abs. 1 Satz 3 oder § 3 Abs. 6 in einem Studien-
gang noch freie Studienplätze zur Verfügung, so führt die 
Hochschule ein Losverfahren durch. 2Die Hochschule be-
stimmt Form und Frist der Antragstellung und gibt sie in 
geeigneter Weise bekannt. 3Das Losverfahren ist been-
det, wenn keine Studienplätze mehr zur Verfügung ste-
hen oder wenn für den betreffenden Studiengang keine 
Anträge nach Satz 2 mehr vorliegen, spätestens jedoch 4 
Wochen nach Vorlesungsbeginn.

§ 35

Annahmeverfahren

1Abweichend von § 20 Abs. 1 kann die Hochschule 
im Zulassungsbescheid einen Termin bestimmen, bis zu 
dem zu erklären ist, ob der Studienplatz angenommen 
wird, oder bis zu dem die Immatrikulation zu erfolgen 
hat. 2Liegt die Annahmeerklärung bis zu diesem Termin 
der Hochschule nicht vor, wird der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 3Auf diese Rechtsfolge ist im Zulassungsbe-
scheid hinzuweisen. 4Maßgeblich ist der Eingang der An-

nahmeerklärung bei der Hochschule.

Teil 2

Kapazitätsermittlung

Kapitel 1

Zentrales Auswahlverfahren

§ 36

Studiengang und Zulassungszahl

(1) Als Studiengang im Sinne dieses Teils gilt auch ein 
Studienfach oder Studienschwerpunkt eines Lehramts-, 
Bachelor- oder Masterstudiengangs, ein Studienabschnitt 
im Studiengang Medizin oder eine Studienrichtung eines 
Fachhochschulstudiengangs.

(2) Zulassungszahl ist die Zahl der je Vergabetermin 
von der einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmen-
den Bewerberinnen und Bewerber in einem Studiengang.

§ 37

Festsetzung der Zulassungszahl

1Der Festsetzung der Zulassungszahl liegt die jähr-
liche Aufnahmekapazität zugrunde. 2Bei Studiengängen, 
für die während eines Jahres Bewerberinnen und Bewer-
ber an mehreren Vergabeterminen aufgenommen wer-
den, wird die jährliche Aufnahmekapazität auf die einzel-
nen Vergabetermine aufgeteilt.

§ 38

Überprüfung

(1) 1Der Festsetzung der Zulassungszahlen nach 
Art. 3 Abs. 3 BayHZG in Verbindung mit § 39 geht die 
Überprüfung voraus, ob im Rahmen der verfügbaren 
Mittel die Möglichkeiten zur Nutzung der vorhandenen 
Ausbildungskapazität ausgeschöpft worden sind. 2Hierzu 
wird die jährliche Aufnahmekapazität in zwei Verfahrens-
schritten ermittelt:

1. Berechnung auf Grund der personellen Ausstattung 
nach den Vorschriften der §§ 41 bis 48,

2. Überprüfung des Ergebnisses nach Nr. 1 anhand der 
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weiteren kapazitätsbestimmenden Kriterien nach den 
Vorschriften der §§ 49 bis 54.

(2) 1Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität 
bleiben Maßnahmen zum Ausgleich zusätzlicher Belas-
tungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Zahl 
der Studierenden des ersten Fachsemesters oder höhe-
rer Fachsemester unberücksichtigt. 2Sie sind gesondert 
auszuweisen.

§ 39

Bericht der Hochschulen

(1) 1Die Hochschulen legen den Bericht nach Art. 6 
Abs. 4 des Staatsvertrags innerhalb einer vom Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst (Staatsministerium) 
zu bestimmenden Frist vor. 2Der Bericht enthält insbe-
sondere eine Darstellung der Ermittlung der Aufnahme-
kapazität nach § 38, die Aufteilung der Curricularnorm-
werte der Studiengänge auf Lehreinheiten gemäß § 48 
Abs. 4 und einen Vorschlag für die Festsetzung von Zu-
lassungszahlen. 3Die Hochschulen haben die Aufteilung 
des Curricularnormwertes und eine Abweichung vom Be-
rechnungsergebnis der §§ 41 bis 48 auf Grund der Tatbe-
stände nach § 49 zu begründen.

(2) 1Dem Bericht ist eine Satzung gemäß Art. 3 Abs. 1 
und 2 BayHZG beizufügen. 2Das Staatsministerium über-
prüft die Berichte der Hochschulen und erklärt sein Ein-
vernehmen zu den beigefügten Satzungen, sofern die 
Überprüfung ergibt, dass die vorgesehenen Zulassungs-
zahlen nach den Vorschriften der §§ 37 bis 56 richtig er-
mittelt sind.

(3) 1Ergeben sich bei der gemäß Abs. 2 Satz 2 durch-
zuführenden Überprüfung unterschiedliche Auffassungen 
zwischen dem Staatsministerium und einer Hochschule, 
werden diese gemeinsam erörtert. 2Diese gemeinsame 
Erörterung gilt als Anhörung.

(4) 1Wird auf Grund der gemeinsamen Erörterung 
gemäß Abs. 3 ein neuer Beschluss der Hochschule er-
forderlich, kann diese innerhalb einer vom Staatsministe-
rium festzusetzenden Ausschlussfrist eine neue Satzung 
vorlegen. 2Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 3Sind die un-
terschiedlichen Auffassungen zwischen dem Staatsmi-
nisterium und der Hochschule durch die gemeinsame 
Erörterung gemäß Abs. 3 nicht auszuräumen, setzt das 
Staatsministerium die Zulassungszahlen durch Rechts-
verordnung fest (Art. 7 Abs. 1 Satz 1 BayHZG).

(5) 1Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend, wenn im Hinblick 
auf die terminlichen Erfordernisse des Zulassungsverfah-
rens eine gemeinsame Erörterung gemäß Abs. 3 nicht 

mehr durchgeführt oder ein weiterer Beschluss der Hoch-
schulen gemäß Abs. 4 Satz 1 nicht mehr herbeigeführt 
werden kann. 2Die Hochschulen sind grundsätzlich vor 
der Festsetzung der Zulassungszahlen anzuhören. 3Von 
der Anhörung der Hochschulen kann abgesehen werden, 
wenn die Regelung unaufschiebbar ist.

(6) 1Legt die Hochschule keinen Bericht vor, oder ist 
der Bericht unvollständig oder verspätet, trifft das Staats-
ministerium die erforderlichen Maßnahmen zur Festset-
zung der Zulassungszahlen. 2Abs. 5 gilt entsprechend.

§ 40

Ermittlung der Aufnahmekapazität

(1) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der 
Grundlage der Daten eines Stichtages ermittelt, der nicht 
mehr als neun Monate vor Beginn des Zeitraums liegt, für 
den die Ermittlung und die Festsetzung gelten (Berech-
nungszeitraum).

(2) Sind wesentliche Änderungen der Daten vor Be-
ginn des Berechnungszeitraums erkennbar, sollen sie be-
rücksichtigt werden.

(3) Treten wesentliche Änderungen der Daten vor 
Beginn des Berechnungszeitraums ein, sollen eine Neu-
ermittlung und eine Neufestsetzung durchgeführt werden.

§ 41

Anwendung von Curricularnormwerten

Die jährliche Aufnahmekapazität auf Grund der per-
sonellen Ausstattung wird nach Anlage 8 unter Anwen-
dung von Curricularnormwerten berechnet.

§ 42

Lehreinheiten

(1) 1Der Berechnung werden Lehreinheiten zugrun-
de gelegt, denen die Studiengänge zuzuordnen sind. 2Ein 
Studiengang ist der Lehreinheit zuzuordnen, bei der er den 
überwiegenden Teil der Lehrveranstaltungsstunden nach-
fragt. 3Die einer Lehreinheit zugeordneten Studiengänge 
können bei der Berechnung zusammengefasst werden.

(2) 1Eine Lehreinheit ist eine für Zwecke der Kapa-
zitätsermittlung abgegrenzte fachliche Einheit, die ein 
Lehrangebot bereitstellt. 2Die Lehreinheiten sind so abzu-
grenzen, dass die zugeordneten Studiengänge die Lehr-
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veranstaltungsstunden möglichst weitgehend bei einer 
Lehreinheit nachfragen.

(3) 1Der Studiengang Medizin wird für Berechnungs-
zwecke in einen vorklinischen und einen klinischen Teil 
untergliedert, wobei der vorklinische Teil den Studienab-
schnitt bis zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Approbationsordnung 
für Ärzte und der klinische Teil den Studienabschnitt zwi-
schen dem Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung und 
dem Beginn des Praktischen Jahres nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärzte umfasst. 
2Zur Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität für 
den Studiengang Medizin sind die Lehreinheiten Vorkli-
nische Medizin, Klinisch-theoretische Medizin und Kli-
nisch-praktische Medizin zu bilden. 3Der vorklinische Teil 
des Studiengangs wird der Lehreinheit Vorklinische Me-
dizin, der klinische Teil des Studiengangs der Lehreinheit 
Klinisch-praktische Medizin zugeordnet. 4Die Lehreinheit 
Klinisch-theoretische Medizin erbringt für den Studien-
gang Medizin Dienstleistungen.

§ 43

Stellen

(1) 1Für die Berechnung des Lehrangebots sind alle 
Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen Lehr-
personals und der sonstigen Lehrpersonen nach Stellen-
gruppen den Lehreinheiten zuzuordnen. 2Die Stellen des 
wissenschaftlichen Lehrpersonals und die Stellen des 
wissenschaftlichen Personals ohne Lehrverpflichtung, 
das Aufgaben in der Krankenversorgung wahrnimmt, 
werden in den medizinischen Fächern den Lehreinheiten 
nach Anlage 9 zugeordnet.

(2) Lehrpersonen, die zur Wahrnehmung von Auf-
gaben in der Lehre an die Hochschule abgeordnet sind, 
werden in die Berechnung einbezogen.

(3) Stellen, die im Berechnungszeitraum aus haus-
haltsrechtlichen Gründen nicht besetzt werden können, 
werden nicht in die Berechnung einbezogen.

§ 44

Lehrverpflichtung

(1) Das Lehrdeputat ist die im Rahmen des Dienst-
rechts festgesetzte Lehrverpflichtung einer Lehrperson 
einer Stellengruppe, gemessen in Deputatstunden.

(2) 1Soweit gemäß § 7 der Lehrverpflichtungsver-
ordnung die Lehrverpflichtung vermindert wird, ist dies 

zu berücksichtigen. 2Dabei bleiben Verminderungen für 
Zwecke der Krankenversorgung im Hinblick auf Abs. 3 
unberücksichtigt.

(3) 1Die Wahrnehmung der Aufgaben in der unmit-
telbaren Krankenversorgung und für diagnostische Un-
tersuchungen durch das in die Lehrdeputatsberechnung 
eingehende Personal wird durch eine Verminderung der 
Lehrverpflichtung nach Maßgabe des Dienstrechts be-
rücksichtigt. 2Solange das Dienstrecht eine solche Rege-
lung ländereinheitlich nicht vorsieht, wird der Personalbe-
darf für die Krankenversorgung wie folgt berücksichtigt:

1. Lehreinheit Klinisch-praktische Medizin:

a) Vor der Berechnung des Lehrangebots der Lehr-
einheit Klinisch-praktische Medizin nach Anla-
ge 8 werden die dieser Lehreinheit zugeordneten 
Stellen entsprechend dem Anteil der Stellen-
gruppen an der Gesamtzahl aller zugeordneten 
Stellen nach den Buchst. b und c vermindert. Die 
Stellen des wissenschaftlichen Personals ohne 
Lehrverpflichtung, das Aufgaben in der Kranken-
versorgung wahrnimmt, sind vorrangig bei der 
Stellenverminderung nach den Buchst. b und c 
abzuziehen.

b) Der Personalbedarf für die stationäre Kranken-
versorgung wird durch Abzug einer Stelle je 7,2 
tagesbelegter Betten berücksichtigt.

c) Der Personalbedarf für die ambulante Kranken-
versorgung wird durch den Abzug einer Stelle je 
1200 poliklinischer Neuzugänge berücksichtigt; 
als Zahl der poliklinischen Neuzugänge gelten die 
jährlich im Klinikum, mit Ausnahme der Zahnkli-
nik, für eine poliklinische Behandlung angenom-
menen Krankenscheine, Überweisungsscheine, 
Vorsorgescheine und Notfallbehandlungen sowie 
die Zahl der Leistungsabrechnungen für Selbst-
zahler und der internen Überweisungen.

2. Lehreinheit Tiermedizin:

Vor der Berechnung des Lehrangebots der Lehrein-
heit Tiermedizin nach Anlage 8 wird die Zahl der Stel-
len der wissenschaftlichen Einrichtungen, die Dienst-
leistungen für die unmittelbare Krankenversorgung 
und für diagnostische Untersuchungen einschließlich 
der Untersuchungen für das öffentliche Gesundheits-
wesen zu erbringen haben, um 30 % vermindert. Die 
Verminderung erfolgt entsprechend dem Anteil der 
Stellengruppen an der Gesamtzahl der betreffenden 
Stellen; Stellen des wissenschaftlichen Personals 
ohne Lehrverpflichtung, das Dienstleistungen nach 
Satz 1 erbringt, sind vorrangig abzuziehen.
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3. Lehreinheit Zahnmedizin:

a) Satz 2 Nr. 1 Buchst. a und b gilt entsprechend.

b) Der Personalbedarf für die ambulante Krankenver-
sorgung wird berücksichtigt durch einen pauscha-
len Abzug in Höhe von 30 % von der um den Perso-
nalbedarf für stationäre Krankenversorgung nach 
Nr. 1 Buchst. b verminderten Gesamt stellenzahl.

(4) Der Personalbedarf für das Lehrangebot im Prak-
tischen Jahr nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Approba-
tionsordnung für Ärzte wird durch Abzug einer Stelle je 
acht Studierenden, die in diesem Studienabschnitt von 
der Lehreinheit Klinisch-praktische Medizin ausgebildet 
werden, berücksichtigt.

(5) Das Lehrangebot der Lehreinheit Klinisch-prakti-
sche Medizin wird um die Lehrleistungen erhöht, die von 
außeruniversitären Krankenanstalten vereinbarungsge-
mäß und auf Dauer für den Ausbildungsaufwand nach 
§ 52 Abs. 1 im Studienabschnitt zwischen dem Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärzte und dem Beginn 
des Praktischen Jahres nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 
Approbationsordnung für Ärzte erbracht werden.

(6) Der Personalbedarf für die praktische Ausbil-
dung nach §§ 57 und 60 der Verordnung zur Approba-
tion von Tierärztinnen und Tierärzten (TAppV) wird wie 
folgt berücksichtigt:

1. Ausbildung nach § 57 Abs. 1 TAppV:

Abzug einer Stelle je 96 Ausbildungsplätze,

2. Ausbildung nach § 57 Abs. 2 und § 60 TAppV:

Abzug einer Stelle je 42 Ausbildungsplätze.

§ 45

Lehrauftragsstunden

1Als Lehrauftragsstunden werden die Lehrveranstal-
tungsstunden in die Berechnung einbezogen, die der 
Lehreinheit für den Ausbildungsaufwand nach § 48 Abs. 1 
in den dem Berechnungsstichtag vorausgehenden zwei 
Semestern im Durchschnitt je Semester zur Verfügung 
gestanden haben und nicht auf einer Lehrverpflichtung 
beruhen. 2Dies gilt nicht, soweit die Lehrauftragsstun-
den aus Haushaltsmitteln für unbesetzte Stellen vergü-
tet worden sind. 3Dies gilt ferner nicht, soweit Personal 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen freiwillig 
und unentgeltlich Lehrleistungen übernimmt. 4Die Lehr-

auftragsstunden sind auf der Grundlage der dienstrechtli-
chen Vorschriften in Deputatstunden umzurechnen.

§ 46

Dienstleistungen

(1) Dienstleistungen einer Lehreinheit sind die Lehr-
veranstaltungsstunden, die die Lehreinheit für nicht zuge-
ordnete Studiengänge zu erbringen hat.

(2) Zur Berechnung des Bedarfs an Dienstleistungen 
sind Studienanfängerzahlen für die nicht zugeordneten 
Studiengänge anzusetzen, wobei die voraussichtlichen 
Zulassungszahlen für diese Studiengänge und die bishe-
rige Entwicklung der Studienanfängerzahlen zu berück-
sichtigen sind.

§ 47

Anteilquote

(1) Die Anteilquote ist das Verhältnis der jährlichen 
Aufnahmekapazität eines der Lehreinheit zugeordneten 
Studiengangs zur Summe der jährlichen Aufnahmekapa-
zitäten aller der Lehreinheit zugeordneten Studiengänge.

(2) Zur Festsetzung der einzelnen Anteilquoten kön-
nen vom Staatsministerium Vorgaben gemacht werden.

§ 48

Curricularnormwert

(1) 1Der Curricularnormwert bestimmt den in Deputat-
stunden gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehr-
einheiten, der für die ordnungsgemäße Ausbildung eines 
Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich 
ist. 2Bei der Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazi-
tät sind die in Anlage 10 aufgeführten Curricularnormwerte  
anzuwenden.

(2) Bei Studiengangkombinationen sind die in An-
lage 10 aufgeführten Curricularnormwerte unter Be-
rücksichtigung der Ausbildungsstruktur, des Anteils des 
jeweiligen Studiengangs am Gesamtstudium und der 
Studiendauer entsprechend anzuwenden.

(3) 1Ist für einen Studiengang ein Curricularnormwert 
in Anlage 10 nicht aufgeführt, wird vom Staatsministerium 
im Benehmen mit der Hochschule ein Curricularnormwert 
festgelegt, der dem Ausbildungsaufwand für diesen Studi-
engang entspricht. 2Liegen Curricularnormwerte vergleich-
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barer Studiengänge vor, sind sie zu berücksichtigen.

(4) 1Zur Ermittlung der Lehrnachfrage in den einzel-
nen Lehreinheiten wird der Curricularnormwert auf die 
am Lehrangebot für den Studiengang beteiligten Lehrein-
heiten aufgeteilt (Curricularanteile). 2Die Angaben für die 
beteiligten Lehreinheiten sind aufeinander abzustimmen.

§ 49

Überprüfungstatbestände

(1) Das nach den Vorschriften der §§ 41 bis 48 be-
rechnete Ergebnis ist zur Festsetzung der Zulassungs-
zahlen anhand der weiteren, in Abs. 2 und 3 aufgeführten 
kapazitätsbestimmenden Kriterien zu überprüfen, wenn 
Anhaltspunkte gegeben sind, dass sie sich auf das Be-
rechnungsergebnis auswirken.

(2) Eine Verminderung kommt nur in Betracht, wenn 
Tatbestände gegeben sind, die die Durchführung einer 
ordnungsgemäßen Lehre beeinträchtigen, oder wenn ein 
Ausgleich für eine Mehrbelastung des Personals durch 
Studierende höherer Semester erforderlich ist:

1. Fehlen von Räumen in ausreichender Zahl, Größe 
und Ausstattung,

2. Fehlen einer ausreichenden Ausstattung mit säch-
lichen Mitteln,

3. Fehlen einer ausreichenden Ausstattung der Lehrein-
heit mit wissenschaftlichen und nichtwissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

4. Fehlen einer ausreichenden Anzahl geeigneter Pati-
entinnen und Patienten für die Ausbildung im Studien-
gang Medizin,

5. Fehlen einer ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen 
und klinischen Behandlungseinheiten im Studiengang 
Zahnmedizin,

6. abweichende Berechnungsergebnisse für den vor-
klinischen und den klinischen Teil des Studiengangs 
Medizin oder

7. gegenüber dem nach Abs. 3 Nr. 1 bis 3 überprüften 
Berechnungsergebnis der §§ 41 bis 48 höhere Auf-
nahme von Studierenden erster oder höherer Fach-
semester in den vergangenen Jahren.

(3) Eine Erhöhung kommt nur in Betracht, wenn das 
Personal eine Entlastung von Lehraufgaben durch fol-
gende Tatbestände erfährt:

1. besondere Ausstattung der Lehreinheit mit wissen-
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern,

2. besondere Ausstattung mit sächlichen Mitteln oder

3. Studienabbruch, Fachwechsel oder Hochschulwech-
sel von Studierenden in höheren Semestern.

§ 50

Räumliche Kapazität

(1) 1Ist in einer Lehreinheit ein Engpass an Räumen 
in ausreichender Zahl, Größe und Ausstattung vorherzu-
sehen, ist der Raumbedarf der Lehrveranstaltungsarten, 
für die der Engpass vermutet wird, festzustellen. 2Diesem 
Raumbedarf wird das Angebot an Raumstunden nach 
Lehrveranstaltungsarten gegenübergestellt.

(2) Für die Ermittlung des Angebots an Raumstunden 
ist davon auszugehen, dass die Räume für die Lehrver-
anstaltungen mit begrenzter Teilnehmerzahl ganztägig 
und ganzjährig zur Verfügung stehen, falls keine fachspe-
zifischen Gegebenheiten entgegenstehen.

(3) Ist das Angebot an Raumstunden geringer als der 
jährliche Lehrveranstaltungsbedarf und ist eine Bereit-
stellung von sonstigen Räumen nicht möglich, kann das 
nach den Vorschriften der §§ 41 bis 48 ermittelte Berech-
nungsergebnis entsprechend dem größtmöglichen Ange-
bot an Raumstunden vermindert werden.

§ 51

Schwundquote

Die Studienanfängerzahl ist zu erhöhen, wenn zu er-
warten ist, dass wegen Aufgabe des Studiums oder Fach-
wechsels oder Hochschulwechsels die Zahl der Abgänge 
an Studierenden in höheren Fachsemestern größer ist als 
die Zahl der Zugänge.

§ 52

Patientenbezogene Kapazität

(1) 1Das Berechnungsergebnis für den klinischen Teil 
des Studiengangs Medizin ist anhand der patientenbezo-
genen Einflussfaktoren (§ 49 Abs. 2 Nr. 4) zu überprüfen. 
2Dabei ist wie folgt vorzugehen:

1. Als patientenbezogene jährliche Aufnahmekapazität 
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für den Studienabschnitt zwischen dem Ersten Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung nach § 1 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärzte und dem Be-
ginn des Praktischen Jahres nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 der Approbationsordnung für Ärzte sind 15,5 % 
der Gesamtzahl der tagesbelegten Betten des Klini-
kums anzusetzen.

2. Liegt die Zahl nach Nr. 1 niedriger als das Berech-
nungsergebnis der §§ 41 bis 48 unter Berücksichti-
gung der Überprüfung nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 
7, Abs. 3 Nr. 1 bis 3, erhöht sie sich je 1 000 poliklini-
scher Neuzugänge im Jahr um die Zahl Eins. Die Zahl 
nach Nr. 1 wird jedoch höchstens um 50 % erhöht.

3. Soweit in außeruniversitären Krankenanstalten Lehr-
veranstaltungen für diesen Studienabschnitt verein-
barungsgemäß und auf Dauer durchgeführt werden, 
erhöht sich die patientenbezogene jährliche Aufnah-
mekapazität entsprechend.

(2) 1Liegt das Berechnungsergebnis nach Abs. 1 
niedriger als das der §§ 41 bis 48 unter Berücksichtigung 
der Überprüfung nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 7, Abs. 3 
Nr. 1 bis 3, ist es der Festsetzung der Zulassungszahl zu-
grunde zu legen. 2§ 49 Abs. 2 Nr. 6 bleibt unberührt.

§ 53

Festsetzung der Zulassungszahl  
im Studiengang Medizin

(1) 1Liegt das Berechnungsergebnis für den klini-
schen Teil des Studiengangs Medizin niedriger als das 
Berechnungsergebnis für den vorklinischen Teil des Stu-
diengangs, kann die Zulassungszahl für den Studiengang 
Medizin nur dann höher als das Berechnungsergebnis für 
den klinischen Teil festgesetzt werden, wenn der Freistaat 
Bayern die Fortsetzung des Studiums nach dem vorklini-
schen Teil gewährleisten kann. 2Ist der klinische Teil des 
Studiengangs an einer Hochschule nicht vorhanden, gilt 
Satz 1 entsprechend.

(2) Soweit die Fortsetzung des Studiums nach dem 
vorklinischen Teil nicht gewährleistet werden kann, ist die 
Differenz zwischen der nach Abs. 1 festgesetzten Zulas-
sungszahl und dem nach den §§ 49 bis 54 überprüften Be-
rechnungsergebnis für den vorklinischen Teil des Studien-
gangs als eine gesonderte Zulassungszahl festzusetzen.

(3) Liegt das Berechnungsergebnis für den vorklini-
schen Teil des Studiengangs Medizin niedriger als das 
für den klinischen Teil des Studiengangs, wird die Zulas-
sungszahl nach dem Berechnungsergebnis des vorklini-
schen Teils festgesetzt.

§ 54

Überprüfung des Berechnungsergebnisses  
im Studiengang Zahnmedizin

(1) 1Das Berechnungsergebnis für den Studiengang 
Zahnmedizin ist anhand der klinischen Behandlungsein-
heiten der Lehreinheit Zahnmedizin zu überprüfen. 2Als 
Grenzwert für die jährliche Aufnahmekapazität sind 0,67 
klinische Behandlungseinheiten für die Zahnerhaltungs- 
und Zahnersatzkunde je Studierender oder Studierenden 
anzusetzen.

(2) Weichen die Berechnungsergebnisse nach Abs. 1 
und nach den §§ 41 bis 48 unter Berücksichtigung der 
Überprüfung nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 5 und 7 und 
Abs. 3 Nr. 1 bis 3 voneinander ab, so ist der Festsetzung 
der Zulassungszahl der niedrigste Wert zugrunde zu legen.

§ 55

Ausnahmetatbestände

Liegen die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 2 Satz 2 
des Staatsvertrags vor, können Zulassungszahlen abwei-
chend von den Bestimmungen der §§ 41 bis 54 festge-
setzt werden.

§ 56

Sonstige Bestimmungen

(1) Die Bestimmungen der §§ 36 bis 55 gelten ent-
sprechend für Hochschulen, an denen die jährliche Unter-
richtsdauer in anderer Weise als nach Semestern aufge-
teilt ist, für Fernstudiengänge und für die Festsetzung von 
Zulassungszahlen für höhere Fachsemester.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist für die 
Durchführung der §§ 37 bis 55 das Staatsministerium zu-
ständig.

Kapitel 2

Örtliches Auswahlverfahren

§ 57

Curricularwerte und Bandbreiten

(1) 1Bei der Berechnung der Aufnahmekapazität von 
Studiengängen mit Örtlichem Vergabeverfahren gelten 
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die Bestimmungen der §§ 36 bis 56 mit der Maßgabe, 
dass bei Bachelor- und Masterstudiengängen anstelle 
von Curricularnormwerten Curricularwerte zu verwenden 
sind. 2Der Curricularwert bestimmt den in Deputatstunden 
gemessenen Aufwand aller beteiligten Lehreinheiten, der 
für die ordnungsgemäße Ausbildung eines Studierenden 
in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist, und wird 
von der Hochschule auf der Grundlage des Studienplans 
berechnet und festgesetzt. 

(2) 1Bei der Festsetzung der Curricularwerte für Ba-
chelorstudiengänge darf die in der Anlage 11 festgelegte 
Bandbreite für die Studienfelder weder über- noch unter-
schritten werden. 2Bei der Festsetzung der Curricularwer-
te für Masterstudiengänge gelten in der Regel die Band-
breiten gemäß Anlage 11 je nach Studiendauer anteilig. 
3Die Zuordnung zu den Studienfeldern erfolgt durch die 
Hochschule. 4Bei Studiengängen, die den festgelegten 
Studienfeldern nicht zugeordnet werden können, sind die 
Curricularwerte von der Hochschule auf der Grundlage 
des Studienplans unter Berücksichtigung der für die Teil-
bereiche des Studiengangs einschlägigen Bandbreiten 
abzuleiten.

Teil 3

Schlussbestimmungen

§ 58

Befristete Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation von Studierenden im Studi-
engang Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München und der Technischen Universität München ist 
bis zum ordnungsgemäßen Abschluss des vorklinischen 
Studienabschnitts oder des Ersten Abschnitts der Ärzt-
lichen Prüfung nach der Approbationsordnung für Ärzte 
befristet.

(2) 1Studierende, die nach Abs. 1 befristet immatriku-
liert sind, setzen das Studium auf Antrag nach Maßgabe 
der Sätze 2 bis 4 fort, wenn sie am Studienort München 

im vierten oder einem höheren Fachsemester immatri-
kuliert sind oder dort erfolgreich die Ärztliche Vorprüfung 
oder den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abge-
legt haben. 2Die Verteilung der Studierenden auf die Lud-
wig-Maximilians-Universität München und die Technische 
Universität München erfolgt im Verhältnis 60 % zu 40 %. 
3Die Studierenden sind vorrangig antragsgemäß an eine 
der beiden in Satz 2 genannten Universitäten zu verteilen. 
4Wird eine Auswahl erforderlich, richtet sich die Rangfol-
ge nach der Note in der Ärztlichen Vorprüfung oder im 
Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. 5Bei gleicher 
Note entscheidet das Los. 6Nicht in Anspruch genomme-
ne Studienplätze werden nach der in Art. 6 Abs. 1 und 2 
BayHZG geregelten Rangfolge vergeben.

(3) 1Die Anträge nach Abs. 2 Satz 1 sind in dem Se-
mester, in dem die befristete Immatrikulation voraussicht-
lich endet, bei der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen einzureichen. 2Die Ludwig-Maximilians-Universität 
München regelt die näheren Einzelheiten des Verfahrens 
durch Satzung.

§ 59

Inkrafttreten

(1) 1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom  
1. Dezember 2019 in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das 
Vergabeverfahren zum Sommersemester 2020.

(2) Die Hochschulzulassungsverordnung (HZV) vom 
18. Juni 2007 (GVBl. S. 401, BayRS 2210-8-2-1-1-WK),  
die zuletzt durch Verordnung vom 28. April 2018 
(GVBl. S. 277) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des  
30. November 2019 außer Kraft.

München, den 10. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r , Staatsminister
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Anlage 1
(zu § 11 Abs. 2 Satz 2)

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums und 
für den Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium vergeben werden.

(2) 1Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ — 4 Punkte;

2. Noten „gut“ und „voll befriedigend“ — 3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ — 2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ — 1 Punkt.

2Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschlussprüfung mit 
1 Punkt bewertet.

(3) 1Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. zwingende berufliche Gründe — 9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein Beruf angestrebt wird, der nur auf Grund zweier abgeschlossener 
Studiengänge ausgeübt werden kann;

2. wissenschaftliche Gründe — 7 bis 11 Punkte;

wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und Forschung 
auf der Grundlage der bisherigen wissenschaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere wissenschaftliche 
Qualifikation in einem anderen Studiengang angestrebt wird;

3. besondere berufliche Gründe — 7 Punkte;

besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die berufliche Situation dadurch erheblich verbessert wird, dass der 
Abschluss des Zweitstudiums das Erststudium sinnvoll ergänzt. Dies ist der Fall, wenn die durch das Zweitstu-
dium in Verbindung mit dem Erststudium angestrebte Tätigkeit als Kombination zweier studiengangspezifischer 
Tätigkeitsfelder anzusehen ist, die im Regelfall nicht bereits von Absolventinnen und Absolventen einer der beiden 
Studiengänge wahrgenommen werden kann, und die oder der Betroffene nachweisbar diese Tätigkeit anstrebt; 

4. sonstige berufliche Gründe — 4 Punkte;

sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das Zweitstudium auf Grund der individuellen beruflichen Situation 
aus sonstigen Gründen, insbesondere zum Ausgleich eines unbilligen beruflichen Nachteils oder um die Einsatz-
möglichkeiten der mithilfe des Erststudiums ausgeübten Tätigkeit zu erweitern, erforderlich ist;

5. keiner der vorgenannten Gründe — 1 Punkt.

2Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon abhängig, 
welches Gewicht die Gründe haben, welche Leistungen bisher erbracht worden sind und in welchem Maß die Gründe 
von allgemeinem Interesse sind. 3Wird das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwecke der Wiedereingliede-
rung oder des Neueinstiegs in das Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unabhängig von der Bewertung des 
Vorhabens und seiner Zuordnung zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch Gewährung eines Zuschlags von bis 
zu 2 Punkten bei der Messzahlbildung berücksichtigt werden.
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Anlage 2
(zu § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 1, § 25 Abs. 1, § 28 Abs. 3 und § 30 Abs. 2)

Ermittlung der Durchschnittsnote

(1) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung“ gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 176),

2. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nichtschülerinnen und Nichtschüler entsprechend der Gestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. September  
1974 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192.2),

3. „Vereinbarung über die Durchführung der Abiturprüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorfschulen“ ge-
mäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1980 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss- 
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 485.2),

4. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 
1979 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 240.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni 1979 in der 
jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote enthalten, wird diese zugrunde gelegt. 
2Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der Ge-
samtqualifikation, wird nach Anlage 4 der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abi-
turprüfung“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176) die Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Ge-
samtqualifikation errechnet. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht 
gerundet.

(2) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober 1957 in 
der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 248) über die „Institute zur Erlangung der Hochschulreife (‚Kollegs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung mit Ausnahme  
der Noten für die Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer besonderen Bescheinigung als vorzeitig 
abgeschlossen ausgewiesen sind, gebildet. 2Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 6 und 9 findet Anwendung. 3Ist die Durchschnitts-
note nicht von der Schule ausgewiesen, wird sie nach Satz 1 und 2 errechnet.

(3) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Anerkennung von Zeugnissen der fachgebundenen Hochschulreife, 
die an zur Zeit bestehenden Schulen, Schulformen beziehungsweise -typen erworben worden sind“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 226.2) und vom 16. Februar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerkennung der Zeugnisse von besonderen gymnasialen Schulformen, 
die zu einer allgemeinen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. November 
1976 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),
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3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. Novem-
ber 1976 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 470)

finden die Abs. 1 und 2 entsprechende Anwendung. 2Dabei wird eine Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mittel 
wie folgt gebildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die Noten für 
die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, die in der Hochschul-
zugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie oder für die 
Fächer, die in der Hochschulzugangsberechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen 
sind, zu bilden; dabei ist bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde nach Halbsatz 1 eine im 
Zeugnis ausgewiesene Note für das Fach Wirtschaftsgeographie beziehungsweise Geographie mit Wirtschafts-
geographie einzubeziehen;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note für das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde ausgewie-
sen, gilt diese Note als Note für das Fach Geschichte und als Note für das Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemeinschaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den Noten für die Fächer Biologie, Chemie und Physik eine 
Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechnung der Durch-
schnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunsterziehung, Musik und Sport bleiben außer Betracht, es sei denn, 
dass die Zulassung zu einem entsprechenden Studiengang beantragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(4) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand 
bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hochschule übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben wurden, ist eine 
Durchschnittsnote von der Hochschule in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung auszuweisen. 2Die 
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. 3Es wird nicht gerundet.

(5) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, wird diese zugrunde gelegt.

(6) 1Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Notensys-
tems enthalten, wird eine Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 6 und 9 aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten gebildet. 2Noten für gegebenenfalls im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fä-
cher sowie Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt.

(7) 1Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wurden und weder eine Durchschnittsnote, die auf eine Stelle nach 
dem Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist eine Durch-
schnittsnote durch eine besondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der für die Abnahme der entsprechenden 
Prüfung zuständigen Stelle oder von der obersten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren Aufsicht diese Prü-
fung durchgeführt worden ist. 2Bei der Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungsleistungen, die der 
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Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine 
Stelle nach dem Komma bestimmt. 4Es wird nicht gerundet.

(8) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach 
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsno-
te nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober 1990 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. 2Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus 
den in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
21. Februar 1992 in der Fassung vom 12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234) und 
vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines Studiums 
in der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird die Durchschnittsnote nach dem Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 235) errechnet. 3Die Durchschnittsnote wird jeweils von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen Stelle 
auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. 4Es wird nicht gerundet. 5Es wird die auf dem Zeugnis oder in einer beson-
deren Bescheinigung ausgewiesene Durchschnittsnote zugrunde gelegt.

(9) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird die Gesamtnote, wenn keine Bescheinigung der Zeugnisan-
erkennungsstelle eines Landes über die Festsetzung einer Gesamtnote vorliegt, auf der Grundlage der „Vereinbarung 
über die Festsetzung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzugangszeugnissen“ vom 15. März 1991 in der 
jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet.

(10) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis einschließlich 1986 auf Grund einer Abschlussprüfung unter 
dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im Ausland – 
ausgenommen die Schulen mit neugestalteter gymnasialer Oberstufe – erworben wurden, ist die Durchschnittsnote 
durch eine Bescheinigung der oder des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. 2Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnis-
se der deutschen Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen 
erworben wurden. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht gerundet. 
4Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 1987 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder 
eines Prüfungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im Ausland erworben wurden, wird 
die auf dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote zugrunde gelegt. 
5Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die ab 1998 auf Grund einer Abschlussprüfung unter der Leitung einer oder 
eines Beauftragten der Kultusministerkonferenz an Deutschen Schulen im Ausland erworben wurden, werden die auf 
dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durchschnittsnote sowie die ausgewiesene 
Punktzahl des Gesamtergebnisses zugrunde gelegt.

(11) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin 
1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen gemäß Art. 30 des Abkommens zwischen der Regierung der Bun-
desrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewiesene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der Rangplatzbestimmung 
zugrunde gelegt. 2Für die Umrechnung des „allgemeinen Notendurchschnitts“ wird der für die Europäischen Schulen 
geltende Umrechnungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Dezember 1975 in der jeweils 
geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.2) angewendet. 3Bei Absolventinnen 
und Absolventen der deutsch-französischen Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für das Abitur 1982 und 
1983 die bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet, sofern durch die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlech-
terung der Durchschnittsnote eintritt. 4Die nach diesem Verfahren umgerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird 
zusätzlich zum „allgemeinen Notendurchschnitt“ im „Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französischen Abiturs“ 
ausgewiesen und durch den Stempelzusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Vergabe von Studien-
plätzen“ gekennzeichnet. 5Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den deutsch-französischen Gymnasien ab 
dem Abiturtermin 2014 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen gemäß Art. 30 des Abkommens zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik vom 10. Februar 1972 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90) ausgewiesene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der 
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 6Für die Umrechnung des „allgemeinen Notendurchschnitts“ wird das „Be-
rechnungsverfahren zur Ermittlung der Punktzahl des Gesamtergebnisses (E)“ und der „Abiturdurchschnittsnote (N) 
für die Deutsch-Französischen Gymnasien“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 05. Juni 2014 (Be-
schlusssammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 290) angewendet. 7Die nach diesem Verfahren ermittelte „Punktzahl 
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des Gesamtergebnisses“ wird als „Punktzahl der Gesamtqualifikation“ und „Abiturdurchschnittsnote“ zusätzlich zum 
„allgemeinen Notendurchschnitt" im „Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französischen Abiturs“ ausgewiesen.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die in Bildungsgängen in der Französischen Republik erworben wur-
den, die auf den gleichzeitigen Erwerb des Baccalauréat und der Allgemeinen Hochschulreife vorbereiten („Abibac“), 
wird die Durchschnittsnote der Bescheinigung zugrunde gelegt, die von der oder dem Prüfungsbeauftragten der Stän-
digen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland gemäß der „Verwaltungsabsprache  
zwischen dem Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Ver-
trags über die deutsch-französische Zusammenarbeit und dem Minister für Erziehung, Hochschulwesen und For-
schung der Französischen Republik über die Organisation des Bildungsgangs, die Gestaltung der Lehrpläne und 
die Prüfungsordnung zum gleichzeitigen Erwerb der deutschen Allgemeinen Hochschulreife und des französischen 
Baccalauréat“ vom 11. Mai 2006 ausgewiesen wird.

(13) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den Deutschen Abteilungen französischer Internationa-
ler Schulen (Lycées Internationaux) erworben wurden, bei denen das Baccalauréat mit dem deutschen Prüfungsteil  
„option internationale“ abgelegt wurde, wird die Durchschnittsnote auf der Grundlage der „Vereinbarung über die  
Berechnung der Durchschnittsnoten für die an den Deutschen Abteilungen französischer Schulen (Lycées internatio-
naux) erworbenen Hochschulzugangsberechtigungen deutscher Staatsbürger“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 13. April 1988 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz 
Nr. 289.4) nachgewiesen. 2Die nach diesen Verfahren ermittelte Durchschnittsnote wird durch eine Bescheinigung 
einer oder eines Prüfungsbeauftragten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland nachgewiesen.

(14) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den Europäischen Schulen erworben wurden, wird die  
Europäische Abiturdurchschnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 2Für die Umrechnung der Euro-
päischen Durchschnittsnote bis zum Abitur 2020 wird der „Umrechnungsschlüssel zur Bewertung der an Europäischen 
Schulen erworbenen Reifezeugnissen bei der zentralen Vergabe von Studienplätzen“ gemäß Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 8. Dezember 1975 in der jeweils geltenden Fassung (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 289.2) angewendet. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma ausgewiesen. 
4Die Umrechnung wird von der deutschen Inspektorin oder dem deutschen Inspektor für die Europäischen Schulen  
(Sekundarbereich) oder in seiner bzw. ihrer Vertretung von dazu beauftragten Lehrkräften an den Europäischen Schulen  
bescheinigt. 5Für die Umrechnung der Europäischen Abiturdurchschnittsnote in eine deutsche Abiturdurchschnittsnote 
ab dem Abitur 2021 werden die „Richtlinien zur Behandlung und Bewertung des Europäischen Abiturzeugnisses und 
von an offiziellen Europäischen Schulen und an akkreditierten Europäischen Schulen erbrachten Einzelleistungen“ ge-
mäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14. Juni 2018 angewendet. 6Die Umrechnung erfolgt in die deutsche 
Dezimalnote sowie die erreichte Punktzahl nach der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und 
der Abiturprüfung“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der jeweils geltenden Fassung  
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176). 7Die Durchschnittsnote wird nicht auf- oder abgerun-
det und auf eine Dezimalstelle gebildet. 8Die Umrechnung wird von der deutschen Inspektorin oder dem deutschen  
Inspektor für die Europäischen Schulen (Sekundarbereich) oder in seiner bzw. ihrer Vertretung von dazu beauftragten 
Lehrkräften an den Europäischen Schulen bescheinigt.

(15) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach den Bestimmungen der/des „International Baccalaureate 
Organisation/Office du Baccalauréat International“ erworben wurden, wird die Durchschnittsnote auf der Grundlage  
der Vereinbarung über die Anerkennung des „International Baccalaureate Diploma/Diplôme du Baccalauréat  
International“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. März 1986 in der jeweils geltenden Fassung 
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 283) berechnet.

(16) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die gemäß Art. 45 Abs. 1 BayHSchG in Verbindung mit § 29 Qualifi-
kationsverordnung (QualV) durch die Meisterprüfung sowie die vom Staatsministerium gleichgestellten Fortbildungs-
prüfungen und die Absolvierung eines Beratungsgesprächs an der Hochschule erworben sind, wird das arithmetische 
Mittel aus den Einzelnoten der jeweiligen Prüfungsteile zugrunde gelegt. 2Bei Absolventinnen und Absolventen von 
Fachschulen, Fachakademien, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie bei Bewerberinnen und Bewerbern mit 
bestandener Prüfung zur Verwaltungsfachwirtin oder zum Verwaltungsfachwirt oder mit bestandener Fachprüfung II an 
der Bayerischen Verwaltungsschule wird die Prüfungsgesamtnote oder, sofern keine Prüfungsgesamtnote ausgewiesen 
ist, das arithmetische Mittel aus den Einzelnoten der Fächer – ausgenommen Wahlfächer – des Abschlusszeugnisses  
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zugrunde gelegt. 3Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. 4Es wird nicht gerundet.

(17) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 BayHSchG durch eine 
Hochschulzugangsprüfung nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 QualV erworben werden, wird die Gesamtnote der Hoch-
schulzugangsprüfung zugrunde gelegt. 2Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet. 3Es 
wird nicht gerundet.

(18) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 BayHSchG erst durch 
ein erfolgreich absolviertes Probestudium nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 QualV erworben werden, ist für die Zulassung 
zum Probestudium zugrunde zu legen:

1. Bei Bewerbern mit Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Hand-
werksordnung sowie in nichtakademischen Heilberufen das arithmetische Mittel aus der jeweiligen Gesamtnote 
oder Durchschnittsnote der Berufsausbildungsabschlussprüfung und der Gesamtnote oder Durchschnittsnote –  
ohne Wahlfächer – des Abschlusszeugnisses der Berufsschule oder Berufsfachschule.

2. Bei Bewerbern mit Ausbildung in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis die Gesamtnote der Abschlussprüfung.

3. Bei Bewerbern mit mindestens zweijähriger schulischer Berufsausbildung mit staatlicher Abschlussprüfung die  
Prüfungsgesamtnote oder Durchschnittsnote – ohne Wahlfächer – des Abschlusszeugnisses der Berufsfachschule.
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Anlage 3
(zu § 14 Abs. 1)

Ermittlung der Punktzahl der Hochschulzugangsberechtigung

(1) Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnittsnote auf der Grundlage einer maximal erreichba-
ren Punktzahl von 900 errechnet worden ist, ist die auf dem Zeugnis ausgewiesene Punktzahl maßgeblich.

(2) 1Bei deutschen Abiturzeugnissen, bei denen die Durchschnittsnote auf der Grundlage einer maxi-
mal erreichbaren Punktzahl von 840 errechnet worden ist, wird die maßgebliche Punktzahl P900 nach der Formel: 

 errechnet; dabei ist P840 die auf dem Abiturzeugnis ausgewiesene Gesamtpunktzahl. 2Es wird auf eine 
ganze Zahl aufgerundet.

(3) 1Bei Hochschulzugangsberechtigungen, auf denen keine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz 
errechnete Gesamtpunktzahl ausgewiesen ist, gilt der Mittelwert der Punktspanne, die der jeweiligen Durchschnittsno-
te nach den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz in den Fällen des Abs. 1 zugeordnet ist, nach folgender Formel 
als maßgebliche Punktzahl:

2Es wird auf eine ganze Zahl abgerundet.

Anlage 4 
(zu § 16 Abs. 2)

Ermittlung des Prozentrangs

1Der Prozentrang einer Bewerberin B oder eines Bewerbers B wird nach der Formel 
 errechnet, wobei N die Anzahl aller Hochschulzugangsberechtigungen im Zentra-

len Vergabeverfahren ist und min die kleinste Positionszahl der Hochschulzugangsberechtigungen eines Landes mit 
identischer Punktzahl bestimmt nach der gemäß §

 
14 Abs.

 
1 Satz 2 gebildeten Positionsliste ist. 2Es wird auf eine

 Dezimalstelle kaufmännisch gerundet.

Anlage 5
(zu § 21 Abs. 2 Nr. 2)

Berechnung der Punktwerte

(1) 1Für die Quoten nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Staatsvertrags ergibt sich die jeweilige Gesamtpunkt-
zahl einer Bewerberin B oder eines Bewerbers B aus der Summe der Punktzahlen für jedes Kriterium:

2Es sind maximal 100 Punkte zu erreichen. 3Die Gesamtpunktzahl PunkteB wird auf eine Dezimalstelle kaufmännisch 
gerundet.

(2) 1Die Punktzahl für das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung wird wie folgt berechnet:

2Dabei gilt: HzbGewicht ist das Gewicht des Kriteriums „Hzb“, also die maximale Punktzahl, die in der betreffenden 
Quote für das Kriterium „Hochschulzugangsberechtigung“ vorgesehen ist. 3Dann wird eine „ideale“ Normalverteilung  

 zugrunde gelegt, also eine Normalverteilung mit Mittelwert  und Standardabweichung 
. 4Die Funktion  ist die zu dieser Normalverteilung gehörige Verteilungsfunktion und  ihre 

Inverse.
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(3) 1Die Punktzahl für das Ergebnis der fachspezifischen Studieneignungstests TMS und PHAST wird mit Hilfe 
einer sog. z-Transformation für Normalverteilungen wie folgt berechnet:

2Dabei gilt: xxxGewicht ist das Gewicht des Kriteriums „TMS“ oder „PHAST“, also die maximale Punktzahl, die in der 
betreffenden Quote für das jeweilige Kriterium vorgesehen ist. 3xxxStandardwertB ist das Ergebnis, das die Bewerberin 
oder der Bewerber B beim jeweiligen Test erzielt hat.

(4) 1Die Punktzahl für das Ergebnis eines Auswahlgesprächs wird wie folgt berechnet:

2Dabei gilt: InterviewGewicht ist das Gewicht des Kriteriums „Interview“, also die maximale Punktzahl, die in der betref-
fenden Quote für das Kriterium „Interview“ vorgesehen ist. 3InterviewWertB ist das Ergebnis, das die Bewerberin oder 
der Bewerber B in dem Interview erzielt hat. 4Dieser Wert liegt zwischen 0 (schlechtester) und 100 (bester).

(5) Für die Berechnung der Punktzahl für die Kriterien Berufsausbildungen, Berufstätigkeiten, anerkannte prakti-
sche Tätigkeiten und außerschulische Leistungen und Qualifikationen gemäß Anlage 6 und 7, soweit sie nachgewie-
sen werden, gilt jeweils

(6) 1Die Berechnung der Punktzahl für die Wartezeit gemäß Art. 18 Abs. 1 des Staatsvertrags erfolgt nach der 
Formel

2Dabei gilt:

1. Im ersten Jahr (SoSe 20 und WiSe 20/21) gilt Gewicht g = 45.

2. Im zweiten Jahr (SoSe 21 und WiSe 21/22) gilt Gewicht g = 30.

3WB ist die Wartezeit der Bewerberin oder des Bewerbers B in Semestern, wobei Werte > 15 auf den Wert w = 15 
gedeckelt werden.
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Anlage 6
(zu § 21 Abs. 2 Nr. 3)

Anerkannte Berufsausbildungen und -tätigkeiten

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Medizin
Altenpfleger/Altenpflegerin
Anästhesietechnischer Assistent/Anästhesietechnische Assistentin
Arzthelfer/Arzthelferin
Biologielaborant/Biologielaborantin
Chemielaborant/Chemielaborantin
Diätassistent/Diätassistentin
Ergotherapeut/Ergotherapeutin
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Krankenpflegerin
Hebamme/Entbindungspfleger
Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger
Krankenschwester/Krankenpfleger
Logopäde/Logopädin
Medizinischer Fachangestellter/ Medizinische Fachangestellte
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin – Funktionsdiagnostik
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin (MTA)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin
Medizinisch-technischer Radiologieassistent/Medizinisch-technische Radiologieassistentin
Medizinlaborant/Medizinlaborantin
Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin
Operationstechnischer Angestellter/Operationstechnische Angestellte
Operationstechnischer Assistent/Operationstechnische Assistentin
Orthoptist/Orthoptistin
Physiotherapeut/Physiotherapeutin
Radiologisch-technischer Assistent/Radiologisch-technische Assistentin (RTA)
Rettungsassistent/Rettungsassistentin
Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/Veterinärmedizinisch-technische Assistentin

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Zahnmedizin
Altenpfleger/Altenpflegerin
Anästhesietechnischer Assistent/Anästhesietechnische Assistentin
Arzthelfer/Arzthelferin
Biologielaborant/Biologielaborantin
Chemielaborant/Chemielaborantin
Diätassistent/Diätassistentin
Ergotherapeut/Ergotherapeutin
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
Gesundheits- und Krankenpfleger/Gesundheits- und Krankenpflegerin
Hebamme/Entbindungspfleger
Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger
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Krankenschwester/Krankenpfleger
Logopäde/Logopädin
Medizinischer Fachangestellter/ Medizinische Fachangestellte
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin – Funktionsdiagnostik
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin (MTA)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin
Medizinisch-technischer Radiologieassistent/Medizinisch-technische Radiologieassistentin
Medizinlaborant/Medizinlaborantin
Notfallsanitäter/Notfallsanitäterin
Operationstechnischer Angestellter/Operationstechnische Angestellte
Operationstechnischer Assistent/Operationstechnische Assistentin
Orthoptist/Orthoptistin
Physiotherapeut/Physiotherapeutin
Radiologisch-technischer Assistent/Radiologisch-technische Assistentin (RTA)
Rettungsassistent/Rettungsassistentin
Stomatologische Schwester
Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/Veterinärmedizinisch-technische Assistentin
Zahnarzthelfer/Zahnarzthelferin
Zahnärztlicher Helfer/Zahnärztliche Helferin
Zahnmedizinischer Fachangestellter/Zahnmedizinische Fachangestellte
Zahntechniker/Zahntechnikerin

Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Tiermedizin
Anästhesietechnischer Assistent/Anästhesietechnische Assistentin
Biologielaborant/Biologielaborantin
Chemielaborant/Chemielaborantin
Fischwirt/Fischwirtin
Fleischer/Fleischerin
Landwirt/Landwirtin
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin – Funktionsdiagnostik
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin (MTA)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin
Medizinisch-technischer Radiologieassistent/Medizinisch-technische Radiologieassistentin
Medizinlaborant/Medizinlaborantin
Operationstechnischer Angestellter/Operationstechnische Angestellte
Operationstechnischer Assistent/Operationstechnische Assistentin
Pferdewirt/Pferdewirtin
Tierarzthelfer/Tierarzthelferin
Tiermedizinischer Fachangestellter/Tiermedizinische Fachangestellte
Tierpfleger/Tierpflegerin
Tierwirt/Tierwirtin
Veterinärmedizinisch-technischer Assistent/Veterinärmedizinisch-technische Assistentin
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Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten Pharmazie
Biologielaborant/Biologielaborantin
Biologisch-technischer Assistent/Biologisch-technische Assistentin
Biotechnologischer Assistent/Biotechnologische Assistentin
Chemielaborant/Chemielaborantin
Chemikant/Chemikantin
Chemisch-technischer Assistent/Chemisch-technische Assistentin
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin – Funktionsdiagnostik
Medizinisch-technischer Assistent/Medizinisch-technische Assistentin (MTA)
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent/Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin
Medizinisch-technischer Radiologieassistent/Medizinisch-technische Radiologieassistentin
Medizinlaborant/Medizinlaborantin
Pharmakant/Pharmakantin
Pharmazeutisch-technischer Assistent/Pharmazeutisch-technische Assistentin
Physikalisch-technischer Assistent/Physikalisch-technische Assistentin
Physiklaborant/Physiklaborantin
Technischer Assistent/Technische Assistentin – Chemische und biologische Laboratorien
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Anlage 7
(zu § 21 Abs. 2 Nr. 4)

Anerkannte praktische Tätigkeiten und außerschulische Leistungen und Qualifikationen

(1) Berücksichtigt werden nur Dienste jeweils im einschlägigen Bereich

Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei den Johannitern (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei den Maltesern (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit bei der DLRG (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim ASB (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim DRK/DKMS (mindestens 2 Jahre)
Dienst/ehrenamtliche Tätigkeit beim THW (mindestens 2 Jahre)
Freiwilliges Soziales Jahr (ab mindestens 11 vollendeten Monaten) 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Bundesfreiwilligendienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten) 
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst Weltwärts (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Europäischer Freiwilligendienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Anderer Dienst im Ausland (ADIA) (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Zivildienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)
Freiwilliger Wehrdienst (ab mindestens 11 vollendeten Monaten)

(2) Preise

Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologie-Olympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physik-Olympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Informatikolympiade
Preisträger im Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematikolympiade
Jugend forscht – Biologie (1.–3. Preis Bundeswettbewerb)
Jugend forscht – Chemie (1.–3. Preis Bundeswettbewerb)
Jugend forscht – Mathematik/Informatik/Physik/Technik (1.–3. Preis Bundeswettbewerb)
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Anlage 8
(zu § 40)

Verfahren zur Berechnung der personellen Aufnahmekapazität

1Die personelle Aufnahmekapazität wird unter Zugrundelegung der je Studiengang aufgestellten Curricularnorm-
werte berechnet. 2Die Curricularnormwerte sind als Curricularanteile auf die Lehreinheiten so aufzuteilen und darzu-
stellen, dass die Summe der Curricularanteile eines Studiengangs in den an der Ausbildung beteiligten Lehreinheiten 
den Curricularnormwert ergibt.

I. Berechnung des Angebots einer Lehreinheit an Deputatstunden

1. Das Angebot einer Lehreinheit an Deputatstunden (S) ergibt sich aus dem Lehrdeputat der verfügbaren Stel-
len einschließlich dem Lehrdeputat an die Hochschule abgeordneter Personen und dem durch Lehraufträge 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Deputat. Abzuziehen sind Verminderungen des Lehrdeputats nach § 44 
Abs. 2.

(1) S = /j (lj · hj – rj) +L

2. Das so ermittelte Angebot ist zu reduzieren um die Dienstleistungen, gemessen an Deputatstunden, die die 
Lehreinheit für die ihr nicht zugeordneten Studiengänge zu erbringen hat. Dabei sind die Curricularanteile 
anzuwenden, die für die jeweiligen nicht zugeordneten Studiengänge auf die Lehreinheit entfallen.

(2) E = /q CAq · Aq/2

Damit beträgt das bereinigte Lehrangebot

(3) Sb = S – E

II. Berechnung der jährlichen Aufnahmekapazität

Unter Anwendung der Anteilquoten der zugeordneten Studiengänge wird ein gewichteter Curricularanteil ermittelt:

(4) CA = /p CAp · zp

Die jährliche Aufnahmekapazität eines der Lehreinheit zugeordneten Studiengangs beträgt demnach

(5) Ap = (2 · Sb)/CA · zp

III. Verzeichnis der benutzten Symbole

Ap: Jährliche Aufnahmekapazität des der Lehreinheit zugeordneten Studiengangs p
Aq: Die für den Dienstleistungsabzug anzusetzende jährliche Studienanfängerzahl des der Lehreinheit nicht 

zugeordneten Studiengangs q (§ 46 Abs. 2)
CAp: Anteil am Curricularnormwert (Curricularanteil) des zugeordneten Studiengangs p, der auf die Lehreinheit 

entfällt (§ 48 Abs. 4)
CAq: Anteil am Curricularnormwert (Curricularanteil) des nicht zugeordneten Studiengangs q, der von der  

Lehreinheit als Dienstleistung zu erbringen ist (§ 48 Abs. 4)
CA: Gewichteter Curricularanteil aller einer Lehreinheit zugeordneten Studiengänge
E: Dienstleistungen der Lehreinheit für die ihr nicht zugeordneten Studiengänge in Deputatstunden  

je Semester (§ 46)
hj: Lehrdeputat je Stelle in der Stellengruppe, gemessen in Deputatstunden je Semester (§ 44 Abs. 1)
lj: Anzahl der in der Lehreinheit verfügbaren Stellen der Stellengruppe j
L: Anzahl der Lehrauftragsstunden der Lehreinheit in Deputatstunden je Semester (§ 45)
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rj: Gesamtsumme der Verminderungen für die Stellengruppe j in der Lehreinheit, gemessen in  
Deputatstunden je Semester (§ 44 Abs. 2)

S: Lehrangebot der Lehreinheit in Deputatstunden je Semester (§ 44 Abs. 1)
Sb: Um Dienstleistungen für die nicht zugeordneten Studiengänge bereinigtes Lehrangebot der Lehreinheit  

in Deputatstunden je Semester
zp: Anteil der jährlichen Aufnahmekapazität eines zugeordneten Studiengangs p an der Aufnahmekapazität  

der Lehreinheit (Anteilquote, § 47)
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Anlage 9
(zu § 43 Abs. 1 Satz 2)

Stellenzuordnung

I. Lehreinheit Vorklinische Medizin

Lfd. Nr. Fach 
1 Anatomie
2 Biochemie / Molekularbiologie
3 Physiologie
4 Medizinische Soziologie kann als Dienstleistung erbracht werden, z.B. durch

– Sozialmedizin
– Institute für Gerichts- und Sozialmedizin

5 Medizinische Psychologie kann als Dienstleistung erbracht werden, z.B. durch
– Psychiatrie
– Klinische Psychologie
– Psychosomatik

6 Biologie für Medizin kann als Dienstleistung erbracht werden
7 Chemie für Medizin kann als Dienstleistung erbracht werden
8 Physik für Medizin kann als Dienstleistung erbracht werden

II. Lehreinheit Klinisch-praktische Medizin

Lfd. Nr. Fach
9 Innere Medizin Wenn in der Klinischen Physiologie keine klinische 

Tätigkeit vorliegt, soll sie der Lehreinheit Klinisch- 
theoretische Medizin zugeordnet werden.

10 Kinderheilkunde
11 Chirurgie Wenn in der Experimentellen Chirurgie keine 

klinische Tätigkeit vorliegt, soll sie der Lehreinheit 
Klinisch-theoretische Medizin zugeordnet werden.

12 Urologie
13 Dermatologie und Venerologie
14 Frauenheilkunde und Geburtshilfe
15 Orthopädie
16 Augenheilkunde
17 Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde
18 Neurologie
19 Psychiatrie und Psychotherapie
20 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
21 Anästhesiologie und Notfallmedizin Wenn in der Experimentellen Anästhesie keine 

klinische Tätigkeit vorliegt, soll sie der Lehreinheit 
Klinisch-theoretische Medizin zugeordnet werden.

22 Radiologie (therapeutische Radiologie) Der Lehreinheit Klinisch-praktische Medizin soll der 
Teil der Radiologie zugeordnet werden, der über 
Betten verfügt.

23 Physikalische Medizin
24 Allgemeinmedizin
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III. Lehreinheit Klinisch-theoretische Medizin

Lfd. Nr. Fach
25 Pathologie
26 Mikrobiologie und Virologie
27 Hygiene
28 Immunologie
29 Arbeitsmedizin
30 Rechtsmedizin
31 Sozialmedizin
32 Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik Wenn die Klinische Chemie und Laboratoriumsdia-

gnostik mit einer Fachklinik zusammengefasst sind, 
werden die Stellen dort ausgegliedert und der Leh-
reinheit Klinisch-theoretische Medizin zugeordnet.

33 Patho-Biochemie kann als Dienstleistung erbracht werden, z.B. durch
– Biochemie
– Klinische Chemie und Hämatologie

34 Patho-Physiologie kann als Dienstleistung erbracht werden, z.B. durch
– Physiologie, Innere Medizin 

35 Radiologie (diagnostische Radiologie) Der Lehreinheit Klinisch-theoretische Medizin soll 
der Teil der Radiologie zugeordnet werden, der 
nicht über Betten verfügt.

36 Medizinische Biometrie / Informatik
37 Humangenetik
38 Pharmakologie / Toxikologie
39 Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin
40 Medizinische Terminologie
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Anlage 10
(zu § 48)

Curricularnormwerte

Curricularnormwerte (CNW) an Universitäten (Erste Juristische Prüfung/EJP, Lehramt/LA und Staatsexamen/S)

Studiengang CNW
Beratungslehrer LA 0,75
Biologie LA vertieft 3,40
Biologie LA nicht vertieft 2,75
Chemie LA vertieft 2,75
Chemie LA nicht vertieft 2,25
Deutsch LA vertieft 1,60
Deutsch LA nicht vertieft 1,40
Didaktik der Grundschule LA an Grundschulen 0,75
Didaktik der Grundschule LA an Sonderschulen 0,75
Elektrotechnik LA vertieft 2,35
Erdkunde LA vertieft 1,60
Erdkunde LA nicht vertieft 1,40
Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft LA vertieft 2,35
Französisch LA vertieft 1,80
Französisch LA nicht vertieft 1,55
Geschichte LA vertieft 1,60
Geschichte LA nicht vertieft 1,40
Gesundheits- und Pflegewissenschaft LA vertieft 1,60
Hauswirtschaftswissenschaft LA nicht vertieft 1,45
Informatik LA vertieft 1,90
Informatik LA vertieft Erweiterung 1,50
Italienisch LA vertieft 1,80
Lebensmittelchemie S 4,80
Medizin klinischer Teil 5,78 
Medizin vorklinischer Teil 2,42 
Pharmazie S 4,50
Physik LA vertieft 2,35
Physik LA nicht vertieft 1,95
Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt LA 2,00
Rechtswissenschaft EJP 2,20
Sonderpäd. Fachrichtungen (vertieftes Studium) LA an Sonderschulen 2,32
Sonderpäd. Fachrichtungen (Qualifizierungsstudium) LA an Sonderschulen 0,69
Sozialkunde LA vertieft 1,10
Sozialkunde LA nicht vertieft 1,00
Spanisch LA vertieft 1,80
Tiermedizin S 7,60
Wirtschaftswissenschaften LA vertieft 1,10
Wirtschaftswissenschaften LA nicht vertieft 1,00
Zahnmedizin S 7,80
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Anlage 11
(zu § 57)

Bandbreiten in Bachelorstudiengängen

I. Universitäte

Studienfeld Bandbreite
Architektur 3,6 bis 4,8
Informatik 2,7 bis 3,6
Ingenieurwissenschaften 3,15 bis 4,2
Mathematik 2,4 bis 3,2
Medizin, Pharmazie und Psychologie 3,35 bis 4,5
Naturwissenschaften 3,95 bis 5,3
Philosophie, Kultur- und Kunstwissenschaften sowie Geographie 2,25 bis 3,0
Sozialwissenschaften und Pädagogik 1,5 bis 2,0
Sportwissenschaften 3,9 bis 5,2
Sprach- und Literaturwissenschaften 2,4 bis 3,2
Wirtschaftswissenschaften 1,7 bis 2,3

II. Fachhochschulen

Studienfeld Bandbreite
Architektur und Design 5,0 bis 7,4
Biowissenschaften 4,9 bis 7,2
Informatik und Multimedia 4,2 bis 6,2
Ingenieurwissenschaften 4,3 bis 6,4
Sozialwissenschaften 4,3 bis 6,4
Wirtschaftswissenschaften 3,7 bis 5,4
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2120-11-U

Verordnung  
zur Änderung der 

Gesundheitlicher Verbraucherschutz-  
Verordnung

vom 12. Februar 2020

Auf Grund des Art. 34 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 Nr. 3 
des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
(GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 
2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 145 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz, im Einvernehmen mit den 
Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und 
Integration und für Gesundheit und Pflege:

§ 1

§ 9 Abs. 2 der Gesundheitlicher Verbraucher-
schutz-Verordnung (GesVSV) vom 1. August 2017 (GVBl. 
S. 402, BayRS 2120-11-U), die zuletzt durch Verordnung 
vom 7. Oktober 2019 (GVBl. S. 602) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1. In Satz 1 Nr. 6 Buchst. b wird das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt und werden die Wörter „so-
bald und solange ihre Zuständigkeit durch feststellen-
den Verwaltungsakt bestandskräftig festgestellt ist.“ 
gestrichen. 

2. Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Die Kontrollbehörde informiert die Betriebe und An-
lagenbetreiber über ihre Zuständigkeit.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. März 2020 in Kraft. 

München, den 12. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz

Thorsten G l a u b e r , Staatsminister

https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=34&g=BayGDVG
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=34&g=BayGDVG&x=1
https://bayernrecht.beck.de/?typ=reference&y=100&a=34&g=BayGDVG&x=2
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Verordnung 
zur Änderung  

beruflicher Schulordnungen

vom 12. Februar 2020

Auf Grund des Art. 15 Satz 4 Halbsatz 2, des Art. 45 
Abs. 2 Satz 2 und 4, des Art. 49 Abs. 1 Satz 2 und 3, 
des Art. 50 Abs. 4, des Art. 52 Abs. 5 Satz 5, des Art. 54 
Abs. 3 Satz 1, des Art. 58 Abs. 6, des Art. 69 Abs. 5, des 
Art. 89 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 3, des Art. 100 Abs. 2 
und des Art. 122 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über 
das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. 
S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch § 5 
Abs. 16 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737)  geändert worden ist, verordnet das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus:

§ 1

Änderung der  
Berufsfachschulordnung Technische Assistenten 

Medizin/Pharmazie

Die Berufsfachschulordnung Technische Assistenten 
Medizin/Pharmazie (BFSO MTA PTA) vom 3. September 
1987 (GVBl. S. 325, BayRS 2236-4-1-7-K), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 235 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2. In § 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 wird nach dem Wort „soll,“ 
das Wort „und“ eingefügt.

3. § 15 Abs. 1 bis 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:

„Es gilt § 20 Abs. 1, 2 und 4 der Bayerischen Schul-
ordnung.“

4. In § 18 Abs. 1 wird nach dem Wort „Erlaubnis“ das 
Wort „nach“ eingefügt.

5. In § 46 Abs. 4 wird die Angabe „Art. 54 Abs. 5 Satz 3“ 
durch die Angabe „Art. 54 Abs. 4 Satz 3“ ersetzt.

6. § 53 Abs. 3 wird aufgehoben.

7. § 54 Abs. 2 Satz 3 wird aufgehoben.

8. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „Art. 86 Abs. 8 

Satz 2“ durch die Angabe „Art. 88 Abs. 3 Satz 2 
Nr. 2“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 wird gestrichen. 

9. Die Anlage 5 wird durch die aus dem Anhang zu die-
ser Verordnung ersichtlichen Anlage 5 ersetzt. 

§ 2

Änderung der  
Berufsfachschulordnung

Die Berufsfachschulordnung (BFSO) vom 11. März 
2015 (GVBl. S. 30, BayRS 2236-4-1-9-K), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 237 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 7 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Im Übrigen gilt § 4 Abs. 2 der Bayerischen 
Schulordnung.“

2. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.

b) In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „Art. 86 Abs. 9“ 
durch die Angabe „Art. 88 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2“ 
ersetzt.

c) Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird gestrichen.

3. In § 21 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Art. 66 Abs. 3 
Satz 3“ durch die Angabe „Art. 66 Abs. 2 Satz 1“  
ersetzt.

4. § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22

Schulforum

(1) 1Die Sitzungen des Schulforums sind nicht 
öffentlich. 2Sie sind außerhalb der regelmäßigen 
Unterrichtszeit durchzuführen. 3Für die Pflicht zur 
Verschwiegenheit gilt § 20 Abs. 6 entsprechend. 
4Das Schulforum kann zur Behandlung einzelner 
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Tagesordnungspunkte Dritte hinzuziehen. 

(2) 1Das Schulforum ist über § 17 Abs. 2 Satz 1 
der Bayerischen Schulordnung hinaus auf Verlangen 
von mindestens vier Mitgliedern einzuberufen. 2Es 
ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungs-
gemäß geladen sind und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. 3Die Beschlüsse werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit gefasst. 
4§ 7 Abs. 3 Satz 1 und 3 gilt entsprechend. 

(3) 1Die Lehrerkonferenz bestimmt die Amts-
dauer der in das Schulforum gewählten Lehrkräfte.  
2Elternbeirat, Lehrerkonferenz und Klassensprecher-
versammlung können für den Fall der Verhinderung 
eine Regelung zur Vertretung der von ihnen gewähl-
ten Mitglieder des Schulforums und der Mitglieder 
des Schülerausschusses treffen.

(4) Wird an Berufsfachschulen für Ernährung 
und Versorgung, für Kinderpflege und Sozialpfle-
ge, die organisatorisch und räumlich miteinander 
verbunden sind, eine gemeinsame Elternvertretung 
gebildet, gehören dem Schulforum drei von allen 
Lehrerkonferenzen gemeinsam gewählte Lehrkräfte 
an.“

5. In § 67 Satz 4 Nr. 3 wird die Angabe „§ 63 Abs. 6“ 
durch die Angabe „§ 26 Abs. 4“ ersetzt.

6. § 72 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird aufgehoben.

b) Nr. 3 wird Nr. 2.

c) Nr. 4 wird Nr. 3 und wie folgt gefasst:

„3. Praxis- und Methodenlehre mit Säuglings-
betreuung,“.

d) Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 4 und 5. 

§ 3

Änderung der  
Fachschulordnung

Die Fachschulordnung (FSO) vom 15. Mai 2017 
(GVBl. S. 186, BayRS 2236-6-1-1-K), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 239 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 22 Abs. 4“ 
durch die Angabe „§ 22 Abs. 5“ ersetzt.

2. In § 60 Satz 3 werden die Wörter „für Unterricht und 
Kultus“ gestrichen.

3. In Anlage 2 Nr. 1.4 wird die Spalte „Wochenstunden, 
2. Schuljahr“ jeweils wie folgt geändert:

a) beim Pflichtfach „Molekularbiologie3“ wird die An-
gabe „2“ durch die Angabe „4“ ersetzt,

b) beim Pflichtfach „Umwelttechnologie und Umwelt-
schutz3“ wird die Angabe „5“ durch die Angabe „3“ 
ersetzt.

4. In Anlage 2 Nr. 1.7 wird das Wort „Softwareentwick-
lung“ durch das Wort „Softwareentwicklung3“ ersetzt.

5. Anlage 2 Nr. 1.17 wird durch die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Anlage 1.17 ersetzt. 

§ 4

Änderung der  
Fachakademieordnung

Die Fachakademieordnung (FakO) vom 9. Mai 2017 
(GVBl. S. 118, BayRS 2236-9-1-4-K), die zuletzt durch 
§ 1 Abs. 242 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden nach der Angabe 
„§ 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1“ die Wörter „oder an Förder-
schulen“ eingefügt.

2. § 63 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „zum ersten 
Prüfungsabschnitt“ durch die Wörter „zur Ab-
schlussprüfung“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Es gelten die §§ 55 und 57 bis 62, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist.“

3. In § 64 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „bedür-
fen“ die Wörter „zur Ablegung des ersten Prüfungs-
abschnitts“ eingefügt.

4. Dem § 65 Abs. 1 wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Soweit Leistungsnachweise gemäß § 58 Nr. 1 bis 4 
von Lehrkräften genehmigter Schulen erstellt oder be-
notet werden, erfolgt die Festsetzung der Note für das 
Berufspraktikum nach Prüfung und Bestätigung dieser 
Leistungsnachweise durch den Prüfungsausschuss.“
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5. § 86 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „zum ersten 
Prüfungsabschnitt“ durch die Wörter „zur Ab-
schlussprüfung“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Es gelten die §§ 77, 79 und 80 bis 84, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.“

6. In § 87 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „bedür-
fen“ die Wörter „zur Ablegung des ersten Prüfungs-
abschnitts“ eingefügt.

7. Dem § 88 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Soweit Leistungsnachweise gemäß § 81 Nr. 1 bis 
3 von Lehrkräften genehmigter Schulen erstellt oder 
benotet werden, erfolgt die Festsetzung der Note für 
das Berufspraktikum nach Prüfung und Bestätigung 
dieser Leistungsnachweise durch den Prüfungsaus-
schuss.“

8. In Anlage 1 Nr. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ 
die Wörter „Förderschulen und“ eingefügt.

§ 5

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt § 4 Nr. 2 bis 7 am 1. März 
2020 in Kraft.

München, den 12. Februar 2020

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Dr. Michael P i a z o l o , Staatsminister
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Anhang zu § 1 Nr. 9
Anlage 5

Stundentafel für die Berufsfachschule für Diätassistenten

Pflichtfächer Erstes  
Schuljahr

Zweites  
Schuljahr

Drittes  
Schuljahr

Stunden  
Gesamt

Theoretischer und fachpraktischer 
Unterricht
Anatomie und Physiologie 60 20 40 120
Berufs- und Staatskunde 40 0 0 40
Biochemie der Ernährung 120 40 0 160
Englisch 0 0 40 40
Ernährungslehre 120 40 0 160
Diät- und Ernährungsberatung 120 40 180 340
Lebensmittelkunde und Konservierung 80 60 60 200
Allgemeine und spezielle Krankheits-
lehre und Ernährungsmedizin 60 60 60 180
Information und Kommunikation 100 20 20 140
Hygiene und Toxikologie 40 40 0 80
Organisation des Küchenbetriebes 0 60 80 140
Koch- und Küchentechnik 380 0 0 380
Ernährungswirtschaft und  
Krankenhausbetriebslehre 40 0 20 60
Diätetik 320 360 320 1.000
Zur Verteilung auf obige Fächer 10
Summe 3.050

Praktische Ausbildung
Krankenhaus Stationspraktikum 230 0 0 230
Großküche1:
• Diätetik einschließlich Organisation 

des Küchenbetriebs
0 700 700

• Koch- und Küchentechnik 0 200 200
• Diät- und Ernährungsberatung 0 270 270
Summe 1.400

1 Die endgültige Verteilung der Gesamtstundenzahl des jeweiligen Praktikums auf das zweite und dritte Schuljahr liegt in der Verantwortung 
der Schule. Der ambulante Bereich ist als Einsatzbereich ebenso möglich.
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Anhang zu § 3 Nr. 5

1.17. Fachrichtung Lebensmittelverarbeitungstechnik

Fächer
Wochenstunden

1. Schuljahr 2. Schuljahr
Pflichtfächer
Deutsch1 2 –
Englisch1 2 2
Mathematik I 5 –
Mathematik II1 2 – 2
Wirtschafts- und Sozialkunde1 2 –
Betriebspsychologie – 2
Lebensmittelchemie 4 –
Physik 3 –
Lebensmittelmikrobiologie und Hygiene4 2 2 
Produktionstechnik 4 –
Informationstechnik 3 –
Betriebswirtschaft 2 –
Lebensmittelrecht4 – 3
Zwischensumme 29 11

+ 9 Wochenstunden  
Wahlpflichtfächer3)

+ 25 Wochenstunden 
Wahlpflichtfächer3)

Gesamtsumme 38 36
Wahlpflichtfächer
Lebensmittelanalytik 2 –
Industrielle Lebensmitteltechnologie4 7 3
Analytik in Backbetrieben 2 –
Industrielle Backtechnologie4 7 3
Praxis der Backtechnologie4 – 3
Praxis der Lebensmitteltechnologie4 – 3
Verfahrenstechnik und Arbeitssicherheit4 – 4
Verfahrenstechnik in Backbetrieben4 – 4
Abfüll- und Verpackungstechnik4 – 2
Produktionsplanung und -steuerung4 – 4
Arbeitsorganisation – 2
Qualitätsmanagement und Lebensmittelsicherheit4 – 3
Qualitätssicherung4 – 2
Kostenrechnung und Finanzierung4 – 3
Betriebliche Datenerfassung – 1
Biotechnologie – 2
Ernährung4 – 2
Umweltmanagement – 2
Projektmanagement und -arbeit – 3
Technisches Englisch – 2
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1 Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen.
2 In dem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung abzulegen. Das Fach kann im 2. Schuljahr abgewählt werden. Die Gesamtzahl der 

Wochenstunden verringert sich dann auf 34.
3 Die Schülerinnen und Schüler wählen im vorgeschriebenen Umfang Wahlpflichtfächer, die bereits im 1. Schuljahr von der Schule ange-

boten werden, zu Schuljahresbeginn, Wahlpflichtfächer, die nur im 2. Schuljahr von der Schule angeboten werden, spätestens zum Ende 
des 1. Schuljahres aus.

4 Mögliche Abschlussprüfungsfächer, von denen vier ausgewählt werden müssen. Die Summe der Wochenstunden für die vier gewählten 
Abschlussprüfungsfächer beträgt mindestens zehn.
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